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6. Unterstützungsangebote zur Qualitätsentwicklung in den 
Jugendämtern 

Qualitätsentwicklungsprozesse innerhalb eines Systems beinhalten oftmals auch die 

fachliche Reflexion bedeutsamer Kooperationsbeziehungen. Beispielhaft werden des-

halb im Folgenden die Methoden Qualitätswerkstatt Kinderschutz und Krisenplanspiel 

für Jugendämter dargestellt. Diese Elemente der Qualitätsentwicklung sind grundsätz-

lich auch auf andere Versorgungssysteme übertragbar. 

6.1 Qualitätswerkstätten Kinderschutz  

Die Idee, Qualitätswerkstätten seitens der Servicestelle Kindesschutz für die Jugend-

ämter in Rheinland-Pfalz anzubieten, entstand aufgrund der positiven Erkenntnisse 

aus dem Landesmodellprojekt Qualitätsentwicklung im Kinderschutz. Dieses wurde 

2009 vom Familienministerium als ein Baustein zur Begleitung des Landeskinder-

schutzgesetzes und zur Qualifizierung der Kinderschutzarbeit in den Jugendämtern 

initiiert.  

Ziel des Modellprojektes war es, mittels einer fundierten Risikoanalyse die Bedingun-

gen für eine „organisierte Achtsamkeit im Kinderschutz“35 herauszuarbeiten. Die Fo-

kussierung auf Risikomuster im Kinderschutz ist auf die Differenzierung zwischen Ge-

fahren und Risiken im Kinderschutz zurückzuführen. Von Gefahr wird dann gespro-

chen: 

„[…] wenn ein möglicher Schaden von außen droht, der durch eigene Entscheidungen 

und Handlungen nicht verursacht wurde; Risiko meint dagegen einen möglichen 

Schaden, der als Folge eigener Entscheidungen und Handlungen eintreten kann.“36  

Diese Form der kollegialen Zusammenarbeit wurde von den beteiligten Fachkräften 

positiv im Hinblick auf die Qualifizierung und Weiterentwicklung der eigenen Arbeit be-

wertet. Bereits im Jahr 2013 konnte eine Qualitätswerkstatt Kinderschutz von der Ser-

vicestelle Kindesschutz unter Beteiligung von Prof. Dr. Christian Schrapper, einer der 

                                            
35 MIFKJF 2012 b, S. 15 
36 MIFKJF 2012 b, S. 7 
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verantwortlichen Wissenschaftler im Landesmodellprojekt, organisiert und durchge-

führt werden.   

Im Jahr 2015 setzte die Servicestelle Kindesschutz eine weitere Runde Qualitätswerk-

statt Kinderschutz mit drei rheinland-pfälzischen Jugendämtern um. Im Mittelpunkt des 

Angebots steht immer die Frage, wie Jugendämter ihre Aufgaben im Kinderschutz 

fachlich qualifiziert, organisatorisch zuverlässig und strukturell praktikabel gestalten 

können.  

In den Qualitätswerkstätten beurteilen die Jugendämter einen kritischen Fallverlauf 

vor dem Hintergrund der Strukturen ihrer jeweiligen Organisation. Diese Analyse ist 

hilfreich, um zu erkennen und zu verstehen, was warum wann nicht gut gelungen ist 

und warum Kinderschutzfälle zu Kinderschutz(un)fällen werden können.  

Ziel ist es auch, neben der Bearbeitung und Beantwortung einer aktuellen Frage zum 

Fall, die Organisationsstrukturen des jeweiligen Jugendamtes und die Zusammenar-

beit mit Kooperationspartnern über einen längeren Zeitabschnitt in den Blick zu neh-

men. Aus diesem Grund nehmen neben den Fachkräften aus dem Allgemeinen Sozi-

aldienst auch eine Vertretung der Leitungsebene und die Netzwerkkoordination nach 

dem Landeskinderschutzgesetz an allen Werkstattterminen verbindlich teil. Die Teil-

nehmerzahl für den ganztägigen Werkstatttermin ist in der Regel auf fünf bis acht Teil-

nehmende pro Jugendamt begrenzt.  

Die Vorbereitung einer Qualitätswerkstatt ist für die Mitarbeiterinnen der Servicestelle, 

die den Fall vorstellende Fachkraft und die Leitungskraft sehr zeitintensiv. Nach einem 

halbtägigen Vorbereitungstreffen im Jugendamt zur Erfassung der Chronologie des 

Fallverlaufs braucht es in der Regel noch Zeit für Recherche zu Rückfragen sowie die 

Aufbereitung und visuelle Darstellung der Informationen für die eigentliche Qualitäts-

werkstatt.  

Bearbeitet werden, über die aktuelle Fragestellung des Jugendamtes hinaus, grund-

sätzlich folgende Fragestellungen: 

■ Welche Gefährdungen im Familiensystem werden für das Kind, bzw. die betroffe-

nen Kinder deutlich? 

■ Welche Risiken werden im Helfersystem sichtbar?  
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■ Wo gibt es möglicherweise Wechselwirkungen zwischen den Ereignissen in der 

Familiengeschichte und im Helfersystem? 

■ Warum ist dieser Fall so in dieser Organisation (mit diesen Kooperationspartnern) 

verlaufen?  

Als Ergebnis erhalten die Jugendämter konkrete Hinweise zur weiteren Qualifizierung 

ihrer Arbeit im Kinderschutz. Die ausführliche Fallanalyse mit Verknüpfung zur eige-

nen Organisation ermöglicht eine intensive fachliche und kritisch konstruktive Ausei-

nandersetzung mit der eigenen professionellen Haltung, dem fachlichen Handeln und 

den Organisationsstrukturen. Sie leistet somit einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung 

und Professionalisierung der einzelnen Fachkräfte im Allgemeinen Sozialen Dienst 

wie auch der gesamten Organisationseinheit Jugendamt. Weiterhin erschließen sich 

in der methodisch strukturierten Fallanalyse und Diskussion mit den Kolleginnen und 

Kollegen der anderen Jugendämter weitere Entwicklungspotentiale und Handlungsop-

tionen, die auch für die aktuelle Fragestellung neue Lösungsansätze ermöglichen. 

Der dargestellte Ablauf der Qualitätswerkstatt Kinderschutz wurde zwischenzeitlich 

weiterentwickelt und in den Jahren 2017 und 2018 jeweils einmal als interne Fortbil-

dung für ein Jugendamt durchgeführt. 

Diese Praxisnähe ist eine wichtige Voraussetzung für eine kompetente Beratung zu 

vielfältigen Fragen rund um das Thema Kinderschutz und die Weiterentwicklung des 

Beratungsangebotes der Servicestelle Kindesschutz an die Jugendämter.  

6.2 Planspiele Krisenkommunikation  

Wenn ein durch ein Jugendamt betreutes Kind zu Schaden kommt, stellt das dadurch 

ausgelöste Medienecho ein hohes Krisenpotential für die betroffene Organisation dar. 

Um die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in das Jugendamt zu erhalten, sind ein 

wirksames Krisenmanagement und eine zielgerichtete Pressearbeit erforderlich. 

Die Bundearbeitsgemeinschaft Landesjugendämter hat deshalb mit dem Beirat der 

Kampagne Das Jugendamt – Unterstützung die ankommt vor einigen Jahren Fortbil-

dungsveranstaltungen rund um das Thema Krisenkommunikation konzipiert, bei de-
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nen interessierte Jugendämter bzw. Verwaltungen die Grundlagen einer professionel-

len Krisenkommunikation trainieren können. Neben Workshops werden insbesondere 

eintägige Krisenplanspiele angeboten. In einem solchen Planspiel wird mittels eines 

vorbereiteten Szenarios der erste Tag nach Bekanntwerden eines Kinderschutzfalls 

mit Todesfolge in Echtzeit simuliert. Neben den Fachkräften und der Leitung des Ju-

gendamtes nehmen an diesen Planspielen stets auch ein politisch verantwortlicher 

Akteur sowie mindestens eine Person der kommunalen Pressestelle teil. Darüber hin-

aus erhalten die Teilnehmenden in der Regel auch wichtige Einsichten über den Auf-

bau und die Struktur der eigenen Verwaltung sowie Erkenntnisse über interne und ex-

terne Kooperationsstrukturen. Referenten sind zwei erfahrene Journalisten, die sich 

im Themenfeld der Kinder- und Jugendhilfe gut auskennen.  

Nach der Teilnahme an einem unter Federführung des Kommunalverbandes für Ju-

gend und Soziales in Baden-Württemberg im Frühjahr 2016 durchgeführten Krisen-

planspiel, bietet die Servicestelle Kindesschutz ebenfalls seit 2016 interessierten 

rheinland-pfälzischen Jugendämtern die fachliche Unterstützung bei der Durchführung 

eines Planspiels an. Diese beinhaltet neben der Vorbereitung und Durchführung des 

Planspiels auch die Erstellung einer umfassenden Dokumentation sowie eines indivi-

duellen, die kommunalen Strukturen und Abläufe berücksichtigenden, Krisenablauf-

plans. Von diesem Angebot haben bislang vier Jugendämter Gebrauch gemacht, wei-

tere Planspiele zur Krisenkommunikation sind für 2019 und 2020 in Planung. Zwei Ju-

gendämter nutzten zudem die Möglichkeit von Inhouse-Schulungen mit den beiden 

Referenten für die fachliche Weiterentwicklung. 

Zusätzlich wurden in den Jahren 2017 und 2019 zwei zentrale eintägige Veranstaltun-

gen zur Krisenkommunikation angeboten, die sich speziell an die Jugendamtsleitun-

gen und die kommunalen Pressestellen richteten. Die Angebote zur Krisenkommuni-

kation stoßen insgesamt auf ein lebhaftes Interesse und es wird deutlich, dass die  

Jugendämter in Rheinland-Pfalz sich intensiv mit dieser Thematik beschäftigen. 
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7. Fazit und Ausblick 

Das Landeskinderschutzgesetz hat die örtlichen Jugendämter mit der Bildung und Si-

cherstellung lokaler Netzwerke beauftragt. Damit wurde ein wesentlicher Grundstein 

für den Aufbau und die Verstetigung tragfähiger Kooperationsstrukturen gelegt – im 

Kinderschutz und in den Frühen Hilfen. Das Kennenlernen der jeweiligen Aufgaben 

und Kompetenzen der unterschiedlichen Professionen sowie das Wissen um die 

Grenzen des fachlichen Handelns stellen hierfür wesentliche Erfolgsfaktoren dar.  

In diesem Bericht wurden vielfältige Möglichkeiten der multiprofessionellen Koopera-

tion zwischen den Akteuren der Gesundheitshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe dar-

gestellt. Im primär- und sekundärpräventiven Bereich sind Frühe Hilfen die Grundlage, 

um Familien frühzeitig eine möglichst koordinierte und aufeinander abgestimmte Hilfe 

anzubieten. Der Zusammenarbeit der aufgeführten Fachkräfte kommt daher eine be-

sondere Bedeutung zu.  

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 hat der Auf- und 

Ausbau der Frühen Hilfen nochmals erheblich an Fahrt gewonnen. Die gemeinsame 

finanzielle Förderung durch den Bund und das Land Rheinland-Pfalz tragen dazu bei, 

dass die Kommunen ihre damit verbundenen Aufgaben gut umsetzen können. 

Der Blick zurück zeigt, dass sich die Akteure aus der Gesundheitshilfe und der Ju-

gendhilfe deutlich aufeinander zubewegt haben. Es sind vielerorts neue und vertrau-

ensvolle Kooperationen entstanden, die vor zehn Jahren kaum vorstellbar gewesen 

wären. Einige ausgewählte kommunale Beispiele guter Praxis belegen dies in beein-

druckender Weise. Die flächendeckende Implementierung des Programms Guter Start 

ins Kinderleben in der Mehrzahl der rheinland-pfälzischen Geburtskliniken ist weiterhin 

ein Erfolgsmodell. Davon profitieren nicht nur die beteiligten Fachkräfte, sondern vor 

allem Familien mit Neugeborenen. 

Auch die Tatsache, dass die Familienhebammen und FGKiKP aus den lokalen Netz-

werken nach dem Landes- und Bundeskinderschutzgesetz nicht mehr wegzudenken 

sind, ist Ausdruck einer neuen Qualität in der Zusammenarbeit. Sie beteiligen sich ak-

tiv an der Weiterentwicklung der Netzwerke und sind wichtige Partnerinnen in der mul-
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tiprofessionellen Kooperation vor Ort. Sie tragen in vielfältiger Weise dazu bei, die El-

tern-Kind-Beziehung zu fördern und die gesunde Entwicklung des Kindes positiv zu 

beeinflussen. 

Aber es gibt auch noch Entwicklungsaufgaben: Der Bericht zur Umsetzung des Lan-

desgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit für das Jahr 2018 

zeigt, dass die Einbindung niedergelassener Kinderärztinnen und Kinderärzte und  

Gynäkologinnen und Gynäkologen in die lokalen Netzwerke weiterhin eine große Her-

ausforderung darstellt. Zwischenzeitlich zeigen Bemühungen der Netzwerkkoordinie-

renden, eine Vertretung der Berufsgruppe als Multiplikator für die Netzwerkarbeit zu 

gewinnen, mancherorts erste positive Effekte. Diese Anstrengungen gilt es fortzufüh-

ren und auszubauen. 

Eine weitere Aufgabe wird es sein, die Wirksamkeit der Frühen Hilfen für Familien zu 

stärken. Hier bedarf es entsprechender niedrigschwelliger Unterstützungsangebote für 

Familien über das dritte Lebensjahr des Kindes hinaus. 

Auch wenn Familien in besonderen Belastungssituationen oft durch Angebote Früher 

Hilfen erreicht werden, gilt es bestimmte Zielgruppen noch stärker in den Blick zu neh-

men. Hierzu gehören zum Beispiel Kinder von psychisch erkrankten und suchtkranken 

Eltern, deren gesundes Aufwachsen erheblichen Risiken ausgesetzt ist. Hier bedarf 

es neben der ressortübergreifenden Einbindung aller relevanten Akteure insgesamt 

eines Ausbaus der bisherigen Unterstützungsstrukturen. 

Mit der Novellierung des Landeskinderschutzgesetzes und der geplanten zusätzlichen 

Förderung der Kommunen zunächst für den Schwerpunkt Kinder psychisch erkrankter 

und suchtkranker Eltern sollen die skizzierten Aspekte gestärkt werden. 

Die Servicestelle Kindesschutz der Abteilung Landesjugendamt wird die Kommunen, 

Geburtskliniken sowie die Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinder-

krankenpflegerinnen weiterhin beraten und begleiten. Sowohl für die Bewältigung be-

reits bestehender als auch künftiger Aufgaben werden ferner neben individuellen Be-

ratungs- und Unterstützungsleistungen auch Fachtagungen und weitere Qualifizie-

rungsmaßnahmen angeboten werden.   
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Datenübersicht 2018 
Daten der Gesundheitsämter: Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen – Unterrichtung und 
Intervention der Gesundheitsämter 

Anzahl versendete Einladungen zu den Früherkennungsuntersuchungen U4 bis U9 durch das 
Zentrums für Kindervorsorge (ZfK)  

264.833 

Durchgeführte Vorsorgeuntersuchungen nach Einladung und Erinnerung (absolut) 234.904 

Inanspruchnahmequote nach Einladung und Erinnerung  
(Anteil der durchgeführten Untersuchungen an allen Einladungen) 

88,7% 

Meldungen über Nicht-Inanspruchnahme der Untersuchung von ZfK an zuständiges Gesund-
heitsamt 

29.929 

Meldequote (Anteil der Meldungen über Nicht-Inanspruchnahme an allen Einladungen) 11,3% 

Anzahl „echte“ Nicht-Inanspruchnahmen
1
 13.324 

    davon Untersuchung bereits terminiert  
    ohne Terminierung 

6.434 
6.890 

Anzahl „falsche Meldungen“  13.607 

    Anteil falsche Meldungen an allen eingeladenen Untersuchungen (264.833) 5,1% 

    Anteil falsche Meldungen an allen Meldungen über Nicht-Inanspruchnahme (gültige Fäl-
le

2
) 

48,5% 

Anzahl zeitliche Überschneidungen von Meldefristen über Nicht-Teilnahme und Eingang 
Untersuchungsbestätigung  

2.065 

Inanspruchnahmequote nach Intervention der Gesundheitsämter 
(von 264.833 eingeladenen Untersuchungen verbleiben lediglich 6.890 „echte“ Nichtteil-
nahmen, die nicht terminiert waren) 

97,4% 

Daten der Jugendämter: Erkennen von Hilfebedarfen und Risiken in Folge der Nicht-Inanspruchnahme der 
Früherkennungsuntersuchung 

Anzahl der Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter über eine Nicht-
Inanspruchnahme („Weiterleitungen“) 

1.813 

Anteil der Meldungen an die Jugendämter an allen Einladungen  0,7% 

Eckwert der Meldungen an die Jugendämter in RLP (Meldungen je 1.000 Kinder unter 6 Jahren 
in RLP, in Klammern durchschnittliche Werte der kreisfreien Städte, kreisangehörigen Städte 
und Landkreise) 

8,3 (10,7/10,0/7,2) 

Anzahl der Mädchen (absolut, Anteil an allen Meldungen an die Jugendämter in %) 845 46,8% 

Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund (absolut, Anteil in % an allen Meldungen an die 
Jugendämter in RLP, in Klammern durchschnittliche Werte der St/KAS/LK in %) 

943 

53,5% 
(64,9%, 
54,2%,  
46,5%)  

Anzahl der bekannten Familien (absolut, Anteil in % an allen Meldungen an die Jugendämter) 529 29,2% 

Anzahl der Familien mit Hilfebedarf (Anzahl absolut, Anteil in % an allen Meldungen an die JÄ) 161 12,8% 

Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung (Anzahl absolut, Anteil in % an allen Meldungen an 
die Jugendämter)  

23 1,3% 

Anrufung des Familiengerichts (Anzahl absolut) 13 

Netzwerkbogen: Arbeit der lokalen Netzwerke und Entwicklung Früher Hilfen 

Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden bei den Netzwerkkonferenzen in Rheinland-Pfalz 132 

Wofür wurden die Gelder zur Umsetzung des LKindSchuG in 2018 eingesetzt? (Angaben in % der gesamten einge-
setzten Mittel, 1.503.348 Euro) 

Personalmittel im Jugendamt  76,0% 

Förderung konkreter Projekte 12,5% 

Infrastrukturkosten für die Netzwerkarbeit 4,6% 

Qualifizierungsmaßnahmen, Fortbildung 3,6% 

Sonstiges 2,2% 
Mittel für Personal bei freien Trägern 1,0% 

                                                           
 

1
 Die Summe der falschen Meldungen (13.607) und echten Nicht-Inanspruchnahmen (13.324) übersteigt die 

Gesamtsumme der Meldungen (29.929). Hintergrund: Fehlende Angaben (1.856) und Mehrfachnennungen, wel-
che im gleichen Fall möglich sind (nähere Erläuterungen in Abschnitt 3.1). 
2
 Dieser Anteil berechnet sich an den gültigen Fällen (28.073 statt 29.929), d.h. nur jenen Fällen, bei denen An-

gaben zu den Gründen für eine Meldung gemacht wurden. In 1.856 Fällen wurden keine Angaben zu Gründen 
gemacht, daher ist nicht bekannt, ob es sich bei diesen Fällen um falsche Meldungen handelt. Sie fallen daher 
aus der Berechnung des Anteilswertes heraus. 
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1. Vorbemerkung 

Seit 2008 ist das rheinland-pfälzische 

Landeskinderschutzgesetz in Kraft. Das 

Gesetz entstand vor dem Hintergrund ei-

ner kontrovers geführten politischen und 

fachlichen Debatte zum Kinderschutz in 

Deutschland in der Folge problematisch 

verlaufener Fälle von Kindesmisshandlung 

und -vernachlässigung, bei denen Kinder 

zu Tode kamen. Diskutiert wurde dabei 

insbesondere die Frage, durch welche 

„Stellschrauben“ der Kinderschutz in 

Deutschland verbessert werden kann. In 

den letzten 15 Jahren war eine hohe Akti-

vität auf unterschiedlichen Ebenen zu be-

obachten, die zu einer ganzen Reihe un-

terschiedlicher Maßnahmen im Feld des 

Kinderschutzes geführt hat. Insgesamt 

sind in Deutschland die Bemühungen um 

einen besseren Kinderschutz insbesonde-

re in zwei Handlungsstrategien gemündet, 

die auf unterschiedliche Weise Eltern bei 

der Wahrnehmung ihrer erzieherischen 

Verantwortung und der Sicherstellung des 

Kindeswohls unterstützen sollen: 

Eine erste Strategie bezieht sich auf den 

Auf- und Ausbau Früher Hilfen: Dabei sol-

len (werdende) Eltern frühzeitig hinsicht-

lich der Wahrnehmung ihrer Verantwor-

tung in der Versorgung, Pflege und Erzie-

hung ihrer Kinder unterstützt werden. Ziel 

ist es, die Eltern präventiv in ihren Bezie-

hungs- und Erziehungskompetenzen zu 

stärken, die als zentraler Schlüssel für das 

gesunde Aufwachsen von Kindern gelten.  

Eine zweite Strategie betrifft auf der struk-

turellen Ebene die Entwicklung von kom-

munalen bzw. regionalen Netzwerken: 

Durch verbindliche Strukturen der Zu-

sammenarbeit zwischen allen Akteuren, 

die mit jungen Familien mit (kleinen) Kin-

dern in Kontakt stehen, sollen Förder- und 

Hilfebedarfe oder auch Hinweise auf Ge-

fährdungslagen von Kindern frühzeitig 

erkannt werden.  

Diese beiden Strategien setzt das rhein-

landpfälzische Landesgesetz zum Schutz 

von Kindeswohl und Kindergesundheit, 

kurz Landeskinderschutzgesetz (LKind-

SchuG) vom März 2008 in landesweite 

Strukturen um. Das Gesetz regelt hierzu 

Maßnahmen zum Schutz von Kindeswohl 

und Kindergesundheit durch frühe Förde-

rung und rechtzeitige Hilfen zur Vermei-

dung von Vernachlässigung, Missbrauch 

oder Misshandlung (§ 1 Abs. 2 LKind-

SchuG). Die Maßnahmen sollen dazu bei-

tragen, dass „das Recht jeden Kindes auf 

eine positive Entwicklung und Entfaltung 

sowie auf das erreichbare Höchstmaß an 

Gesundheit“ (§ 1 LKindSchuG) gewähr-

leistet wird.  

Zur Umsetzung dieser Ziele wurden in 

Rheinland-Pfalz zwei zentrale und seither 

landesweit gültige Strukturelemente im-

plementiert:  

 Durch den Aufbau lokaler Netzwerke 

soll das systematische Zusammenwir-

ken aller Akteure, insbesondere der 

Jugend- und Gesundheitshilfe, zur 

Stärkung der frühen Förderung und 
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des Schutzes von Kindern gefördert 

und unterstützt werden.  

 Zudem wurde ein verbindliches Einla-

dungs- und Erinnerungswesen zu den 

pädiatrischen Früherkennungsuntersu-

chungen für Kinder (U4 bis U9) aufge-

baut.  

Der vorliegende Monitoringbericht zum 

Landeskinderschutzgesetz basiert auf den 

Vorgaben des § 11 LKindSchuG (Berichte 

zum Kinderschutz). Der Bericht erscheint 

seit 2008 jährlich und ist in jeder Wahlpe-

riode Bestandteil der regelmäßigen Be-

richterstattung zur Umsetzung des Lan-

desgesetzes zum Schutz von Kindeswohl 

und Kindergesundheit (LKindSchuG) an 

den Landtag. Der Bericht basiert auf Da-

ten, die jährlich bei den Gesundheitsäm-

tern und den Jugendämtern erhoben und 

vom Institut für Sozialpädagogische For-

schung Mainz gGmbH ausgewertet und 

aufbereitet werden. Die Daten dokumen-

tieren das Einladungs- und Erinnerungs-

wesen sowie die strukturelle und organisa-

torische Umsetzung des Landeskinder-

schutzgesetzes.  

Zur Datenerhebung werden die folgenden 

drei Erhebungsinstrumente eingesetzt:  

1. Der Bogen zur Einzelfallerhebung von 

Meldungen an die Gesundheitsämter 

(Daten der Gesundheitsämter);  

2. Der Bogen zur Einzelfallerhebung der 

Jugendämter aufgrund von Meldungen 

durch die Gesundheitsämter (Daten 

der Jugendämter); 

3. Der Erhebungsbogen für die Jugend-

ämter zur strukturellen und organisato-

rischen Umsetzung des Landeskinder-

schutzgesetzes (Netzwerkbogen).  

2018 wurden 264.833 Einladungsschrei-

ben für die Untersuchungsstufen U4 bis 

U9 von der Zentralen Stelle Landeskinder-

schutzgesetz, die beim Landesamt für 

Soziales, Jugend und Versorgung mit der 

Umsetzung des Einladungs- und Erinne-

rungswesens beauftragt ist, versendet3. 

Die 24 Gesundheitsämter in Rheinland-

Pfalz erhielten im Jahr 2018 von der Zent-

ralen Stelle 29.929 Meldungen einer nicht 

erfolgten oder nicht bestätigten Teilnahme 

an den pädiatrischen Früherkennungsun-

tersuchungen U4 bis U9. Auf der nächsten 

Stufe des Verfahrens wurden bei den 41 

rheinland-pfälzischen Jugendämtern ins-

gesamt 1.813 Meldungen durch die Ge-

sundheitsämter dokumentiert. Zusätzlich 

dokumentierten die Jugendämter Ende 

2018 ihre Aktivitäten zum Aufbau der loka-

len Netzwerke und zur Entwicklung der 

Frühen Hilfen in ihrem Jugendamtsbezirk 

für das Jahr 2018. Die beschriebenen Da-

ten bilden die Grundlage des vorliegenden 

Berichts. Kapitel 2 fasst die zentralen Er-

gebnisse aller drei Erhebungen in einer 

bilanzierenden Kommentierung zusam-

men. Kapitel 3 stellt die Ergebnisse der 

drei Erhebungen ausführlich dar.  

                                                           
 

3
 Das Einladungswesen wurde von der Zentralen 

Stelle an das Zentrum für Kindervorsorge Rhein-
land-Pfalz (ZfK RLP) im Universitätsklinikum Hom-
burg delegiert. 
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2. Zusammenfassung und 

Kommentierung der Er-

gebnisse für das Berichts-

jahr 2018  

Seit dem Inkrafttreten des Landesgeset-

zes zum Schutz von Kindeswohl und Kin-

dergesundheit (LKindSchuG) in Rhein-

land-Pfalz im März 2008 werden die Um-

setzung der im Gesetz formulierten Ziele 

und Aufgaben sowie die Wirkungen des 

Gesetzes regelmäßig in Form eines jähr-

lich erscheinenden Monitoringberichts 

überprüft. Der Monitoringbericht dient als 

Vergleichsgrundlage, um die Wirkungen 

des Gesetzes sowie Veränderungen in 

den Kommunen zu beschreiben. Die bei-

den zentralen durch das Landeskinder-

schutzgesetz vorgesehenen Strukturen – 

das Einladungs- und Erinnerungswesen 

zu den Früherkennungsuntersuchungen 

und die lokalen Netzwerke Kinderschutz – 

sind seit 2011 vollständig implementiert.  

Im Oktober 2014 erfolgten Änderungen 

des Landeskinderschutzgesetzes in meh-

reren Bereichen, die insbesondere die 

Weitergabe und Speicherung personen-

bezogener Daten sowie die Unterrichtung 

der Jugendämter durch die Gesundheits-

ämter betreffen (vgl. MIFKJF 2015).  

Grundlage für den vorliegenden Bericht 

sind Daten aus drei jährlichen Erhebun-

gen:  

 die Einzelfallerhebung bei den Ge-

sundheitsämtern zu Meldungen 

durch das Zentrum für Kindervor-

sorge über nicht in Anspruch ge-

nommene Früherkennungsunter-

suchungen,  

 die Einzelfallerhebung bei den Ju-

gendämtern zu Meldungen durch 

die Gesundheitsämter sowie  

 der Erhebungsbogen zur strukturel-

len Umsetzung der Netzwerke in 

den Kommunen, der von den Ju-

gendämtern bearbeitet wird.  

Die drei Datenerhebungen beziehen sich 

auf die zentralen Zieldimensionen des 

Gesetzes, die in § 1 LKindSchuG folgen-

dermaßen formuliert werden:  

1. die Gewährleistung notwendiger nied-

rigschwelliger Angebote zur Förderung 

des Kindeswohls, 

2. die Früherkennung von Risiken für das 

Kindeswohl und die konsequente Si-

cherstellung der erforderlichen Hilfen, 

3. der Aufbau lokaler Netzwerke zur För-

derung des Kindeswohls und zur Ver-

besserung des Kindesschutzes und 

4. die Förderung von Kindergesundheit, 

insbesondere durch die Steigerung der 

Inanspruchnahme der Untersuchungs-

angebote zur Früherkennung von Ent-

wicklungsrückständen und Krankheiten 

(Früherkennungsuntersuchungen) bei 

Kindern.  

Auf den folgenden Seiten erfolgt eine Zu-

sammenfassung und Kommentierung der 

Befunde des Berichtsjahres 2018 hinsicht-
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lich der genannten Zielsetzungen des Ge-

setzes.  

Die Steigerung der Inanspruchnah-

me der pädiatrischen Früherken-

nungsuntersuchungen als zentrale 

Zielsetzung des Landeskinder-

schutzgesetzes 

Die pädiatrischen Früherkennungsunter-

suchungen (U4 bis U9) sind freiwillige An-

gebote der Gesundheitsprävention und 

verfolgen vorrangig das Ziel, Entwick-

lungsstörungen und gesundheitliche Be-

einträchtigungen bei jungen Kindern im 

Alter bis zu sechs Jahren frühzeitig zu 

erkennen bzw. zu vermeiden. Im Kontext 

der kinderärztlichen Untersuchungen kön-

nen Störungen der körperlichen, geistigen 

und sozialen Entwicklung festgestellt und 

dokumentiert werden. Zusätzlich können 

weitere Unterstützungsbedarfe auf Grund 

besonderer Anforderungen und Belastun-

gen auf Seiten der Kinder oder der Eltern 

im Zuge der Vorstellung in der Kinderarzt-

praxis erkannt und aufgegriffen werden. 

Den Früherkennungsuntersuchungen wird 

im Kontext der Frühen Hilfen sowie allge-

mein im Rahmen eines präventiven Kin-

derschutzes eine hohe Bedeutung beige-

messen. Die Berufsgruppe der Ärztinnen 

und Ärzte wird von Familien meist als 

wichtiger Partner hinsichtlich der Gesund-

heit und Entwicklung ihrer Kinder wahrge-

nommen. Eltern sehen in der Regel die 

Gesundheit und die „erfolgreiche“ Entwick-

lung ihres Kindes als ein hohes Gut an, für 

das sie sich gerne einsetzen. Vor diesem 

Hintergrund bieten die kassenfinanzierten 

Früherkennungsuntersuchungen einen 

niedrigschwelligen Zugang für Eltern, um 

sich Rückmeldungen zum Entwicklungs- 

und Gesundheitsstand ihrer Kinder einzu-

holen. Dabei erhalten Fachkräfte (zu-

nächst aus dem medizinischen Bereich) 

die Chance, Frühe Förderung und Hilfe 

anzubieten, wenn im Zuge der Untersu-

chung deutlich wird, dass bei Kindern 

und/oder Eltern zusätzlicher Unterstüt-

zungsbedarf besteht. 

In mehreren Bundesländern wurden vor 

dem Hintergrund dieser Erkenntnisse Ver-

fahren etabliert, um eine möglichst voll-

ständige Inanspruchnahme der Früher-

kennungsuntersuchungen zu erreichen, 

mit dem Ziel, einerseits die Kindergesund-

heit zu fördern und andererseits, auch den 

Kinderschutz zu verbessern. In Rheinland-

Pfalz wird das Verfahren als „Einladungs- 

und Erinnerungswesen“ bezeichnet und ist 

im Landeskinderschutzgesetz geregelt 

(Teil 3 Früherkennungsuntersuchungen). 

Das Verfahren ist mehrstufig aufgebaut: 

Zunächst sieht es vor, dass die gesetzli-

chen Vertreterinnen und Vertreter über die 

anstehenden Früherkennungsuntersu-

chungen (U4 bis U9) durch rechtzeitige 

Einladungs- und Erinnerungsschreiben 

von der Zentralen Stelle Landeskinder-

schutzgesetz beim Landesamt für Sozia-

les, Jugend und Versorgung informiert 

werden. Wenn die Sorgeberechtigten die 

Teilnahme versäumen, ist stufenweise 

eine Intervention, d.h. Kontaktaufnahme, 
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der Gesundheitsämter und später gege-

benenfalls der Jugendämter vorgesehen. 

Auf der zweiten Stufe kommt zunächst 

den Fachkräften der Gesundheitsämter 

die Aufgabe zu, die Eltern zeitnah zu kon-

taktieren, über den Nutzen der Untersu-

chung aufzuklären und zu einer Inan-

spruchnahme der Früherkennungsunter-

suchung zu motivieren. Wenn sich bei der 

Durchführung dieser Maßnahmen An-

haltspunkte für eine Vernachlässigung, 

einen Missbrauch oder eine Misshandlung 

des betreffenden Kindes ergeben, unter-

richtet das Gesundheitsamt unverzüglich 

das zuständige Jugendamt. Weiterhin 

können die Gesundheitsämter die Ju-

gendämter unterrichten, wenn trotz der 

eigenen Intervention weiterhin keine Früh-

erkennungsuntersuchung durchgeführt 

wurde (vgl. § 9 LKindSchuG). Mit der Än-

derung des Landeskinderschutzgesetzes 

vom 23.10.2014 und der Neufassung des 

§ 9 LKindschuG ist nun keine regelhafte 

Verpflichtung der Gesundheitsämter zur 

Unterrichtung des zuständigen Jugendam-

tes mehr vorgesehen, wenn keine Früher-

kennungsuntersuchung durchgeführt wur-

de oder sich dies nicht feststellen lässt. 

Den Gesundheitsämtern wird ein Ermes-

sensspielraum eingeräumt und die Mög-

lichkeit gegeben, von einer Meldung abzu-

sehen, wenn ihnen plausible Gründe für 

die Nichtteilnahme an den Früherken-

nungsuntersuchungen genannt wurden. 

Auf der ersten Stufe des Verfahrens 

wurde 2018 durch das schriftliche Ein-

laden und Erinnern zu den Früherken-

nungsuntersuchungen U4 bis U9 be-

reits eine Inanspruchnahmequote von 

rund 89% erreicht. Diese Quote konnte 

durch die nachfolgenden Interventio-

nen der Gesundheitsämter auf 97,4% 

gesteigert werden. 

Seitens des Zentrums für Kindervorsorge 

im Auftrag der Zentralen Stelle Landeskin-

derschutzgesetz wurden 2018 264.833 

Einladungsschreiben für die Untersu-

chungsstufen U4 bis U9 verschickt. Diese 

Untersuchungsstufen beziehen sich auf 

die Alterspanne von 3 bis 4 Monaten (U4) 

bis 6 Jahre (U9). Im nächsten Schritt wur-

den in 29.929 Fällen die Gesundheitsäm-

ter durch das Zentrum für Kindervorsorge 

informiert, weil keine Untersuchungsbestä-

tigung für die Früherkennungsuntersu-

chung des jeweiligen Arztpraxis beim 

Zentrum für Kindervorsorge eingegangen 

war. Somit folgte auf etwa jede neunte 

Einladung (11,3%) eine Unterrichtung des 

Gesundheitsamtes, weil die Erziehungsbe-

rechtigten der Einladung bzw. Erinnerung 

nicht nachgekommen waren. Diese Mel-

dequote von 11,3% entspricht umgekehrt 

einer Inanspruchnahmequote von 88,7%.  

Bei den 29.929 Meldungen an die Ge-

sundheitsämter waren 13.607 Fälle „fal-

sche Meldungen“. D.h. diese Untersu-

chungen waren durchgeführt worden, je-

doch ging keine Untersuchungsbestäti-

gung der Praxis bei der Zentralen Stelle 

ein. Die übrigen 13.324 Fälle werden als 

„echte“ Nicht-Inanspruchnahmen identifi-
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ziert). Mit 6.434 Fällen hatte ein Großteil 

dieser „echten“ Nicht-Inanspruchnahmen 

jedoch bereits einen Untersuchungstermin 

vereinbart, die Früherkennungsuntersu-

chung nur noch nicht durchführen lassen. 

Es wird davon ausgegangen, dass diese 

6.434 Fälle die Früherkennungsuntersu-

chung schließlich tatsächlich wahrgenom-

men haben. Für die Vergleichbarkeit der 

Statistiken über die Jahre hinweg, werden 

diese Fälle als „durchgeführte Untersu-

chungen“ definiert.  

Abzüglich der 6.890 Fälle, die auch nach 

Einladung und Erinnerung zur Früherken-

nungsuntersuchung sowie nach Interven-

tion der Gesundheitsämter (d.h. Kontakt-

aufnahme der Gesundheitsämter mit den 

Sorgeberechtigten), nicht an der an den 

Früherkennungsuntersuchungen teilge-

nommen haben, verbleiben 257.943 Fälle, 

die die Früherkennungsuntersuchung in 

Anspruch genommen haben. Das ent-

spricht einer Teilnahmequote von 97,4%. 

Bei den 6.890 Fällen, die tatsächlich nicht 

an der Früherkennungsuntersuchung teil-

genommen haben, hatten die Gesund-

heitsämter im eigenen Ermessen die Mög-

lichkeit, bei den Familien weiterhin für eine 

Inanspruchnahme zu werben.  

Stellen die Gesundheitsämter in diesem 

Rahmen Anhaltspunkte für die Vernach-

lässigung, den Missbrauch oder die Miss-

handlung eines Kindes fest, unterrichten 

diese unverzüglich das Jugendamt im je-

weiligen Bezirk. Von einer Meldung an das 

Jugendamt sahen die Gesundheitsämter 

dann ab, wenn es plausible Gründe für 

eine Nicht-Teilnahme gab.  

Die rheinland-pfälzischen Jugendämter 

wiederum dokumentierten 1.813 Fälle, in 

denen das Gesundheitsamt eine Meldung 

machte, d.h. ein Bruchteil aller versende-

ten Einladungen (0,7%) musste an die 

Jugendämter weitergeleitet werden. 

Die Daten zum Einladungs- und Erinne-

rungswesen machen deutlich, dass die 

Interventionen des Gesundheitsamtes 

bereits fast zu einer Vollbeteiligung führen, 

da nahezu alle eingeladenen Früherken-

nungsuntersuchungen auch durchgeführt 

wurden, sofern die Familie im Rahmen des 

Einladungs- und Erinnerungswesens er-

reichbar war, d.h. die Kontaktaufnahme 

durch das Gesundheitsamt gelang. 

Die Gesamtzahl der Meldungen des 

Zentrums für Kindervorsorge an die 

Gesundheitsämter stieg 2018 insge-

samt auf 29.929 (2017 waren dies 

28.336), dies jedoch analog zum An-

stieg der Einladungen. Die Meldequote 

bleibt daher relativ konstant bei 11,3% 

(11,2% 2017). 

Seit 2014 folgt die Gesamtzahl der Mel-

dungen über nicht erfolgte Untersuchun-

gen einem leicht ansteigenden Trend, 

nachdem sie in den ersten Jahren nach 

der Einführung (bis 2012) zunächst rück-

läufig gewesen war. Von 2017 auf 2018 

gab es eine Zunahme von 1.593 Fällen, 

d.h. eine Steigerung um 5,6%. Jedoch 

muss angemerkt werden, dass auch die 

Zahl der Einladungen um 4,3% anstieg, so 
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dass die Entwicklung der Meldequote (An-

teil der Meldungen an den Einladungen 

des gleichen Jahres) im Vergleich zum 

Vorjahr relativ konstant geblieben ist 

(11,3% im Vergleich zu 11,2% im Vorjahr). 

Der sich konsolidierende Trend zeigt sich 

auch bei den meisten einzelnen Gesund-

heitsamtsbezirken mit relativ konstanten 

Zahlen. Bei einzelnen Bezirken zeigen 

sich aber auch deutlichere Steigerungen 

oder Rückgänge, die sich im Landes-

durchschnitt wieder nivellieren. Die Anteile 

der Meldungen an den verschiedenen Un-

tersuchungsstufen (U4 bis U9) und die 

entsprechenden Meldequoten bleiben im 

Vergleich zum Vorjahr konstant. Über die 

Jahre zeichnet sich hier kein eindeutiger 

Trend ab, da sich bei einzelnen Untersu-

chungsstufen mal leichte Zuwächse, mal 

leichte Rückgänge beobachten lassen.  

Betrachtet man das Verhältnis der Einla-

dungen und eingegangenen Meldungen in 

den einzelnen Gesundheitsamtsbezirken 

(Meldequote) zeigt sich eine große 

Spannbreite von 8,1% zu 15,7%.  

Trotz hoher Inanspruchnahmequoten 

macht sich das Einladungs- und Erin-

nerungswesen nicht überflüssig. 

Aktuell deutet sich bei der Entwicklung der 

Gesamtzahl der Meldungen über nicht 

wahrgenommene Vorsorgeuntersuchun-

gen eine Konsolidierung an, die weitere 

Entwicklung lässt sich jedoch kaum vor-

hersagen. Die Daten der nächsten Jahre 

werden zeigen, ob das fortgesetzte Be-

mühen um eine Optimierung des Einla-

dungs- und Erinnerungswesens seitens 

des Zentrums für Kindervorsorge und die 

wachsende Routine und Bekanntheit bei 

den Arztpraxen und Eltern zu Rückgängen 

der Meldungen führen werden. Trotz des 

„Erfolgs“ hinsichtlich der mittlerweile er-

reichten hohen Inanspruchnahmequote in 

Folge des Verfahrens gilt es zu bedenken, 

dass sich jedes Jahr die Adressatinnen 

und Adressaten des Verfahrens ändern, 

d.h. es kommen immer wieder neue Fami-

lien mit dem Meldewesen in Kontakt. Da-

her ist es sinnvoll, weiterhin einzuladen 

und durch Information und Aufklärung für 

eine Teilnahme zu werben. Die nahezu 

stabilen bis leicht ansteigenden Meldequo-

ten der letzten Jahre, insbesondere für die 

frühen Untersuchungsstufen (U4 bis U7; 

d.h. Kinder bis 2 Jahre), zeigen, dass ge-

rade diese „neuen“ Eltern weiterhin infor-

miert werden müssen. Daneben machen 

die Daten im Rückblick der letzten Jahre 

deutlich, dass es immer eine kleine Grup-

pe an Eltern bzw. Sorgeberechtigten ge-

ben wird, die die freiwilligen Früherken-

nungsuntersuchungen nicht in Anspruch 

nehmen, teils weil sie sie bewusst ableh-

nen, teils aus anderen Gründen. 

Es gibt vielfältige Gründe für eine Mel-

dung bzw. Nicht-Inanspruchnahme. 

Dabei können „falsche Meldungen“ von 

„echten Nicht-Inanspruchnahmen“ un-

terschieden werden: 2018 ist der Anteil 

der falschen Meldungen auf 48,5% ge-

sunken. 
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Die Fachkräfte der Gesundheitsämter ga-

ben 2018 bei 13.607 Meldungen an, dass 

sich im Nachgang herausstellte, dass die 

Untersuchung innerhalb (12.270 Fälle) 

oder außerhalb (1.337 Fälle) von Rhein-

land-Pfalz bereits durchgeführt worden 

war, ohne dass eine Untersuchungsbestä-

tigung bei der Zentralen Stelle einging, 

was dann eine „falsche“ Meldung auslöste. 

Der Anteil dieser falschen Meldungen liegt 

2018 bei 48,5% (im Vorjahr noch 51,2%)4.  

Das Zustandekommen einer falschen 

Meldung ergibt sich z.B., weil das Rück-

meldeformular von den Eltern vergessen 

wurde oder die Arztpraxis dieses nicht 

übermittelt hatte.  

Mit Blick auf die unterschiedliche Vertei-

lung dieser falschen Meldungen auf die 

verschiedenen Gesundheitsamtsbezirke 

scheinen die bisherigen Strategien zur 

Verringerung der falschen Meldungen in 

einigen besser zu gelingen als in anderen. 

Zu diesen Strategien gehört beispielswei-

se die Verbesserung der Rückmeldepraxis 

der Ärztinnen und Ärzte, z.B. der Einsatz 

eigener Blanko-Rückmeldescheine im Fall 

von vergessenen Unterlagen seitens der 

Eltern. Der Anteil der „falschen“ Meldun-

gen an allen Meldungen der einzelnen 

Gesundheitsamtsbezirke streut zwischen 

                                                           
 

4 Berechnet wird der Anteil an den gültigen Fällen, 
d.h. nur jenen Fällen, die die Frage zu Gründen für 
eine Nicht-Inanspruchnahme beantwortet haben. 
Dies erfolgte bei 28.073 der Fälle. Bei den 1.856 
Fällen ohne Angabe zu Gründen kann nicht festge-
stellt werden, ob es sich um falsche Meldungen 
oder „echte“ Nicht-Inanspruchnahmen handelt. 

16,0% und 57,9%. In zwei Gesundheits-

amtsbezirken erweisen sich mehr als die 

Hälfte der Meldungen als falsch. Gerade 

hier scheint es weiterhin sinnvoll, gemein-

sam mit den für die Früherkennungsunter-

suchungen zuständigen Arztpraxen das 

jeweils aktuell praktizierte Rückmeldever-

fahren zu reflektieren und nach Fehler-

quellen bzw. Optimierungsmöglichkeiten 

zu suchen. Auch Rückgänge der „fal-

schen“ Meldungen sind zu verzeichnen: In 

zehn Gesundheitsamtsbezirken konnte 

der Anteil im Vergleich zum Vorjahr verrin-

gert werden. 

Insgesamt sind die Früherkennungsun-

tersuchungen für den Großteil aller El-

tern in Rheinland-Pfalz ein akzeptiertes 

Angebot, das sie gerne nutzen. Das 

Einladungs- und Erinnerungswesen 

unterstützt sie bei der Inanspruchnah-

me. Regelmäßig bleibt ein kleiner Teil 

„echter“ Nicht-Inanspruchnahmen be-

stehen. 

13.324 Fälle wurden 2018 von den Fach-

kräften als „echte“ Nicht-

Inanspruchnahmen markiert, d.h. bei die-

sen Fällen hatte tatsächlich keine Früher-

kennungsuntersuchung stattgefunden. 

Dafür wurden verschiedene Gründe be-

nannt: Der Termin hatte noch nicht statt-

gefunden, war aber bereits terminiert; die 

Eltern hatten bisher nichts veranlasst bzw. 

noch keinen Termin vereinbart; die Eltern 

hatten den vereinbarten Termin versäumt; 

die Toleranzgrenze war abgelaufen; das 

Kind hielt sich im Ausland auf; das ver-
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bindliche Einladungswesen wurde abge-

lehnt, das Kind war nicht krankenversi-

chert; eine anderweitige ärztliche Betreu-

ung des Kindes ist nachgewiesen; Grund 

unbekannt; andere Gründe. 

In rund 48% dieser Fälle war die Vorsor-

geuntersuchung jedoch bereits terminiert 

(6.434 Fälle), so dass davon ausgegangen 

werden kann, dass sie noch durchgeführt 

wurde. Bei den noch nicht terminierten 

Fällen konnten die Fachkräfte für eine In-

anspruchnahme werben. Insbesondere in 

jenen Fällen, in denen der vereinbarte 

Termin versäumt worden war oder die 

Eltern bisher nichts veranlasst bzw. noch 

keinen Termin vereinbart hatten, wird die 

Bedeutung des Einladungs- und Erinne-

rungswesens als angemessene Strategie 

zur Steigerung der Inanspruchnahme der 

Früherkennungsuntersuchungen als Teil 

der Gesundheitsprävention deutlich. Durch 

die Kontaktaufnahme seitens der Gesund-

heitsämter konnten diese Familien an die 

Untersuchungen erinnert und in der Folge 

ein Großteil der Untersuchungen nachge-

holt werden. Konstant bleibt eine kleine 

Gruppe, die aus unterschiedlichen Grün-

den die gemeldete Vorsorgeuntersuchung 

nicht in Anspruch nimmt, wenn z.B. die 

Toleranzgrenze für die Durchführung der 

Untersuchung abgelaufen ist. Hier könnte 

auch eine Rolle spielen, dass Eltern z.B. in 

Ballungsgebieten zunehmend Schwierig-

keiten haben, nach der Erinnerung durch 

das Gesundheitsamt einen kurzfristigen 

Termin für die Untersuchung zu vereinba-

ren, da die Praxen eine sehr hohe Ter-

mindichte haben und es sich bei den U-

Untersuchungen um planbare Leistungen 

handelt. Bei der Terminvergabe werden 

jedoch akut erkrankte Patientinnen und 

Patienten vorgezogen, sodass es hier zu 

gewissen Wartezeiten kommen kann. Aus 

diesem Grund werden die Einladungen 

schon sehr früh verschickt, damit Eltern 

mit viel Vorlauf Termine vereinbaren und 

so die Fristen einhalten können.  

In einzelnen Fällen wurde das verbindliche 

Einladungswesen von den Eltern abge-

lehnt, es lag ein Auslandsaufenthalt des 

Kindes vor oder das Kind war nicht kran-

kenversichert. Für nicht-

krankenversicherte Kinder übernimmt das 

Land die Kosten der Untersuchungen. Die 

Daten deuten insgesamt auf eine Stabilität 

in den Motivationslagen von Eltern. Sie 

deuten aber auch auf strukturelle Rah-

menbedingungen (Verfügbarkeit von Ter-

minen in Arztpraxen), die zum Ausgangs-

punkt für weitere Überlegungen zur Förde-

rung der Kindergesundheit genutzt werden 

können.  

Auch in Zukunft ist davon auszugehen, 

dass es trotz fortschreitender Etablierung 

und Verbesserung des Einladungs- und 

Erinnerungswesens immer einen kleinen 

Teil von Früherkennungsuntersuchungen 

geben wird, die trotz vorheriger Einladung 

und Erinnerung sowie Intervention der 

Gesundheitsämter nicht wahrgenommen 

werden. Insgesamt gilt es ebenfalls zu 

bedenken, dass das Verfahren trotz inzwi-
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schen erreichter hoher Inanspruchnah-

mequote nicht an Bedeutung verliert, da 

jedes Jahr neue Familien eingeladen, er-

innert und informiert werden.  

Früherkennung von Risiken für das 

Kindeswohl und die Sicherstellung 

der erforderlichen Hilfen 

In erster Linie sind die kinderärztlichen 

Früherkennungsuntersuchungen ein In-

strument zur Förderung des gesunden 

Aufwachsens von Kindern. Dabei leistet 

das Einladungs- und Erinnerungswesen 

gleichwohl auch einen Beitrag zum Schutz 

des Kindeswohls. Zum einen wird durch 

die hohe Inanspruchnahme der Vorsorge-

untersuchungen sichergestellt, dass mög-

lichst viele Kinder in regelmäßigen zeitli-

chen Abständen zur Kontrolle ihres Ge-

sundheits- und Entwicklungsstandes ei-

nem Arzt vorgestellt werden. Zum anderen 

schaffen die Untersuchung selbst oder ein 

vorheriger Kontakt im Rahmen des Mel-

dewesens zwischen den Gesundheitsäm-

tern, Jugendämtern und den Familien, 

Möglichkeiten, Hilfebedarfe oder Risiken 

für das Kindeswohl zu erkennen und dar-

über ins Gespräch zu kommen. Im Laufe 

des gesamten Verfahrens bis zur erfolgten 

Untersuchung bieten sich verschiedene 

Kontaktgelegenheiten und Zugangsmög-

lichkeiten zu Familien mit Säuglingen und 

kleinen Kindern, wodurch im Bedarfsfall 

frühzeitig notwendige Maßnahmen zur 

frühen Förderung und zum Schutz von 

Kindern umgesetzt werden können. Die-

sen Auftrag erfüllen die örtlich zuständigen 

Jugendämter, die nach den Gesundheits-

ämtern auf der nächsten Stufe des Verfah-

rens tätig werden. Das EEW ist wie ein 

Trichter aufgebaut: Die Gesundheitsämter 

machen eine Meldung an das zuständige 

Jugendamt in jenen Fällen, bei denen es 

in der Kontaktaufnahme seitens der Ge-

sundheitsämter Anhaltspunkte für eine 

Vernachlässigung, einen Missbrauch oder 

eine Misshandlung eines Kindes gab oder 

die Familie selbst Hilfebedarf äußert. Au-

ßerdem können die Gesundheitsämter 

auch Fälle an die Jugendämter melden, in 

denen trotz der eigenen Intervention keine 

Vorsorgeuntersuchung stattgefunden hat 

oder sich dies nicht feststellen ließ. Seit 

der Gesetzesänderung vom Oktober 2014 

ist keine regelhafte verpflichtende Weiter-

leitung dieser Fälle an die Jugendämter 

mehr vorgesehen, stattdessen wird den 

Gesundheitsämtern ein Ermessensspiel-

raum eingeräumt: Sie können von einer 

Meldung an das Jugendamt absehen, 

wenn ihnen plausible Gründe für die Nicht-

teilnahme benannt werden. Viele Gesund-

heits- und Jugendämter regeln individuell, 

nach welchen Kriterien Weiterleitungen 

erfolgen sollen. Das Jugendamt wiederum 

hat die gesetzliche Pflicht, aufgrund der 

übermittelten Daten unverzüglich zu prü-

fen, ob bei der Familie ein Hilfebedarf be-

steht und sodann die notwendigen und 

geeigneten Maßnahmen zur frühen Förde-

rung und zum Schutz von Kindern zur Ver-

fügung zu stellen (vgl. § 9 Abs. 2 LKind-

SchuG). 
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Im Berichtsjahr 2018 erhielten die Ju-

gendämter auf der letzten Stufe des 

Verfahrens 1.813 Meldungen der Ge-

sundheitsämter über nicht erfolgte Vor-

sorgeuntersuchungen. Dies entspricht 

einem Anteil von 0,7% an allen versen-

deten Einladungen. Im Vergleich zum 

Vorjahr hat sich die Gesamtzahl der 

Meldungen an die Jugendämter leicht 

erhöht. 

2018 wurden von den 41 rheinland-

pfälzischen Jugendämtern 1.813 Meldun-

gen durch die Gesundheitsämter doku-

mentiert. Trotz der Gesetzesänderung im 

Oktober 2014 verbleibt die Anzahl der 

Meldungen auf einem konstanten Niveau 

mit einem aktuell leicht ansteigenden 

Trend. Insgesamt lösten 2018 11,3% der 

versendeten 264.833 Einladungen zu den 

Vorsorgeuntersuchungen eine Unterrich-

tung der Gesundheitsämter aus, auf der 

nächsten Stufe des Verfahrens lösten je-

doch nur noch 0,7% der Einladungen eine 

Unterrichtung der Jugendämter aus. 

Ein Blick auf die Verteilung der Meldungen 

auf die Jugendämter im interkommunalen 

Vergleich zeigt deutliche Unterschiede in 

der Höhe der Meldungen, was allerdings 

angesichts der Streuung der zugrundelie-

genden Meldungen an die Gesundheits-

ämter zu erwarten ist und ebenso von in-

dividuellen Vereinbarungen zur Weiterlei-

tung von Meldungen zwischen Gesund-

heitsamt und Jugendamt beeinflusst wird. 

Für 2018 ergibt sich in Rheinland-Pfalz 

insgesamt ein Eckwert von 8,3, d.h. auf 

1.000 Kinder unter sechs Jahren kamen 

rund 8,3 Meldungen seitens der Gesund-

heitsämter an die Jugendämter, da die 

Früherkennungsuntersuchungen trotz ihrer 

Intervention nicht wahrgenommen worden 

waren oder weil die Gesundheitsämter im 

Zuge ihrer Intervention Anhaltspunkte für 

eine Vernachlässigung, einen Missbrauch 

oder eine Misshandlung eines Kindes oder 

einen Hilfebedarf der Eltern feststellten. 

Die kreisfreien Städte weisen mit durch-

schnittlich 10,7 Meldungen je 1.000 Kinder 

unter sechs Jahren einen höheren Eck-

wert auf, auch die kreisangehörigen Städ-

te liegen mit 10,0 über dem Landesdurch-

schnitt. In den Landkreisen beträgt der 

Eckwert 7,2. Diese Unterschiede decken 

sich mit den Ergebnissen anderer Studien, 

etwa des Kinder- und Jugendgesundheits-

surveys (KiGGS) und den Nachfolgeerhe-

bungen (vgl. Kamtsiuris u.a. 2007; Robert 

Koch-Institut 2014; 2015). Demnach be-

steht ein tendenzieller Zusammenhang 

zwischen einem niedrigen Sozialstatus der 

Familie und einer geringeren Inanspruch-

nahme der Früherkennungsuntersuchun-

gen. Aus anderen Studien ist bekannt, 

dass soziostrukturelle Belastungsfaktoren 

wie Langzeitarbeitslosigkeit und Armut in 

den Stadtjugendamtsbezirken stärker als 

in den Landkreisjugendamtsbezirken aus-

geprägt sind (vgl. MFFJIV 2019a).  

Dabei zeigen sich jedoch sowohl innerhalb 

der Gruppe der Städte als auch der Land-

kreise neben den benannten Stadt-Land-

Differenzen große Spannbreiten an Mel-
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dungen je 1.000 Kinder unter sechs Jah-

ren. Damit verdeutlichen die Befunde, 

dass soziostrukturelle Unterschiede bzw. 

die Belastungen von Familien (durch Ar-

mut, Arbeitslosigkeit etc.) zwar als beein-

flussende Faktoren für die Inanspruch-

nahme von Vorsorgeuntersuchungen ge-

sehen werden können, es jedoch noch 

andere Faktoren für das Aufkommen der 

Meldungen an die Jugendämter gibt. Ob 

das Jugendamt unterrichtet wird, hängt in 

hohem Maße auch von der vorherigen 

Intervention des Gesundheitsamtes und 

vor allem vom Erfolg der persönlichen 

Kontaktaufnahme mit der Familie ab. Zu-

dem gibt es unterschiedliche Vereinbarun-

gen in den Gesundheitsamtsbezirken, wie 

die Unterrichtung gehandhabt werden soll. 

Folgende Anlässe für eine Meldung haben 

die Fachkräfte der Jugendämter für 2018 

dokumentiert: Der häufigste Anlass war in 

1.789 Fällen die Nicht-Wahrnehmung der 

Vorsorgeuntersuchung, in 309 Fällen 

konnte die Durchführung nicht festgestellt 

werden (keine Kontaktaufnahme möglich 

etc.). In sechs Fällen hatte die Familie 

gegenüber dem Gesundheitsamt Hilfebe-

darf geäußert, in sieben Fällen teilten die 

Fachkräfte der Gesundheitsämter mit, 

dass gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung festgestellt worden 

waren (Mehrfachnennungen möglich).  

Etwas mehr als die Hälfte der Meldun-

gen (53,5%) bezog sich auf Kinder mit 

Migrationshintergrund, im Vergleich zu 

ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung 

in Rheinland-Pfalz (43,4%) sind sie bei 

den Meldungen an die Gesundheitsäm-

ter überrepräsentiert: Hier zeigt sich 

anhaltender Informations- und Aufklä-

rungsbedarf zu den Früherkennungsun-

tersuchungen für Familien mit Migrati-

onshintergrund. Geschlechtsspezifi-

sche Unterschiede zeigen sich kaum 

(53,2% der Meldungen beziehen sich 

auf Jungen, 46,8% auf Mädchen). 

Der Anteil der Meldungen durch die Ge-

sundheitsämter an die Jugendämter, die 

sich auf ein Kind mit Migrationshintergrund 

beziehen, ist im Vergleich zum Vorjahr 

leicht gesunken, betrifft aktuell aber wei-

terhin über die Hälfte aller Meldungen (von 

55,1% auf 53,5%). Die seit 2014 steigen-

den Anteile sind vermutlich mit der Zu-

wanderung von geflüchteten Familien zu 

erklären. Alle in Rheinland-Pfalz gemelde-

ten Kinder werden zu den Vorsorgeunter-

suchungen eingeladen, dies gilt auch für 

alle Kinder aus Familien, die Asyl bean-

tragt haben und sich in einer Aufnahme-

einrichtung (AfA) des Landes oder später 

in der Kommune befinden. Deren Daten 

werden kurz nach Zuzug an das Zentrum 

für Kindervorsorge in Homburg gemeldet. 

Auch die allgemeine Bevölkerungsent-

wicklung, im Rahmen derer die Anteile der 

Kinder mit Migrationshintergrund insge-

samt ansteigen, dürfte für den Anstieg der 

letzten Jahre mit verantwortlich gewesen 

sein. Der Anteil der Kinder mit Migrations-

hintergrund an der Gesamtbevölkerung 

unter sechs Jahren in Rheinland-Pfalz 
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beträgt 2018 43,4%, somit bleiben sie trotz 

des leichten Rückgangs auch im Berichts-

jahr 2018 bei den Unterrichtungen der 

Jugendämter deutlich überrepräsentiert. 

Es lassen sich interkommunale Unter-

schiede beobachten: Die höchsten Anteile 

entfallen auf die kreisfreien Städte, hier 

beziehen sich 64,9% der Meldungen auf 

Migrantenfamilien, in den kreisangehöri-

gen Städten liegt der Wert bei 54,2%, in 

den Landkreisen bei 46,5%. In der Gruppe 

der Familien, bei denen die Fachkräfte 

Hilfebedarfe feststellen, ist der Anteil von 

Familien mit Migrationshintergrund in den 

letzten Jahren konstant geblieben (2018: 

40,9%; 2017: 41,6%, 2016: 41,0%). Den 

Migrantenfamilien mit festgestelltem Hilfe-

bedarf wurden, ganz ähnlich wie allen 

Familien mit festgestelltem Hilfebedarf, 

insbesondere niedrigschwellige Hilfen wie 

Beratung, ambulante Hilfen zur Erziehung 

und Angebote der Elternbildung angebo-

ten. Die Überrepräsentanz der Migranten-

familien bei den Meldungen an die Ju-

gendämter gibt Hinweise darauf, dass es 

weiterhin Informations- und Aufklärungs-

mängel, sprachliche Hürden sowie 

Schwierigkeiten in der Erreichbarkeit gibt, 

die dazu führen, dass Familien mit Migra-

tionshintergrund Früherkennungsuntersu-

chungen vergleichsweise seltener in An-

spruch nehmen.  

Für diesen Zusammenhang geben ver-

schiedene bundesweite Publikationen hilf-

reiche Hinweise zu den Gründen für die 

schlechtere Erreichbarkeit der Migranten-

familien (z.B. der 13. Kinder- und Jugend-

bericht, vgl. BMFSFJ 2009, Beauftragte 

2016). Als wichtige Inanspruchnahme- und 

Zugangsbarrieren für Familien mit Migrati-

onshintergrund werden neben Sprachbar-

rieren auch Informationsdefizite und die 

fehlende Orientierung der Angebote an 

Zielgruppen mit einem niedrigen sozio-

ökonomischen Status benannt. Bereits 

2013 hat die Servicestelle Kindesschutz in 

ihrer aktualisierten „Arbeitshilfe zur Koope-

ration zwischen Gesundheitsamt und Ju-

gendamt im Rahmen des Landesgesetzes 

zum Schutz von Kindeswohl und Kinder-

gesundheit“ (vgl. Landesamt 2013) ver-

schiedene Strategien vorgestellt, wie Fa-

milien mit Migrationshintergrund gezielt 

angesprochen werden können und wie die 

Bedeutung der Früherkennungsuntersu-

chungen vermittelt werden kann. Dazu 

gehören beispielsweise gezielte Informati-

onsveranstaltungen zum Gesundheits-, 

Jugend- und Sozialsystem mit Hilfe von 

muttersprachlichen Expertinnen und Ex-

perten, die Übersetzung der Einladungs-

schreiben in die voraussichtlich erforderli-

chen Sprachen oder die gezielte Gewin-

nung von Bürgerinnen und Bürgern mit 

fremd- oder muttersprachlichen Kenntnis-

sen bzw. eigenem Migrationshintergrund 

als ehrenamtliche Vermittler (vgl. Landes-

amt 2013, S. 19f.). Die weiterhin beste-

hende Überrepräsentanz von Kindern 

bzw. Familien mit Migrationshintergrund in 

den Unterrichtungen der Jugendämter – 

d.h. die geringere Inanspruchnahme der 

Früherkennungsuntersuchungen – lässt es 
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in jedem Fall weiterhin sinnvoll erschei-

nen, die erfolgten Bemühungen um diese 

Gruppe fortzusetzen und gegebenenfalls 

an besondere Bedürfnisse der Gruppe der 

Flüchtlinge anzupassen. Mit Blick auf ge-

flüchtete Kinder wurde 2015/2016 das 

Vorgehen zum Einladungs- und Erinne-

rungswesen in Aufnahmeeinrichtungen 

(AfA) und Kommunen in Zusammenarbeit 

von Zentraler Stelle und der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz 

(ADD) überprüft, optimiert und an die neu-

en Erfordernisse angepasst. Für Asylbe-

gehrende stellen Informationen über Früh-

erkennungsuntersuchungen und Impfun-

gen wichtiges Basiswissen zum Gesund-

heitswesen in Deutschland dar. Medizi-

nisch gebotene Früherkennungsuntersu-

chungen gehören zu dem Leistungskata-

log gem. § 4 AsylbLG. 

Knapp 30% der gemeldeten Familien 

sind dem Jugendamt bereits bekannt, 

insbesondere aus formlosen Beratun-

gen und Betreuungen oder den Hilfen 

zur Erziehung. 

Etwa jede dritte Meldung – 529 der 1.813 

Meldungen der Gesundheitsämter an die 

Jugendämter (29,2%) – über die Nicht-

Wahrnehmung der Früherkennungsunter-

suchung bezog sich auf eine Familie, die 

dem Jugendamt aus früheren (21,6%) 

und/ oder laufenden Beratungen oder Hil-

fen bereits bekannt war (18,9%). Der An-

teil stieg in den Vorjahren bis 2015 zu-

nächst an, stagniert aktuell bzw. fällt wie-

der leicht (2017: 32,7%; 2016: 33,4%). 

Dennoch scheint es eine konstant große 

Gruppe von Familien zu geben, die sowohl 

hinsichtlich gesundheitlicher als auch ju-

gendhilferelevanter Aspekte Unterstüt-

zungsbedarfe aufweist. Die Kinder- und 

Jugendberichte der Bundesregierung stel-

len regelmäßig fest, dass Gesundheit ein 

bedeutsames Thema gerade in Familien 

ist, die aufgrund von verschiedenen Belas-

tungen Adressaten der Kinder- und Ju-

gendhilfe sind. Es zeichnet sich weiterhin 

die Notwendigkeit ab, das Thema Ge-

sundheit und Gesundheitsförderung sys-

tematisch in den Hilfen zur Erziehung in 

den Blick zu nehmen. Im Rahmen der Hil-

fe- und Beratungsprozesse mit den Fach-

kräften der Jugendämter können die Eltern 

gezielt über die Notwendigkeit der Früher-

kennungsuntersuchungen aufgeklärt und 

für eine Teilnahme motiviert werden. Ein 

nützliches Instrument ist dabei das soge-

nannte Gelbe Heft als Bezugspunkt, in 

dem die Vorsorgeuntersuchungen doku-

mentiert werden. Der Stand der Eintra-

gungen kann in der Zusammenarbeit ge-

meinsam überprüft und ausstehende Un-

tersuchungen gemeinsam initiiert werden, 

wie dies vielerorts im Rahmen von Hilfe-

plangesprächen oder im Zuge der Arbeit 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe 

nach § 31 SGB VIII bereits geschieht. 

2018 wurde im Zuge der Kontaktauf-

nahme für 161 Familien ein Hilfebedarf 

durch die Fachkräfte des Jugendamtes 

eingeschätzt. Der Anteil ist im Vergleich 

zu den Vorjahren leicht rückläufig. 43 
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dieser Familien waren dem Jugendamt 

bisher nicht bekannt gewesen – so ent-

stand für diese Familien und Kinder 

über die Meldung erstmals ein Zugang 

zu Frühen Hilfen und früher Förderung. 

Das Landeskinderschutzgesetz regelt in 

§ 9 Abs. 2, dass die Jugendämter auf-

grund der ihnen übermittelten Daten un-

verzüglich prüfen, ob ein Hilfebedarf vor-

liegt und die notwendigen und geeigneten 

Maßnahmen zur frühen Förderung und 

zum Schutz von Kindern zur Verfügung 

stellen. Um einen möglichen Hilfebedarf 

fachlich einschätzen zu können, ist eine 

persönliche Kontaktaufnahme erforderlich, 

die bei einem großen Teil der Familien 

auch gelingt (63,3%). Bei rund 7% der 

Familien (127 Familien) war keine Kon-

taktaufnahme notwendig, weil ein aktueller 

Hilfekontakt bestand, im Rahmen dessen 

die Einschätzung vorgenommen werden 

konnte. Bei knapp 30% scheiterte die Kon-

taktaufnahme aus verschiedenen Grün-

den. Bei 41,0% der Fälle erfolgte die Kon-

taktaufnahme in Form eines Hausbesu-

ches.  

Ein (weiterer) Hilfebedarf wurde von den 

Fachkräften des Jugendamtes bei 161 

Familien (12,8%) festgestellt, bei 78,8% 

keiner. Bei den verbleibenden 8,4% konn-

te der Hilfebedarf nicht eingeschätzt wer-

den, weil z.B. kein persönlicher Kontakt 

zustande gekommen war. Somit wird bei 

etwa jeder achten Familie, zu der die Ju-

gendämter eine Meldung durch die Ge-

sundheitsämter erhalten haben, ein Hilfe-

bedarf erkennbar. 43 dieser Familien wa-

ren den Jugendämtern bislang nicht be-

kannt, so dass sie mit ihren Unterstüt-

zungsbedarfen neu in den Fokus der Ju-

gendämter kommen konnten (im Vorjahr 

waren dies 37). In den übrigen 118 Fällen 

waren die Familien dem Jugendamt aus 

vergangenen oder aktuellen Hilfen zur 

Erziehung oder Beratungen bereits be-

kannt. Hier wurde über das Verfahren des 

Einladungs- und Erinnerungswesens ein 

erneuter oder noch anhaltender Hilfebe-

darf festgestellt.  

Die Jugendämter führten entsprechend 

der Bedarfe bestehende Hilfen weiter oder 

leiteten neue Hilfen ein. Dazu gehörte bei 

gut 60% der Familien eine Beratung (83 

Fälle), bei 48 Familien mit Hilfebedarf eine 

ambulante Erziehungshilfe(34,5%), bei 

sieben Familien eine stationäre Hilfe zur 

Erziehung (5,0%). Angebote der Elternbil-

dung erhielten fünf Familien. Eine teilstati-

onäre Hilfe erfolgte in drei Fällen.  

Im Zuge des Einladungs- und Erinne-

rungswesens gelingt es immer wieder, 

eine konstante Zahl von Familien mit Hil-

febedarf zu erreichen und diesen Zugang 

zu niedrigschwelligen Beratungs- und Un-

terstützungsmöglichkeiten anzubieten. 

Somit wird die zentrale Zielgruppe der 

Frühen Hilfen – Familien mit Kindern unter 

sechs Jahren – anhaltend gut erreicht. 

Eine Gefährdung des Kindeswohls 

wurde 2018 in 23 Fällen durch die 

Fachkräfte der Jugendämter einge-

schätzt. Dies entspricht einem Anteil 
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von 1,3% an allen Meldungen an die 

Jugendämter. 

Im Zuge der Kontaktaufnahme schätzten 

die Fachkräfte bei 23 Kindern eine Ge-

fährdung des Kindeswohls ein. Der Anteil 

ist im Vergleich zum Vorjahr relativ kon-

stant geblieben (leichter Anstieg von 1,1% 

auf 1,3%). Im Zeitverlauf seit 2010 wurden 

im Kontext des Einladungs- und Erinne-

rungswesens jedes Jahr zunächst weniger 

Kindeswohlgefährdungen festgestellt (ab-

solut und relativ) mit dem tiefsten Stand 

2016 (1,0%). Seit 2017 steigt der Anteil 

entdeckter Gefährdungen wieder an. Als 

Art der Kindeswohlgefährdung wurden 

2018 am häufigsten die Vernachlässigung 

(12 Fälle) sowie sonstige Gefährdungen (9 

Fälle) dokumentiert. Dazu gehörten eine 

prekäre Wohnsituation sowie Über-

forderung/Ehekonflikte. Vernachlässigung 

gilt auch in der Bundesstatistik zu den Ge-

fährdungseinschätzungen im Kontext von 

§ 8a SGB VIII (auch für Rheinland-Pfalz) 

und in der Fachliteratur als die häufigste 

Form der Kindeswohlgefährdung. Eine 

seelische Misshandlung wurde in zwei 

Fällen angegeben.  

Dem Jugendamt waren 20 der 23 Fami-

lien, in denen eine Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde, bereits bekannt. Sie 

befanden sich aktuell zum Zeitpunkt der 

Meldung (in 19 Fällen) und/oder in der 

Vergangenheit (in 13 Fällen) im Hilfebe-

zug. Sechs Kinder waren bekannt, weil 

das Jugendamt sie in der Vergangenheit 

bereits in Obhut genommen hatte. Auch 

dieser Befund einer hohen Bekanntheit 

von Familien, in denen sich Gefährdungen 

entwickeln, deckt sich mit Ergebnissen aus 

der Evaluation der Kinderschutzver-

dachtsmeldungen und Gefährdungsein-

schätzungen gem. § 8a SGB VIII in Rhein-

land-Pfalz (vgl. MFFJIV 2019b). Anhand 

der dokumentierten Daten ist nicht näher 

zu bestimmen, ob sich im Zusammenhang 

mit der Information der Gesundheitsämter 

ein bereits bestehender Verdacht erhärtet 

hat oder die Jugendämter zu einer Neu-

einschätzung des Kindeswohls im Hilfe-

prozess veranlasst wurden. In 13 Fällen 

war zur Abwendung der Gefährdung das 

Tätigwerden des Familiengerichts not-

wendig, weil die Eltern oder Erziehungsbe-

rechtigten nicht fähig oder bereit waren, an 

der Abwendung der Gefährdung mitzuwir-

ken. Waren sie dazu fähig und bereit, er-

hielten sie am häufigsten eine ambulante 

Hilfe zur Erziehung (acht Fälle), eine Bera-

tung (vier Fälle) oder eine stationäre Hilfe 

zur Erziehung (drei Fälle). 

In der Gesamtschau der Befunde zu den 

Daten der Jugendämter 2018 wird deut-

lich, dass die Kinder- und Jugendhilfe be-

reits über geeignete Zugänge zu Familien 

mit Säuglingen und Kleinkindern verfügt, 

gerade auch zu denen, die sich in schwie-

rigen Lebenslagen befinden. Häufig sind 

die Familien mit Hilfebedarf oder Anhalts-

punkten für die Gefährdung des Kindes-

wohls bereits bekannt, auch wenn der re-

gelhafte Zugang über die Kindertagesbe-

treuung erst ab dem Alter von drei bzw. 
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zwei Jahren besteht. Die Daten verweisen 

ebenfalls auf die Notwendigkeit einer adä-

quaten personellen wie fachlich qualifizier-

ten Ausstattung der Jugendämter, die die-

se in die Lage versetzt, auch im Nachgang 

der Meldungen im Rahmen des Einla-

dungs- und Erinnerungswesens Hilfe- und 

Beratungsprozesse zu initiieren, engma-

schig zu begleiten und die Eignung einge-

leiteter Hilfen kontinuierlich zu überprüfen. 

Nur so wird es den Jugendämtern mög-

lich, ihren gesetzlichen Schutzauftrag 

nach „den Regeln der Kunst“ auszufüllen 

und ihm gerecht zu werden. 

Aufbau lokaler Netzwerke und Ge-

währleistung notwendiger nied-

rigschwelliger Angebote zur Förde-

rung des Kindeswohls 

Der zweite zentrale Zugang des Landes-

kinderschutzgesetzes zur Förderung von 

Kindeswohl und Kindergesundheit ist der 

Aufbau der lokalen Netzwerke Kinder-

schutz und Frühe Hilfen. Die lokalen 

Netzwerke sollen alle für den Kinderschutz 

relevanten Akteure einbinden und ihre 

Zusammenarbeit befördern. Über die 

Netzwerke und Ihre Arbeit werden mehre-

re Ziele verfolgt, die im Gesetzestext des 

Landeskinderschutzgesetzes folgender-

maßen benannt sind 

(§ 3 Abs. 4 LKindSchuG): 

1. Geeignete Rahmenbedingungen zur 

frühen Förderung und für die wirksame 

Umsetzung des Schutzauftrages nach 

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz schaf-

fen, 

2. die Transparenz über die Hilfemöglich-

keiten für Schwangere, werdende Väter, 

Eltern und Kinder erhöhen, 

3. Erkenntnisse für die bedarfsgerechte 

Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestruk-

turen gewinnen, 

4. Angebote zur Förderung von Kindes-

wohl und Kindergesundheit entsprechend 

bedarfsgerecht weiterentwickeln. 

Auch das 2012 verabschiedete Bundes-

kinderschutzgesetz bezieht sich auf diese 

Zielsetzungen und die damit verbundenen 

zentralen Erkenntnisse zur Bedeutung 

leistungsbereichsübergreifender Netz-

werkstrukturen zur Ausgestaltung eines 

aktiven Kinderschutzes und bedarfsge-

rechter Früher Hilfen.  

Der Ausbau Früher Hilfen, d.h. qualifizier-

ter und bedarfsgerechter Angebote zur 

frühzeitigen Förderung von Erziehungs- 

und Beziehungskompetenz, wird im 

LKindSchuG noch einmal explizit als eine 

Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe ver-

ankert (§ 2 LKindSchuG), die im Zusam-

menwirken insbesondere mit Einrichtun-

gen und Diensten der Gesundheitshilfe 

realisiert werden soll. 

Die lokalen Netzwerke zum Schutz von 

Kindeswohl und Kindergesundheit ha-

ben sich im Zeitraum seit dem Inkraft-

treten des Landeskinderschutzgesetzes 

2008 zu einem festen Bestandteil der 

sozialen Infrastruktur im Kontext von 

Kinderschutz und Frühen Hilfen entwi-

ckelt. 
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Im Zeitraum seit 2008 konnten sich die 

lokalen Netzwerke Frühe Hilfen als be-

deutsamer Arbeitszusammenhang im Kin-

derschutz in den rheinland-pfälzischen 

Kommunen etablieren. Seit Inkrafttreten 

des Gesetzes haben sich die Netz-

werkstrukturen kontinuierlich verstetigt und 

weiterentwickelt. Dabei haben sich die 

Aufgaben im Netzwerk differenziert und 

sind inzwischen vielfältig. Im Rahmen der 

Netzwerkarbeit werden eine Vielzahl von 

Aktivitäten, Angeboten und Maßnahmen, 

wie z.B. die meist jährlich stattfindenden 

Netzwerkkonferenzen, stadteilbezogene 

Arbeitskreise, Runde Tische und klein-

räumige Netzwerke auf der Ebene von 

Verbandsgemeinden oder größeren Sozi-

alräumen von den zuständigen Fachkräf-

ten initiiert bzw. begleitet. In 21 Jugend-

amtsbezirken gibt es 2018 alternativ oder 

ergänzend zu den stadt- bzw. landkreis-

weiten Vernetzungszusammenhängen 

gemeinsame Netzwerke mit Nachbar-

kommunen, d.h. auch stadt- bzw. land-

kreisübergreifende Netzwerke.  

Zusätzlich finden sich unterhalb der Netz-

werkebene in fast allen Jugendamtsbezir-

ken zielgruppen- oder themenspezifische 

Arbeitsgruppen, Arbeitskreise oder Runde 

Tische, in denen themen-, problem- oder 

aufgabenbezogene Aspekte bearbeitet 

werden. Dabei ist die Netzwerkarbeit und 

ihre Struktur immer in Bewegung: So wur-

den 2018 Arbeitsgruppen beendet und 

neue gestartet. 37 Jugendämter gaben an, 

dass sie 2018 Angebote ausgebaut oder 

neu geschaffen hatten. Dieser Auf- und 

Ausbau bezieht sich 2018 insbesondere 

darauf, anhand von Flyern, Datenbanken 

etc. einen Überblick über familienunter-

stützende Leistungen in der Kommune zu 

geben sowie anhand von Informationsma-

terialien für die Themen Kinderschutz und 

Frühe Hilfen zu werben. Diese Angebote 

wurden von über der Hälfte der Jugend-

ämter ausgebaut oder neu geschaffen. 

Weiterhin wichtig war die Fortführung oder 

Einführung von Bildungs-, Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten für alle Familien 

sowie Familien in Problemlagen. Zudem 

zeigt sich ein Interesse an interdisziplinä-

ren Fortbildungen sowie institutionenüber-

greifenden Einzelfallberatungen und – im 

Vergleich zum Vorjahr etwas häufiger – 

Fortbildungen für sozialpädagogische 

Fachkräfte. Insgesamt deuten die Befunde 

auf eine Intensivierung des Auf- und Aus-

baus von Angeboten insbesondere im 

(primär-) präventiven Bereich hin. 

Ein zentrales Element der Netzwerkarbeit 

ist die jährliche Durchführung einer großen 

oder mehrerer kleiner Netzwerkkonferen-

zen. 2018 wurde eine große Zahl an Teil-

nehmenden aus der Jugend- und Ge-

sundheitshilfe sowie anderen Handlungs-

feldern erreicht. Das Interesse an den 

Konferenzen ist anhaltend groß: Im 

Durchschnitt besuchten landesweit jeweils 

132 Personen eine Netzwerkkonferenz. 

2018 gehört eine große Vielfalt an Akt-

euren zu den Netzwerken Frühe Hilfen 

und Kinderschutz.  
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Inzwischen ist eine große Vielfalt an Akt-

euren aus unterschiedlichen Handlungs-

feldern an den Netzwerken beteiligt. Diese 

Vielfalt macht die Stärke der Netzwerke 

aus: 2017 gehörten zu allen 41 Jugend-

amtsbezirken in Rheinland-Pfalz die Ge-

sundheitsämter, Familienhebammen und 

Schwangerenberatungsstellen. In jeweils 

40 Bezirken waren Träger von Angeboten 

und Diensten der Hilfen zur Erziehung 

sowie Mitarbeitende der Erziehungsbera-

tung/Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

Teil des Netzwerks (vgl. Abb. 28). Häufig 

waren auch Kitas, Schulen, Suchtbera-

tungsstellen, Geburtskliniken und ARGEN 

an der Netzwerkarbeit beteiligt. Auf einen 

längeren Berichtszeitraum zurückschau-

end (seit 2011) ist insbesondere die Betei-

ligung von Professionen und Institutionen 

aus dem Bereich der Gesundheitshilfe 

zunehmend gut gelungen: Die Gesund-

heitshilfe ist insgesamt in den Netzwerken 

stark vertreten. Wie auch schon in den 

Vorjahren wird deutlich, dass die Netzwer-

ke stark „in Bewegung“ sind, einzelne Ak-

teure scheiden aus und neue kommen 

hinzu. So reagieren die Netzwerke auf 

individuelle lokale Bedarfslagen und ver-

ändern sich von Jahr zu Jahr in ihrer Zu-

sammensetzung je nach Zielgruppen und 

Themen vor Ort. Nach wie vor gelingt es 

den lokalen Netzwerken, ein breites 

Spektrum an Einrichtungen und Diensten, 

sowohl der Kinder- und Jugendhilfe als 

auch der Gesundheitshilfe und weiterer 

Bereiche, zu erreichen und für die Mitar-

beit zu gewinnen. 

Die Verstetigung der lokalen Netzwerke 

führt zu gesteigerten Anforderungen an 

Planung, Steuerung und Netzwerkkoor-

dination – Aufgaben, die in der Verant-

wortung der Jugendämter liegen. 

Besonders die jährlich stattfindenden 

Netzwerkkonferenzen werden von den 

Fachkräften der Jugendämter als Höhe-

punkte der Netzwerkarbeit benannt. Diese 

zielen insbesondere auf Information und 

Fortbildung zu relevanten Themen im Feld 

der Frühen Hilfen und des Kinderschutzes 

und fungieren gleichzeitig als Plattform, 

um Themen und Ergebnisse der Netz-

werkarbeit einer (Fach-) Öffentlichkeit vor-

zustellen sowie als Forum für den konkre-

ten Austausch mit Netzwerkpartnern, Wis-

senschaft und Praxis. Die konkrete Erar-

beitung von Vereinbarungen und Verfah-

rensweisen oder die Entwicklung von 

Konzepten erfolgt eher in kleineren, zeit-

lich dichteren Arbeitszusammenhängen, 

die inzwischen nahezu überall aufgebaut 

worden sind, zahlreiche Beispiele hierfür 

finden sich im ergänzenden Datenteil un-

ter Kapitel 3. Diese vielfältigen Arbeits-

strukturen belegen die Weiterentwicklung 

der lokalen Netzwerke von losen Vernet-

zungs- zu konkreten Arbeitszusammen-

hängen im Kontext von Kinderschutz und 

Frühen Hilfen. Vor dem Hintergrund dieser 

Entwicklungen sind die Planung und Ko-

ordinierung der Netzwerke, die der Ge-

setzgeber dem Jugendamt übertragen hat 

(§ 3 Abs. 1 LKindSchuG), anspruchsvoller 

und komplexer geworden. Zu den zentra-
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len Aufgaben der Netzwerkkoordination 

gehören insbesondere die Vorbereitung 

und Durchführung der Netzwerkkonferen-

zen und weiterer kleinerer Veranstaltungs-

formen (Fachtage, Fortbildungsreihen 

u.ä.), die Steuerung der Arbeitsgruppen 

und sozialräumlichen Netzwerke sowie die 

Kommunikation der Ergebnisse der Netz-

werkarbeit in politischen Gremien oder 

anderen Settings. Diese vielfältigen Tätig-

keiten des Aufgabenprofils lassen sich von 

den zuständigen Fachkräften im Jugend-

amt kaum „nebenher“ bewältigen, d.h. 

neben der eigentlichen Tätigkeit im ASD 

o.ä. Aus diesem Grund wurde die Netz-

werkarbeit bzw. -koordination in vielen 

Jugendamtsbezirken an eine eigene Or-

ganisationseinheit bzw. Stelle mit einem 

klaren diesbezüglichen Aufgabenprofil 

übertragen. Die Daten im Berichtsjahr 

2018 zeigen, dass die Mehrzahl der Ju-

gendämter einen Spezialdienst „Kinder-

schutz/Netzwerkkoordination“ eingerichtet 

hat (zum Aufgabenprofil der Netzwerkko-

ordination vgl. auch Landesamt 2010a; 

2010b). 

2018 dokumentieren die Fachkräfte so-

wohl Schwierigkeiten als auch vielfälti-

ge Highlights der Netzwerkarbeit. 

Im Netzwerkbogen dokumentieren die 

Fachkräfte Aktivitäten, Bewertungen und 

Entwicklungen der Netzwerke. Die Daten 

deuten auf eine Konsolidierung auf einem 

hohen Niveau und eine breit gefächerte 

Angebotspalette hin. Zentrale Institutionen 

und Dienste im Themenfeld des Kinder-

schutzes arbeiten bereits regelhaft zu-

sammen, wobei – wie in anderen Berei-

chen auch – aufgrund von institutionellen 

oder personellen Besonderheiten vor Ort 

immer mit einer gewissen Dynamik und 

Fluktuation in der Beteiligung der Akteure 

im Netzwerk zu rechnen ist. Die Gewin-

nung und Motivation der Netzwerkpartner 

zur Beteiligung und lebendigen Gestaltung 

des Netzwerks bleibt daher eine an-

spruchsvolle Daueraufgabe. Daher über-

rascht es nicht, dass hauptsächlich die 

Einbindung bestimmter Berufsgruppen 

und Institutionen als Schwierigkeit in der 

Netzwerkarbeit benannt wurde (in 29 

Kommunen). Nichtsdestotrotz verweist die 

weiterhin breite Beteiligung der unter-

schiedlichen Institutionen und Berufsgrup-

pen auf eine Etablierung und Verstetigung 

der lokalen Netzwerke.  

Die Netzwerkarbeit widmet sich zum einen 

Fragestellungen und Themen aus aktuel-

len fachlichen, fachpolitischen sowie recht-

lichen Entwicklungen, die hinsichtlich ihrer 

Bedeutung für das interdisziplinäre Zu-

sammenwirken im Feld der Frühen Hilfen 

und des Kinderschutzes diskutiert werden. 

Zum anderen wird das lokale Netzwerk 

zunehmend als leistungsbereichsübergrei-

fendes Forum genutzt, in dem lokale und 

regionale Bedarfslagen aufgegriffen und 

im multiprofessionellen Diskurs mögliche 

Handlungsansätze gemeinsam erarbeitet 

werden. Diese Ergebnisse setzen Impulse 

für die Weiterentwicklung von Angeboten, 

aber auch für die professionelle Zusam-
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menarbeit von Einrichtungen und Diensten 

der Jugend- und Gesundheitshilfe. Vor 

diesem Hintergrund werden als „Höhe-

punkte“ der Netzwerkarbeit 2018 seitens 

der Jugendämter insbesondere gelungene 

Kooperationen zwischen verschiedenen 

Akteuren der Jugend- und Gesundheitshil-

fe sowie Schulen und die gemeinsame 

Entwicklung und Umsetzung von Projek-

ten und Angeboten benannt. Hinweise zu 

Formen der Kooperation zwischen den 

Akteuren der Gesundheits- und Jugendhil-

fe gibt das Landesamt für Soziales, Ju-

gend und Versorgung heraus (vgl. Lan-

desamt 2013; 2014). Insgesamt bewerten 

die Jugendämter die Arbeit der Netzwerke 

bereits über mehrere Jahre als (sehr) gut. 

Neben den Strukturen differenzieren 

sich auch die Themen und Gestaltungs-

formen der lokalen Netzwerke aus und 

entwickeln sich entlang regionaler Be-

darfe. 

Nicht nur auf der strukturellen Ebene zeigt 

sich die fortgeschrittene Ausdifferenzie-

rung und Weiterentwicklung der lokalen 

Netzwerke, sondern auch mit Blick auf die 

inhaltlichen Schwerpunktsetzungen in den 

Netzwerkkonferenzen und sonstigen Ar-

beitszusammenhängen. Am wichtigsten 

und häufigsten vertreten waren 2018 die 

Themen Frühe Hilfen (in 38 Netzwerken) 

und die Vorstellung regionaler Beratungs- 

und Unterstützungsangebote (in 36 Netz-

werken). Das Thema Kindeswohlgefähr-

dung (35), Ziele und Aufgaben für die wei-

tere Netzwerkarbeit zu diskutieren (34), 

sowie über die Aufgabe, Organisation und 

Angebote des Jugendamtes zu informie-

ren (32), haben an Bedeutung gewonnen. 

Wichtig sind 2018 ebenfalls die Themen 

Schnittstelle zwischen dem Jugendamt 

und weiteren Kooperationspartnern (28) 

sowie spezielle Zielgruppen (25). Das Inte-

resse an Datenschutz, medizinischen 

Fachbeiträgen und Aufgabe, Organisation 

und Angebot des Gesundheitsamtes ist 

2018 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 

Darüber hinaus bearbeiten die Netzwerke 

vielfältige „sonstige“ Themen. Dazu gehört 

insbesondere das Thema Migration (mig-

rationssensibler Kinderschutz, Trauma), 

allerdings ist der Fokus auf Flucht nicht 

mehr so deutlich wie im Vorjahr. Weitere 

Themen sind beispielsweise Armut bei 

Kindern, Sucht und psychische Erkran-

kung der Eltern, Umgang mit Traumafol-

gestörungen bei Kindern und Jugendli-

chen, Wochenbettdepression, Schulab-

sentismus, digitale Lebenswelten von Kin-

dern und Jugendlichen (Kindesschutz in 

sozialen Netzwerken, Mediensucht, Kin-

derschutz und Medien), negierte Schwan-

gerschaften, sowie diverse Methoden 

(Gesprächsführung, schwierige Gesprä-

che mit Kindern führen, fallbezogene Su-

pervision, Qualitätszirkel/Supervision/ 

Fallbesprechungen; systemische Hand-

lungssätze für eine gelingende Zusam-

menarbeit mit Eltern). 

Im Rahmen des Landeskinderschutz-

gesetzes zur Verfügung gestellte Gel-

der (§ 4 Abs. 2 LKindSchuG) werden 
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auch 2018 hauptsächlich zur Finanzie-

rung von Personalressourcen im Ju-

gendamt genutzt.  

Die erfolgte Etablierung verbindlicher 

Netzwerkstrukturen sowie deren kontinu-

ierliche Weiterentwicklung und Ausgestal-

tung wären ohne eine verlässliche und 

kontinuierliche Koordination und Moderati-

on der Zusammenarbeit im Netzwerk nicht 

möglich. Für diese müssen wiederum ent-

sprechende personelle Ressourcen zur 

Verfügung stehen. So zeigen auch die 

Angaben der Jugendämter zur Verwen-

dung der Landesmittel, dass diese 2018 

hauptsächlich für Personalmittel aufge-

wendet wurden. Alle 41 Jugendämter 

machten für 2018 Angaben zur Finanzie-

rung von Personalstellen und gaben an, 

insbesondere Personalstellen in der Netz-

werkkoordination finanziert zu haben. Ins-

gesamt konnte die Finanzierung von 21,83 

Vollzeitäquivalenten umgesetzt werden. 

Den größten Teil machen Personalres-

sourcen im Jugendamt (Netzwerkkoordi-

nation, ASD, Spezialdienste) aus, dane-

ben werden die Landesmittel auch für Inf-

rastrukturkosten der Netzwerkarbeit sowie 

für Personal bei freien Trägern eingesetzt. 

Zusammengenommen werden rund 82% 

der Landesmittel für diese strukturelle Ab-

sicherung der Netzwerkarbeit verwendet. 

Die Verknüpfung von fachlicher Beratung 

durch die Servicestelle Kindesschutz ei-

nerseits und die Bereitstellung von finan-

ziellen Mitteln des Landes andererseits 

können als wichtige Gelingensfaktoren für 

den erfolgten Aufbau der lokalen Netzwer-

ke zum Schutz von Kindeswohl und Kin-

dergesundheit innerhalb der letzten elf 

Jahre angesehen werden. Ein weiterer 

zentraler Faktor für die positive Entwick-

lung der Netzwerkarbeit ist sicher auch die 

hohe Kontinuität in der personellen Beset-

zung der Koordinationsstellen, die durch 

die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel 

des Landes erleichtert oder überhaupt 

ermöglicht wird.  

Ausblick 

Zusammenfassend dokumentiert der ak-

tuelle Bericht zum Jahr 2018 in weiten 

Teilen eine hohe Kontinuität der Ergebnis-

se im Zeitverlauf hinsichtlich der Struktu-

ren und Funktionen des Einladungs- und 

Erinnerungswesens sowie auch hinsicht-

lich des Aufbaus der lokalen Netzwerke 

Kinderschutz und Frühe Hilfen. Dieser 

Befund kann als Zeichen dafür gesehen 

werden, dass die Umsetzung beider Bau-

steine des Landeskinderschutzgesetzes 

weitgehend erreicht ist. Auch in den 

nächsten Jahren sollte es das Ziel sein, 

die erreichten Unterstützungsstrukturen zu 

erhalten und ihre Ausgestaltung weiter zu 

optimieren. Im Fokus sollte dabei weiterhin 

stehen, die Kooperation und Zusammen-

arbeit der Einrichtungen und Dienste in 

der Jugend- und Gesundheitshilfe kontinu-

ierlich weiterzuentwickeln, so dass Fami-

lien möglichst frühzeitig bedarfsgerecht 

unterstützt werden können. Nach wie vor 

ist diese Aufgabe eine der zentralen Ziel-

perspektiven des Landeskinderschutzge-
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setzes. Die aktuellen Berichtsergebnisse 

zeigen ebenso wie die Berichte der ver-

gangenen Jahre, dass die Früherken-

nungsuntersuchungen bzw. das Werben 

für eine Inanspruchnahme durch die Ge-

sundheitsämter oder Jugendämter einen 

wichtigen Zugang zu Familien schaffen, 

die bisher noch nicht mit Frühen Hilfen 

oder Beratungsstrukturen in Berührung 

gekommen sind, jedoch einen Hilfe- oder 

Unterstützungsbedarf aufweisen. Zusätz-

lich können auch im Kontext bereits be-

stehender Hilfebeziehungen der Kinder- 

und Jugendhilfe die Früherkennungsun-

tersuchungen als Bezugspunkt und In-

strument genutzt werden, um im Rahmen 

der Begleitung von Familien die Gesund-

heit der Kinder verstärkt in den Blick zu 

nehmen und die Gesundheitsfürsorge o-

der gesundheitliche Prävention als Teil der 

Erziehungsverantwortung der Eltern zu 

stärken. Die durch das Einladungs- und 

Erinnerungswesen erreichte hohe Inan-

spruchnahmequote darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass jedes Jahr neue 

Familien mit dem Verfahren in Berührung 

kommen und sich daher jährlich ein anhal-

tender Aufklärungs- und Informationsbe-

darf für (neue) Familien mit kleinen Kin-

dern ergibt. Um die Inanspruchnahmequo-

te auch in Zukunft auf dem hohen Niveau 

zu halten, ist daher die Fortführung des 

Verfahrens sinnvoll. 

Ein weiteres zentrales Ergebnis des vor-

liegenden Berichts ist zudem, dass sich 

die lokalen Netzwerke Kinderschutz und 

Frühe Hilfen zu einer gut etablierten Ar-

beitsplattform entwickelt haben, die es den 

Fachkräften der Jugend- und Gesund-

heitshilfe ermöglicht bzw. erleichtert, in 

unterschiedlichen Arbeitszusammenhän-

gen miteinander in den fachlichen Aus-

tausch zu treten und Fragen des Kinder-

schutzes sowie der Frühen Hilfen gemein-

sam zu bearbeiten. Der gemeinsame the-

matische Bezugspunkt für beide Bereiche 

sind dabei das gesunde Aufwachsen und 

die Entwicklung der Kinder sowie die Be-

ziehungs- und Erziehungskompetenzen 

der Eltern. Die Ergebnisse aus der Befra-

gung der Jugendämter zeigen, dass die 

Frage im Mittelpunkt steht, was Eltern und 

Kinder an Befähigung, Entlastung und 

gegebenenfalls auch an kompensatori-

schen Angeboten brauchen, damit sie 

auch angesichts schwieriger Lebenslagen 

und verdichteter Problemkonstellationen 

ihre Erziehungskompetenzen bestmöglich 

entfalten und damit ein gesundes Auf-

wachsen ihrer Kinder dauerhaft ermögli-

chen und fördern können. Zur Erreichung 

beider Ziele leisten sowohl das Verfahren 

des Einladungs- und Erinnerungswesens 

als auch die Arbeit der lokalen Netzwerke 

Kinderschutz seit über 10 Jahren einen 

wichtigen Beitrag, den es zu erhalten 

lohnt. 
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3. Datenteil: Die Befunde 

des Jahres 2018 

3.1 Inanspruchnahme der 

Früherkennungsuntersuchun-

gen: Unterrichtung und Inter-

vention der Gesundheitsämter 

(Daten der Gesundheitsämter) 

Das Zentrum für Kindervorsorge (ZfK) ver-

sendete 2018 im Auftrag der Zentralen 

Stelle Landeskinderschutzgesetz insge-

samt 264.833 Einladungsschreiben für die 

U4-U9, 11.003 mehr als im Vorjahr (2017: 

253.830). Bei etwa einem Drittel der Ein-

ladungen wurde eine Erinnerung versen-

det. Auf der ersten Stufe des Verfahrens 

wurden aufgrund der Einladung und Erin-

nerung bereits 88,7 % aller eingeladenen 

Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt 

(234.904). Wegen einer nicht bestätigten, 

beziehungsweise nicht wahrgenommenen 

Früherkennungsuntersuchung gingen bei 

den 24 Gesundheitsämtern in Rheinland-

Pfalz 29.929 Meldungen (im Vorjahr: 

28.336) ein: Die aus der Zahl der Einla-

dungen und Meldungen berechnete Mel-

dequote entspricht damit 11,3%, d.h. 

11,3% der versendeten Einladungen zo-

gen die Unterrichtung des Gesundheits-

amtes nach sich, was etwa jeder neunten 

Einladung entspricht. Im Vergleich zum 

Vorjahr ist sowohl die absolute Anzahl der 

Einladungen (um 4,3%) als auch die abso-

lute Anzahl der Meldungen (um 5,6%) an-

gestiegen. Jedoch ist die Meldequote im 

Vergleich mehrerer Jahre relativ konstant 

geblieben, mit leicht steigender Tendenz 

seit 2014 (vgl. Abbildung 1). In den fol-

genden Abschnitten werden diese 29.929 

Meldungen näher betrachtet.  

 

Abbildung 1 Entwicklung der Meldungen an die Gesundheitsämter von 2010 bis 2018 (absolute Zah-
len) und Meldequoten (Anzahl der Meldungen im Verhältnis zu den versendeten Einladungen) 
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Verteilung der Meldungen nach Ge-

sundheitsamtsbezirken 

Die Meldungen verteilen sich sehr unter-

schiedlich auf die 24 Gesundheitsamtsbe-

zirke. Die Gesamtzahl streut von 363 Mel-

dungen in den Gesundheitsamtsbezirken 

Cochem-Zell und Vulkaneifel bis 4.060 

Meldungen im Rhein-Pfalz-Kreis. Der 

graue Balken in Abbildung 2 zeigt die Hö-

he der Meldungen im Vorjahr an. Deutlich 

wird, dass sich an der Reihenfolge 2018 

wenig geändert hat. Die Gesundheitsäm-

ter des obersten Drittels sind auch 2018 

stark vertreten.  

Gut erkennbar sind Anstiege und Rück-

gänge: Die prozentual größten Anstiege 

bei den absoluten Meldezahlen sind in den 

Bezirken Westerwaldkreis, Pirmasens, 

Rhein-Hunsrück-Kreis und Ahrweiler fest-

zustellen. Rückläufig sind die Zahlen ins-

besondere in Mainz-Bingen (vgl. Abbil-

dung 2). 

 

Abbildung 2 Anzahl der Meldungen nach Gesundheitsamtsbezirken in 2017 und 2018 (absolute Zah-
len, 2017 n=28.336, 2018 n=29.929) 
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Meldequote nach einzelnen Ge-

sundheitsamtsbezirken 

Im Folgenden wird die Anzahl der einge-

gangenen Meldungen bei den einzelnen 

Gesundheitsämtern in Relation gesetzt zu 

den versendeten Einladungen für das je-

weilige Gesundheitsamt. Die daraus be-

rechnete Meldequote stellt dar, wie stark 

die einzelnen Gesundheitsamtsbezirke 

von Meldungen über nicht erfolgte Vorsor-

geuntersuchungen betroffen sind. (vgl. 

Abbildung 3).  

Im interkommunalen Vergleich zeigt sich 

auch bei den Meldequoten eine große 

Streubreite der Meldungen über die Ge-

sundheitsamtsbezirke hinweg, von 8,1% 

bis 15,7%. 

 

Abbildung 3 Meldequoten an die Gesundheitsämter 2018 (Anzahl der Meldungen je Gesundheitsamt 
im Verhältnis zu den jeweils versendeten Einladungen)  
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gleichsweise seltener gemeldet als die 

späteren Untersuchungen (die U7a und 

U8 finden zum Ende des dritten bzw. vier-

ten Lebensjahres statt, bei der U9 ist das 

Kind mindestens fünf Jahre alt). Mit zu-

nehmendem Alter des Kindes steigen – 

absolut gesehen – die Nicht-

Inanspruchnahmen. Das bedeutet, dass 

die Untersuchungen im jungen Alter bis 

ca. 2 Jahre (U7) häufiger wahrgenommen 

werden. Dieses Ergebnis zeigt sich stabil 

für die letzten Berichtsjahre. Eine Aus-

nahme stellt regelmäßig die U9 dar: Hier 

sinken die Meldungen wieder, was bedeu-

tet, dass die U9 regelmäßiger in Anspruch 

genommen wird. Ein Grund könnte sein, 

dass Eltern sich wegen des anstehenden 

Schulbesuches des Kindes häufiger ein 

Bild zum Entwicklungsstand machen 

möchten. Wie hoch die Teilnahmen an 

den einzelnen Vorsorgestufen tatsächlich 

sind, lässt sich besser verdeutlichen, wenn 

die Anzahl der jeweiligen Einladungs-

schreiben mitberücksichtigt wird, und so-

mit die Anzahl der berechtigten Kinder 

(Meldequote, siehe nächster Abschnitt). 

 

Abbildung 4 Meldungen über die Nicht-Inanspruchnahme nach Art der Früherkennungsuntersuchung 
in 2017 und 2018 (absolute Zahlen, 2017 n=28.336, 2018 n=29.929) 
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Meldequote nach Untersuchungs-

stufe 

Bei der Berechnung der „Meldequote“ wird 

die Anzahl der Meldungen je Untersu-

chungsstufe mit der Anzahl der jeweils für 

die einzelnen Untersuchungsstufen ver-

sendeten Einladungen in Relation gesetzt. 

Die Meldequoten verlaufen tatsächlich 

analog zu den absoluten Zahlen: Mit dem 

Alter des Kindes steigt die Meldequote bis 

zur U8 an (vgl. Abbildung 5), d.h. die 

Nicht-Inanspruchnahme erhöht sich mit 

steigendem Alter der Kinder. Die U8 weist 

mit 16,0% Meldungen an allen versende-

ten Einladungen die höchste Meldequote 

auf, d.h. 16,0% der eingeladenen Unter-

suchungen dieser Stufe wurden trotz Ein-

ladung und Erinnerung nicht durchgeführt. 

Die Meldequote der U9 ist geringer, d.h. 

die U9 vor dem Schuleintritt wird häufiger 

in Anspruch genommen. Im Vergleich zum 

Vorjahr leicht angestiegen sind die Mel-

dequoten der U6 und U7.  

 

Abbildung 5 Meldequoten über die Nicht-Inanspruchnahme nach Art der Früherkennungsuntersu-
chung 2017 und 2018 (Angaben in Prozent, n=28.336/29.929) 
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Hausbesuche sind im ersten Kontakt noch 

selten (nur 0,2%). Bei über der Hälfte der 

Meldungen dokumentieren die Fachkräfte 

auch die Form der Kontaktaufnahme bei 

weiteren Kontaktversuchen oder Kontak-

ten (ohne Abbildung). Bei den weiteren 

Kontaktversuchen werden die Familien 

hauptsächlich angerufen (62,9%) oder 

angeschrieben (35,9%). Gespräche im 

Gesundheitsamt finden in 16,4% der Fälle 

statt, ein Hausbesuch erfolgt in etwa je-

dem achten Fall (12,5%) (bei weiteren 

Kontaktversuchen Mehrfachnennungen 

möglich). 

Abbildung 6 Form der Aufnahme des ersten Kontaktes zur Familie 2018 (Angaben in Prozent aller 
gültigen Fälle, n=28.487, fehlende Angaben 1.442

5
) 
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Zeitraum bis zum Kontakt 

Auf Basis der Daten lässt sich der Zeit-

raum zwischen der Meldung und der Kon-

taktaufnahme mit den gesetzlichen Vertre-

tern berechnen. Die Mitarbeitenden der 

Gesundheitsämter haben den Auftrag, in 

Folge einer Meldung (d.h. bei Bekannt-

werden einer Nicht-Inanspruchnahme) 

unverzüglich in Kontakt mit der Familie zu 

treten und für die Inanspruchnahme zu 

werben. In knapp 60% der Fälle wurde 

versucht, noch am gleichen Tag Kontakt 

aufzunehmen (vgl. Abbildung 7). In jedem 

vierten Fall erfolgte die Kontaktaufnahme 

der Fachkräfte innerhalb von drei Tagen 

(25,2%). Den weiteren Meldungen wurde 

erst zu einem späteren Zeitpunkt nachge-

gangen (in der Summe 15,8%). 

 

Abbildung 7 Dauer vom Eingang der Meldung beim Gesundheitsamt bis zur Aufnahme des Kontak-
tes mit der Familie 2018 (Angaben in Prozent aller gültigen Fälle, n=28.347, fehlende Angaben 
1.582

6
) 
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Gründe für die Nicht-Wahrnehmung 

der Früherkennungsuntersuchung 

Im Zuge der Datenerhebung haben die 

Fachkräfte der Gesundheitsämter die 

Möglichkeit, aus einer Itemliste Gründe 

auszuwählen, warum die Eltern die Früh-

erkennungsuntersuchung bisher nicht 

wahrgenommen haben, bzw. dies nicht 

bekannt war (Mehrfachnennungen sind 

möglich, d.h. in einem Fall können mehre-

re Gründe markiert werden, vgl. Abbildung 

8, 9 und 10). Diese Gründe werden im 

Folgenden genauer erläutert und differen-

ziert dargestellt. Die ersten beiden Gründe 

in der Item-Liste deuten auf sogenannte 

„falsche Meldungen“, wenn eine Meldung 

der Zentralen Stelle bei den Gesundheits-

ämtern über die Nicht-Teilnahme erfolgt, 

obwohl die Untersuchung bereits durchge-

führt wurde (es ging jedoch keine Bestäti-

gung der Arztpraxis bei der Zentralen Stel-

le ein). In diesen Fällen wurde die Vorsor-

geuntersuchung tatsächlich durchgeführt, 

wodurch sich die eigentliche Inanspruch-

nahmequote weiter erhöht. 

Die weiteren Gründe in der Liste beziehen 

sich auf „echte Nichtteilnahmen“ und wer-

den in den folgenden Abschnitten näher 

betrachtet. 

Daneben gibt es noch Fälle, die in eine 

eigene Kategorie fallen, nämlich „zeitliche 

Überschneidung Untersuchung und Mel-

dung durch die Zentrale Stelle“. Hier liegt 

eine zeitliche Überschneidung zwischen 

der Früherkennungsuntersuchung und 

Meldung durch die Zentrale Stelle vor, d.h. 

diese Fälle sind bereits durchgeführt, aber 

systembedingt kann sich eine Meldung 

ergeben, weil die Ärzte drei Tage Zeit ha-

ben, die Durchführung einer Früherken-

nungsuntersuchung zu melden. Da das 

Verfahren hier korrekt abläuft, handelt es 

sich nicht um falsche Meldungen. 

Die Verteilung der Gründe für eine Nicht-

Teilnahme ist in den folgenden Abbildun-

gen dargestellt. Die Gründe „anderweitige 

ärztliche Betreuung nachgewiesen“ sowie 

„Grund unbekannt“ sind 2017 neu einge-

führt worden.  
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Abbildung 8 Überblick zu Kategorien der Gründe für Meldungen über Nicht-Inanspruchnahmen der 

Früherkennungsuntersuchungen in 2018
7
  

 

 

 

 

  

                                                           
 

7
 Die Summe aus den falschen Meldungen (13.607) und den echten Nichtteilnahmen (13.324) ergibt nicht die 

Gesamtsumme der Meldungen (29.929). Das liegt daran, dass es einige Fälle ohne Angaben zu Gründen gibt 
(1.856 „missings“) sowie Überschneidungen innerhalb und zwischen den Kategorien (Mehrfachnennungen im 
gleichen Fall sind möglich).  
* Es wird davon ausgegangen, dass diese Untersuchungen tatsächlich durchgeführt werden. Für eine einheitliche 
Darstellung der Statistiken und Vergleiche der Daten über die Jahre hinweg, werden diese Fälle als durchgeführte 
Untersuchungen gezählt. 
** Nach einer Meldung des Zentrums für Kindervorsorge an ein Gesundheitsamt über eine Nicht-Teilnahme, wer-
ben die Gesundheitsämter bei den betreffenden Sorgeberechtigten für eine Teilnahme an der Früherkennungsun-
tersuchung. 
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Abbildung 9 Gründe für die Nicht-Wahrnehmung der Früherkennungsuntersuchung 2017 und 2018 
(Absolute Angaben, gültige Fälle 2017 n=26.055, 2018 n=28.073, fehlende Angaben 2018: 1.856, 
Mehrfachnennungen möglich

8
) 

 

  

                                                           
 

8
 Bei Mehrfachsets können im gleichen Fall mehrere Antworten zutreffen (Mehrfachnennungen möglich). Daher 

kann die Gesamtsumme der einzelnen absoluten Nennungen die Gesamtzahl der gültigen Fälle übersteigen. 
Gültige Fälle sind jene Fälle, bei denen im Fragebogen in der entsprechenden Variable Angaben gemacht wur-
den, hier Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme. Bei den Fällen mit „fehlender Angabe“ wurde die Variable aus-
gelassen. 
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Abbildung 10 Gründe für die Nicht-Wahrnehmung der Früherkennungsuntersuchung 2017 und 2018 
(in %, gültige Fälle 2017 n=26.055, 2018 n=28.073, ohne Angabe 2018: 1.856, Mehrfachnennungen 
möglich

9
) 

 

                                                           
 

9
 Bei Mehrfachsets können im gleichen Fall mehrere Antworten zutreffen (Mehrfachnennungen möglich). Prozen-

tual dargestellt wird die Anzahl der Nennungen zu jeder Antwortkategorie in Relation zu allen gültigen Fällen (alle 
Fälle, bei denen Gründe angegeben wurden, nicht Gesamtzahl der Nennungen). Daher kann die Gesamtsumme 
der %-Werte mehr als 100 % ergeben. 
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Schwierigkeiten im Vollzug des Ver-

fahrens – der Anteil der falschen 

Meldungen  

Seit der Einführung des Einladungs- und 

Erinnerungswesens ergeben sich jedes 

Jahr sogenannte „falsche Meldungen“, 

wobei sich ihr Anteil seit Einführung des 

Verfahrens auf unter 50 % verringert hat: 

In diesen Fällen hat das Zentrum für Kin-

dervorsorge die Gesundheitsämter über 

eine nicht wahrgenommene Untersuchung 

unterrichtet, weil keine Meldung darüber 

eingegangen ist, dass die eingeladene 

Vorsorgeuntersuchung durchgeführt wur-

de. Tatsächlich stellt sich aber im Kontakt 

mit den Familien oder durch eine Nach-

meldung des Zentrums für Kindervorsorge 

heraus, dass die Sorgeberechtigten die 

Untersuchung bereits innerhalb oder au-

ßerhalb von Rheinland-Pfalz haben durch-

führen lassen. Der Anteil der falschen 

Meldungen verbleibt in den letzten Be-

richtsjahren auf einem stabilen Niveau von 

etwa der Hälfte aller Meldungen, wobei 

der Trend leicht abnehmend ist. 2018 lag 

der Anteil der falschen Meldungen gemes-

sen an den gültigen Fällen bei 48,5%, und 

damit auf dem niedrigsten Niveau seit Ein-

führung des Monitorings zum Meldewe-

sen.  

Gründe für falsche Meldungen 

Falsche Meldungen kommen dadurch zu-

stande, dass keine Bestätigung beim Zent-

rum für Kindervorsorge erfolgt ist, obwohl 

die Früherkennungsuntersuchung in 

Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde (in 

12.270 Fällen). Daneben gibt es Fälle, bei 

denen die Vorsorgeuntersuchung in einem 

anderen Bundesland durchgeführt wurde 

und ebenfalls keine Information des Zent-

rums für Kindervorsorge erfolgte (1.337 

Nennungen) (vgl. Abbildung 11). 

In der Summe ergeben sich somit 13.607 

Fälle, bei denen die Untersuchung inner-

halb oder außerhalb von Rheinland-Pfalz 

bereits durchgeführt wurde ohne dass eine 

Untersuchungsbestätigung beim Zentrum 

für Kindervorsorge einging.  
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Abbildung 11 Gründe für falsche Meldungen 2017 und 2018 (absolute Zahlen) 

 

 

Der häufigste Grund für eine falsche Mel-

dung ist in jedem Jahr das Fehlen einer 

Bestätigung über die Durchführung der 

Vorsorgeuntersuchung beim Zentrum für 

Kindervorsorge, obwohl die Untersuchung 

in einer Praxis in Rheinland-Pfalz durchge-

führt wurde (erstes Item in der Liste in Ab-

bildung 9). In der folgenden Abbildung ist 

dargestellt, wie häufig dieser Grund für 

eine Meldung in den einzelnen Gesund-

heitsamtsbezirken vorkommt. Der Anteil 

falscher Meldungen ist über die verschie-

denen Gesundheitsamtsbezirke sehr un-

terschiedlich verteilt: er streut interkom-

munal von 57,9% (Trier) bis 16,0% (Pir-

masens). In einigen Gesundheitsamtsbe-

zirken hat sich der Anteil der falschen 

Meldungen im Vergleich zum Vorjahr deut-

lich verringert (z.B. Bad Kreuznach, Don-

nersbergkreis, Birkenfeld, dargestellt 

durch die grauen Balken/Vorjahreswerte). 

Hier zeigen möglicherweise Bemühungen, 

gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten 

an der Optimierung des Verfahrens zu 

arbeiten, Erfolge (z.B. dafür Sorge zu tra-

gen, dass die Arztpraxen nach erfolgter 

Früherkennungsuntersuchung eine Bestä-

tigung an das Zentrum für Kindervorsorge 

(ZfK) senden) (vgl. Abbildung 12). 
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Abbildung 12 Anteil der Meldungen bei den Gesundheitsämtern, in denen die Früherkennungsunter-
suchung in Rheinland-Pfalz ohne eine nachfolgende Bestätigung bei der Zentralen Stelle erfolgt ist 
(Angaben in %, 2017 und 2018) 

 

Die „echten“ Nicht-

Inanspruchnahmen der Früherken-

nungsuntersuchungen 

Neben den falschen Meldungen finden 

sich in der Itemliste verschiedene Merkma-

le für tatsächlich nicht durchgeführte Un-

tersuchungen, d.h. „echte“ Nicht-

Teilnahmen. Diese wurden 2018 im Um-

fang von 13.324 Fällen dokumentiert (vgl. 

Abbildungen 8, 9, und 10)10. Folgende 

Gründe werden der Kategorie „echte 

Nicht-Inanspruchnahmen“ zugeordnet: 

                                                           
 

10
 Die Summe aus den falschen Meldungen 

(13.607) und den echten Nichtteilnahmen (13.324) 
ergibt nicht die Gesamtsumme der Meldungen 
(29.929). Das liegt daran, dass es einige Fälle ohne 
Angaben zu Gründen (1.856 „missings“) gibt, vgl. 
auch Abb. 12. 
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- andere Gründe 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme 

durch die Fachkräfte der Gesundheits-

ämter mit den Sorgeberechtigten wur-

den verschiedene Gründe für eine ech-

te Nicht-Inanspruchnahme erhoben: In 

1.370 Fällen hatten die Eltern den ver-

einbarten Termin versäumt, in weiteren 

1.661 Fällen hatten sie bisher nichts 

veranlasst bzw. noch keinen Termin 

vereinbart (vgl. Abbildung 9). Anhand 

dieser Befunde wird die Relevanz des 

Einladungs- und Erinnerungswesens 

als angemessene Strategie zur Steige-

rung der Inanspruchnahme der Früh-

erkennungsuntersuchungen und Teil 

der Gesundheitsprävention deutlich. 

Durch die folgende Kontaktaufnahme 

der Fachkräfte des Gesundheitsamtes 

konnten gerade in diesen Fällen Fami-

lien an die Untersuchungen erinnert 

und in der Folge ein Großteil der Un-

tersuchungen nachgeholt werden. Da-

neben gibt es auch 2018 eine Gruppe, 

die aus unterschiedlichen Gründen die 

gemeldete Vorsorgeuntersuchung 

nicht in Anspruch nimmt: Für 833 Fälle 

war die Toleranzgrenze für die Durch-

führung der Untersuchung abgelaufen. 

Hier könnte auch eine Rolle spielen, 

dass Eltern z.B. in Ballungsgebieten 

zunehmend Schwierigkeiten haben, 

nach der Erinnerung durch das Ge-

sundheitsamt einen kurzfristigen Ter-

min zu vereinbaren, da die Praxen ei-

ne sehr hohe Termindichte haben. Aus 

diesem Grund werden die Einladungen 

schon früh verschickt, damit Eltern mit 

viel Vorlauf Termine vereinbaren kön-

nen. In 351 Fällen wurde das verbind-

liche Einladungswesen abgelehnt oder 

es lag ein Auslandsaufenthalt des Kin-

des (341) vor. Die fehlende Kranken-

versicherung des Kindes wurde in 43 

Fällen als Grund für die Nicht-

Inanspruchnahme angegeben. Diese 

Befunde decken sich mit jenen der 

Vorjahre – hier wird eine deutliche 

Stabilität in den Motivationslagen 

sichtbar, die zum Ausgangspunkt für 

weitere Überlegungen zur Förderung 

der Kindergesundheit genutzt werden 

kann. Da in den vergangenen Jahren 

ein sehr hoher Anteil „andere Gründe“ 

angeführt wurde, wurden in der Erhe-

bung 2017 zwei weitere Items einge-

führt, die auch für 2018 vorliegen: Bei 

381 der Fälle wurde eine anderweitige 

ärztliche Betreuung nachgewiesen, 

und bei 2.005 Fällen ist der Grund 

nicht bekannt (wenn z.B. eine Nach-

meldung erfolgte und deshalb keine 

Kontaktaufnahme mehr nötig war oder 

wenn die Eltern nicht erreicht wurden). 

Zusätzlich bleiben auch 2018 noch 

„andere Gründe“ (1.999), die anhand 

der Erhebung aktuell nicht weiter auf-

geschlüsselt werden können (im Vor-

jahr waren es 1.502) (vgl. Abbildung 

9). Der hohe Anteil „anderer“ Gründe 

legt nahe, dass es neben den abge-

fragten Gründen auch vielfältige, teil-

weise individuelle Ursachen für eine 
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Nicht-Inanspruchnahme geben kann. 

Für die meisten „echten“ Nicht-

Inanspruchnahmen war die Vorsorge-

untersuchung zum Zeitpunkt der Mel-

dung bereits terminiert (6.434 Fälle). In 

den verbleibenden nicht terminierten 

Fällen (6.814) oder unklaren Fällen 

(76) hatten die Gesundheitsämter den 

Auftrag, aktiv für die Inanspruchnahme 

der Untersuchungen zu werben.  

 
 

 

Die „echten“ Nicht-

Inanspruchnahmen nach Art der 

Früherkennungsuntersuchung 

Differenziert nach der Art der Früherken-

nungsuntersuchung zeigt sich auch für die 

„echten“ Nicht-Teilnahmen (13.324) ein 

ähnliches Bild wie bei allen Meldungen: 

Mit dem Alter des Kindes steigt auch die 

„echte“ Nicht-Teilnahme und sinkt wieder 

bei der U9 (vgl. Abbildung 13). Jede vierte 

„echte“ Nicht-Teilnahme bezieht sich auf 

die U8 kurz vor Vollendung des vierten 

Lebensjahres (25,7%). 

Abbildung 13 Die „echten“ Nicht-Inanspruchnahmen nach Art der Früherkennungsuntersuchung in 
2018 (Angaben in % aller gültigen Fälle, ohne falsche Meldungen) 
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Weiterleitungen an das Jugendamt 

und Gründe dafür 

Bei den verbleibenden, als „echte“ Nicht-

teilnahmen markierten Meldungen 

(13.324) können jene abgezogen werden, 

die bereits terminiert waren (6.434). Dann 

verbleiben 6.890 Fälle, bei denen die Ge-

sundheitsämter im eigenen Ermessen die 

Möglichkeit hatten, bei den Familien wei-

terhin für eine Inanspruchnahme zu wer-

ben. Dank dieser nachgehenden Interven-

tion konnte die Teilnahmequote weiter 

gesteigert werden. Die Jugendämter do-

kumentierten im weiteren Verlauf des Ver-

fahrens 1.813 Fälle, die von den Gesund-

heitsämtern an sie weitergemeldet wurden 

(vgl. Kap. 3.2). Die restlichen Fälle bleiben 

offen. Aufgrund der Gesetzesänderung 

von Oktober 2014 (§ 9 LKindSchuG) ist 

keine regelhafte Verpflichtung der Ge-

sundheitsämter zur Unterrichtung des Ju-

gendamtes mehr vorgesehen, wenn keine 

Früherkennungsuntersuchung durchge-

führt wurde und dafür plausible Gründe 

benannt wurden oder sich eine Teilnahme 

nicht feststellen lässt (vgl. MIFKJF 2015a; 

b). 

Die Fachkräfte können im Erhebungsbo-

gen der Gesundheitsämter Gründe für 

eine Weiterleitung an das Jugendamt an-

geben (Mehrfachnennungen möglich). Am 

häufigsten wurde, wie schon in den Vor-

jahren, als Begründung dokumentiert, 

dass dem Gesundheitsamt keine Kontakt-

aufnahme zur Familie möglich gewesen 

war (775 Fälle). Bei weiteren 490 Meldun-

gen war die Vorsorgeuntersuchung nicht 

durchgeführt worden, obwohl das Ge-

sundheitsamt tätig geworden war und die 

Familie auch erreicht hatte. Bei 32 Fällen 

äußerte die kontaktierte Familie selbst 

einen Hilfebedarf, in 4 Fällen zeigten sich 

im Kontakt zwischen Gesundheitsamt und 

Familie gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung (Vernachlässi-

gung, Misshandlung oder Missbrauch), 

weshalb das Jugendamt einbezogen wur-

de. Bei 403 Fällen wurden sonstige Grün-

de für die Information des Jugendamtes 

angegeben, die nicht weiter aufgeschlüs-

selt werden können (vgl. Abb. 14).
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Abbildung 14 Gründe für die Unterrichtung des zuständigen Jugendamtes 2017 und 2018 (absolute 

Zahlen, Mehrfachnennungen möglich) 

 

Teilnahmequote nach Intervention 

der Gesundheitsämter 
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nach der Intervention der Gesundheitsäm-
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kumentiert, in denen das Gesundheitsamt 
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angestiegen (um 8%, 2017: 1.678), insbe-

sondere in den kreisfreien Städten (vgl. 

Abbildung 15). 

 

 

Abbildung 15 Entwicklung der Meldungen an die Jugendämter von 2010 bis 2018 (absolute Zahlen) 

 

 

Verteilung der Meldungen auf die 

Jugendamtsbezirke 

Im interkommunalen Vergleich zeigt sich 

hinsichtlich der Höhe der Meldungen eine 

große Spannbreite. Die absolute Anzahl 

der Meldungen reicht von 258 Meldungen 
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Abbildung 16 Anzahl der Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter nach Jugendamts-
bezirken 2018 (absolute Zahlen) 
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barungen zwischen Gesundheitsamt und 

Jugendamt seit 2017 auch 2018 weiterhin 

zu einem hohen Anstieg der Meldungen 

geführt haben und damit zu einem hohen 

Eckwert von 39,8. Den höchsten Wert 

weist wie auch schon im letzten Jahr Pir-

masens mit 46,15 Eckwertpunkten auf. 

Die Veränderungen gegenüber dem Vor-

jahr streuen von einem Anstieg um maxi-

mal 15,5 Eckwertpunkte (Pirmasens) bis 

hin zu einem Rückgang von maximal 4,5 

Eckwertpunkten (Rhein-Lahn-Kreis). 

Wie in den Vorjahren zeigen sich deutliche 

Stadt-Land-Differenzen: Der Eckwert für 

die kreisfreien Städte liegt mit durch-

schnittlich 10,7 Meldungen je 1.000 der 

unter 6-Jährigen höher als der der Land-

kreise (7,2). Der Eckwert der kreisangehö-

rigen Städte liegt weiter mit 10,0 nah an 

den kreisfreien Städten. Allerdings sind 

innerhalb der Gruppe der Städte ebenso 

wie in der Gruppe der kreisangehörigen 

Städte und der Landkreise teils sehr un-

terschiedliche Eckwerte festzustellen. In 

diesem Zusammenhang ist davon auszu-

gehen, dass neben soziostrukturellen Un-

terschieden zwischen städtischen und 

ländlichen Regionen weitere (Belastungs-) 

Faktoren wie Armut, Arbeitslosigkeit oder 

auch Migration Einfluss auf die Teilnahme 

von Familien an den Vorsorgeuntersu-

chungen haben. 

 
Abbildung 17 Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter aufgrund nicht wahr-
genommener Früherkennungsuntersuchungen 2018 (Eckwert pro 1.000 Kinder unter 6 Jahren) 
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Verteilung der Meldungen nach Un-

tersuchungsstufen 

Ein Blick auf die Verteilung der Meldungen 

auf die verschiedenen Untersuchungsstu-

fen ergibt ein ähnliches Bild wie die Vertei-

lung bei den Gesundheitsämtern (vgl. Ab-

bildung 4 im vorangegangenen Kapitel). 

Der Anteil der Meldungen steigt mit dem 

Alter der Kinder bis zur U8 an. Über die 

Hälfte der Meldungen bezieht sich auf die 

Untersuchungsstufen U7a bis U9 (56,4%) 

(vgl. Abbildung 18). 

 

Abbildung 18 Anteil der Meldungen an die Jugendämter nach Art der jeweiligen Früherkennungsun-
tersuchung 2018 (Angaben in % aller gültigen Fälle, 2018 n=1.799) 
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2016 40,4%, 2015 38,1%): Im Vergleich 

zeigt sich somit eine Überrepräsentanz 

von Migrantenfamilien bei den Meldungen 

der Gesundheitsämter an die Jugendäm-

ter (53,5%) (vgl. StaBA 2018; Statistisches 

Landesamt 2019). Bei den Familien mit 

Hilfebedarf hatten wiederum nur 40,9% - 

also vergleichsweise weniger - einen Mig-

rationshintergrund. Dieser Anteil ist im 

Vergleich zu den beiden Vorjahren (2017: 

41,6%, 2016: 41,0%, 2015: 33,1%) relativ 

konstant geblieben. Den Migrantenfamilien 

mit festgestelltem Hilfebedarf wurden nur 

einzelne spezifische Hilfen angeboten (un-

ter sonstige Hilfen Unterstützung durch 

Migrationsdienst, Weiterleitung an hausin-

terne Migrations- und Flüchtlingsbera-

tung), sie erhielten wie alle Familien mit 

festgestelltem Hilfebedarf insbesondere 

niedrigschwellige Hilfen wie Beratung und 

ambulante Hilfen zur Erziehung. 

Für den Zusammenhang von Migrations-

hintergrund und Hilfebedarf lassen sich die 

Daten auch aus einer weiteren Perspekti-

ve anschauen: Betrachtet man die Gruppe 

der Familien mit Migrationshintergrund, 

wurde für 11,2% (in den Vorjahren 11,6% 

(2017) und 15,8% (2016)) markiert, dass 

ein Hilfebedarf festgestellt wurde; bei den 

Familien ohne Migrationshintergrund lag 

dieser Wert bei 14,4% (im Vorjahr 17,2%), 

also etwas höher. Daher ist nicht davon 

auszugehen, dass eine „migrationsspezifi-

sche“ Überforderung oder Belastung in der 

Versorgung und Erziehung des Kindes 

vorliegt, sondern eher ein Informations- 

und Aufklärungsmangel für die Nicht-

Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersu-

chung seitens Familien mit Migrationshin-

tergrund verantwortlich ist. Trotzdem lässt 

sich konstant bei etwa jeder zehnten Fa-

milie mit Migrationshintergrund ein Hilfe-

bedarf erkennen, der möglicherweise auch 

auf den gestiegenen Anteil an Familien mit 

Fluchthintergrund zurückzuführen ist, die 

sich aufgrund ihres Status in einer beson-

ders vulnerablen Situation befinden.  
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Abbildung 19 Migrationshintergrund des Kindes 2017 und 2018 (Angaben in % aller gültigen Fälle, 

2017 n=1.647, 2018 n=1.763) 
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zuholen, weil die Frist verstrichen war und 

weisen auf den je nach Region bekannten 

Mangel an Kinderarztpraxen hin. 

 

 

Abbildung 20 Zustandekommen eines Kontaktes mit der Familie (Angaben in % aller gültigen Fälle 
2016, 2017 und 2018, n=1.422/1.598/1.777) 
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Abbildung 21 Form des ersten und ggf. weiterer Kontakte mit den Eltern in 2017 und 2018 (Angaben 

in % aller gültigen Fälle, n=930/1.114, Mehrfachnennungen möglich) 
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Abbildung 22 Ist die Familie dem Jugendamt bekannt? (Angaben absolut und in % aller gültigen Fäl-

le, 2017 und 2018, Mehrfachnennungen möglich) 
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Abbildung 23 Fachliche Einschätzung eines (weiteren) Hilfebedarfs in der Familie 2016-2018 (Anga-

ben in % aller gültigen Fälle) 
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Abbildung 24 Verteilung der Fälle mit Hilfebedarf nach der Art der neu eingeleiteten Hilfen (Angaben 

in % aller gültigen Fälle für 2018, mit absoluten Zahlen, n=139, Mehrfachnennungen möglich) 
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Abbildung 25 Anzahl der Fälle, in denen nach fachlicher Einschätzung eine Gefährdung des Kindes-
wohls erkennbar war, 2010 bis 2018 im Vergleich (absolute Zahlen und Anteil an allen Meldungen an 
die Jugendämter in %) 
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(drei Fälle). Unter sonstige eingeleitete 

Hilfen wurden eine Unterbringung im 

Frauenhaus und in einer Mutter-Kind-

Einrichtung benannt (ohne Abbildung).  

Bekanntheit der Familien bei Kin-

deswohlgefährdung 

20 der 23 Familien, in denen eine Kindes-

wohlgefährdung festgestellt wurde, waren 

dem Jugendamt zum Zeitpunkt der Unter-

richtung bereits bekannt. Sie befanden 

sich aktuell (in 19 Fällen) und/oder in der 

Vergangenheit im Hilfebezug (in 13 Fäl-

len). Sechs Kinder waren bekannt, weil 

das Jugendamt sie in der Vergangenheit 

bereits in Obhut genommen hatte. Drei 

dieser Familien waren dem Jugendamt 

bisher nicht bekannt gewesen – somit 

konnte über das Einladungs- und Erinne-

rungswesen der Kontakt des Jugendamtes 

zu drei neuen Familien entstehen, in de-

nen das Wohl des Kindes gefährdet war. 

Es handelt sich hier zwar um Einzelfälle, in 
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denen über das Einladungs- und Erinne-

rungswesen Kindeswohlgefährdungen 

bekannt werden. Dennoch erhält das Ein-

ladungs- und Erinnerungswesen für das 

einzelne Kind eine existentiell hohe Be-

deutung, indem es dazu beiträgt, die Ge-

fährdungslage (frühzeitig) zu erkennen 

und durch entsprechende Maßnahmen 

abzuwenden. Solche Fälle liegen seit der 

Einführung des Monitorings in jedem Be-

richtsjahr vor.  

3.3 Arbeit der lokalen Netzwer-

ke und Entwicklung Früher Hil-

fen (Netzwerkbogen) 

Der Aufbau der lokalen Netzwerke und die 

Entwicklung Früher Hilfen stellt seit 2008 

neben der Einführung des verbindlichen 

Einladungs- und Erinnerungswesens zu 

den Früherkennungsuntersuchungen die 

zweite Säule des rheinland-pfälzischen 

Landeskinderschutzgesetzes zur Förde-

rung von Kindeswohl und Kindergesund-

heit dar. 2012 wurde durch das Inkrafttre-

ten des Bundeskinderschutzgesetzes 

auch ein bundesgesetzlicher Rahmen für 

den Aufbau von Kooperationsnetzwerken 

wichtiger Akteure der Jugend- und Ge-

sundheitshilfe geschaffen (vgl. BKiSchuG 

§3 Abs. 1). Zu diesem Zeitpunkt verfügte 

Rheinland-Pfalz bereits über solide Netz-

werkstrukturen, die im Rahmen des 

LKindschuG bereits seit 2008 initiiert und 

entwickelt worden waren. Im Rahmen des 

jährlichen Monitorings wird der Entwick-

lungsstand der lokalen Netzwerkarbeit im 

Bereich des Kindesschutzes und der Frü-

hen Hilfen in Rheinland-Pfalz seit 2008 

dokumentiert. 

Die Planung und Steuerung der lokalen 

Netzwerke überträgt das Gesetz den 41 

Jugendämtern in Rheinland-Pfalz. Die 

Aktivitäten im Bereich der lokalen Netz-

werke Kinderschutz und Frühe Hilfen im 

Jahr 2018 werden im Folgenden darge-

stellt. 

Netzwerkkonferenzen 

Die jährliche Durchführung einer großen 

oder mehrerer kleiner Netzwerkkonferen-

zen kann als ein zentrales Element der 

Netzwerkarbeit gesehen werden: 2018 

führten 34 Jugendämter eine große, 3 Ju-

gendämter drei oder mehr kleine Konfe-

renzen durch, die meist regional differen-

ziert sind. In vier Jugendämtern wurde die 

Netzwerkkonferenz auf das Jahr 2019 

verschoben. 

Das Interesse an den Netzwerkkonferen-

zen ist ungebrochen groß: Im Durchschnitt 

besuchten 2018 landesweit 132 Personen 

eine Netzwerkkonferenz (vgl. Abbildung 

26). Die Anzahl der Teilnehmenden bei 

den einzelnen Netzwerkkonferenzen reicht 

2018 von 18 bis 260 Personen. Anregun-

gen und Hinweise zur Durchführung von 

Netzwerkkonferenzen finden sich beim 

Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-

sorgung Rheinland-Pfalz (2011; 2012). 

Auch das Nationale Zentrum Frühe Hilfen 

gibt regelmäßig Anregungen zur Netz-

werkarbeit in der Reihe „Impulse zur 
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Netzwerkarbeit Frühe Hilfen“ heraus (vgl. z.B. NZFH 2018).  

Abbildung 26 Wie viele Personen haben je Netzwerkkonferenz teilgenommen? (Mittelwerte 2017 und 
2018, n=38/37) 

 

Struktur und Arbeitsform der Netz-

werke 

Schon im Verlauf der letzten Jahre wurde 

eine Ausdifferenzierung der Netzwerke 

hinsichtlich Struktur, Arbeitsformen und 

Inhalten deutlich, die auch weiterhin an-

hält. Die Netzwerke Kinderschutz sind in 

36 Kommunen stadt-/landkreisweit struktu-

riert, in 21 Kommunen (zudem) stadt- bzw. 

landkreisübergreifend (Mehrfachnennun-

gen möglich, ohne Abbildung, n=40). Im 

Vorjahr waren dies 35 bzw. 22. Daneben 

finden sich unterhalb dieser allgemeinen 

Netzwerkebene zusätzlich weitere Arbeits-

formen, nämlich themen- und zielgruppen-

spezifische Arbeitsgruppen (in 37 bzw. 30 

der Jugendämter eingerichtet). Stadtteil-

bezogene Arbeitskreise, Runde Tische 

etc. (21) und Arbeitskreise in Verbands-

gemeinden bzw. größeren Sozialräumen 

(26) sind ebenfalls weiterhin von Bedeu-

tung (vgl. Abbildung 27). Wie auch schon 

in den Vorjahren zeigt sich mit Blick auf 

die Themen als auch hinsichtlich der Ziel-

gruppen, die Gegenstand von Arbeits-

gruppen sind, eine große Vielfalt (die Ju-

gendämter können an dieser Stelle des 

Bogens ihre Themen selbst eintragen). 

Hier setzen die Jugendämter individuelle 

Akzente entsprechend ihrer regionalen 

Bedarfe. Beispiele für Zielgruppen sind die 

Adressatinnen und Adressaten der Ge-

sundheitshilfe und ihrer Berufe, insbeson-

dere rund um die Geburt, die insoweit er-

fahrene Fachkraft nach §8a SGB VIII, und 

auch Fachkräfte und Akteure aus ver-

schiedenen Professionen (Jugendhilfe, 

Sozialhilfe, Schule, Kita, Justiz (z.B. Fami-

liengerichte, Polizei), Notruf). Des Weite-
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ren Kinder psychisch kranker oder sucht-

belasteter Eltern, Eltern in Tren-

nung/Scheidung, von Trennung und 

Scheidung betroffene Kinder, von Gewalt 

in engen sozialen Beziehungen Betroffe-

ne, Geflüchtete und Akteure der Flücht-

lingsarbeit, und andere. 

Die Zielgruppen verweisen bereits auf die 

Themen der AGs und AKs, benannt wer-

den für 2018 beispielsweise folgende: 

Kinderarmut, sexuelle Gewalt an Kindern 

und Jugendlichen, Gewalt in engen sozia-

len Beziehungen, Schulabsentismus, see-

lisch behinderte Kinder und Jugendliche, 

Frühe Hilfen und Familienbildung, Präven-

tion, Hilfen zur Erziehung, Datenschutz, 

Kooperationen und Standards im Kinder-

schutz, Kooperation zwischen Jugendhilfe 

und Gesundheitshilfe/Schule/Justiz, 

Schnittstellengestaltung, Kinder psychisch 

oder suchterkrankter Eltern, Qualitätszir-

kel, interdisziplinäre Fallzirkel, demogra-

phische Entwicklung, Sozialraumorientie-

rung, Kinderhospiz, Trennung/Scheidung. 

Auffallend ist, dass Themen und Zielgrup-

pen rund um Migration und Flucht, Flücht-

lingsarbeit u.ä. bis auf einzelne Nennun-

gen nicht mehr vorkommen. In den ver-

gangenen Jahren waren diese Themen 

deutlich präsenter. 

Die Netzwerkarbeit und ihre Struktur ist 

immer in Bewegung: Auch 2018 wurden 

Arbeitsgruppen beendet und neue gestar-

tet. 2018 gaben zwei Jugendämter (von 

39, die eine Angabe dazu machten) an, 

dass Arbeitsgruppen bzw. -kreise aufge-

löst wurden. In zehn Jugendamtsbezirken 

wurden 2018 neue Arbeitsgruppen bzw. -

kreise eingerichtet (ohne Abbildung). 

 

Abbildung 27 Weitere Arbeitsformen unterhalb der Netzwerkebene (absolute Zahlen, Mehrfachnen-
nungen möglich, 2017 und 2018, n=40/40) 
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Akteure im Netzwerk 

Das Netzwerk verbindet eine große Viel-

zahl an Akteuren aus unterschiedlichen 

Handlungsfeldern. Diese Vielfalt macht die 

Stärke der Netzwerke aus: 2018 gehörten 

zu den Netzwerken aller 41 Jugendamts-

bezirke in Rheinland-Pfalz die Gesund-

heitsämter, Familienhebammen und 

Schwangerenberatungsstellen. In jeweils 

40 Bezirken waren Träger von Angeboten 

und Diensten der Hilfen zur Erziehung 

sowie Mitarbeitende der Erziehungsbera-

tung/Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

Teil des Netzwerks (vgl. Abbildung 28). 

Häufig waren Hebammen, Kitas, Schulen, 

Suchtberatungsstellen, Geburtskliniken 

und ARGEN an der Netzwerkarbeit betei-

ligt. In der Gesamtschau der letzten Jahre 

seit 2011 ist insbesondere die Beteiligung 

von Professionen und Institutionen aus 

dem Bereich der Gesundheitshilfe zuneh-

mend gut gelungen. Akteure der Gesund-

heitshilfe sind in den Netzwerken insge-

samt stark vertreten. Auch weitere Berufs-

gruppen des Gesundheitswesens sind bei 

„sonstige Akteure“ als Netzwerkpartner 

genannt, wie z.B. Familien-, Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflegerinnen und -

pfleger, Geburtshäuser, Erwachsenenpsy-

chiatrie, Zahnärzte und Fachkräfte aus der 

Jugendzahnpflege, Frühförderung, Logo-

pädie sowie Ergotherapie. Akteure aus 

dem Themenspektrum Migrati-

on/Integration werden lediglich in zwei 

Kommunen benannt (Ausländerbehörden, 

Integrationsbeauftragte), die Beteiligung 

der Migrationssozialberatungsstellen ist 

2018 zwar weiterhin hoch, aber im Ver-

gleich zum Vorjahr von 36 auf 31 Kommu-

nen gesunken. Erhöht haben ihre Anteile 

die Schulen, Suchtberatungsstellen, Sozi-

alpädiatrische Zentren, Kinder- und Ju-

gendpsychotherapeutinnen und –

therapeuten und weitere Akteure (vgl. Ab-

bildung 28). Daneben gibt es zahlreiche 

„weitere Netzwerkpartner“, die nicht in der 

Itemliste vertreten sind (z.B. Kirchen, Eh-

renamtliche, Mehrgenerationenhäuser, 

Familienzentren, Schulaufsicht, Jugendhil-

feplanung, lokale Politiker u.v.m.).      

Die geringste Beteiligung zeigt sich bzgl. 

der Akteure bei der Staatsanwaltschaft, 

Ergänzungspflegerinnen und –pfleger, 

Ordnungsbehörden und Verfahrenspflege-

rinnen und -pfleger bzw. –beistände sowie 

Krankenhaussozialdienste. Diese Ergeb-

nisse decken sich mit denen der letzten 

Jahre. 

Insgesamt gelingt es den lokalen Netz-

werken, ein breites Spektrum an Einrich-

tungen und Diensten, sowohl der Kinder- 

und Jugendhilfe als auch der Gesund-

heitshilfe und weiterer Bereiche, zu errei-

chen und für die Mitarbeit zu gewinnen. 

Allerdings wird – wie auch schon in den 

Vorjahren – deutlich, dass die Netzwerke 

stark „in Bewegung“ sind, d.h. einzelne 

Akteure scheiden aus und neue kommen 

hinzu. So reagieren die Netzwerke auf 

individuelle lokale Bedarfslagen und ver-

ändern sich in ihrer Zusammensetzung je 

nach Zielgruppen und Themen vor Ort. 
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Abbildung 28 Welche Akteure gehörten dem Netzwerk an? (absolute Zahlen, Mehrfachnennungen 

möglich, 2017 und 2018, n=40/41) 
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Themen in der Netzwerkarbeit 

Die Themen, die in der Netzwerkarbeit 

bearbeitet werden, können die Fachkräfte 

im Fragebogen anhand einer Itemliste 

dokumentieren. Auch bei den Themen 

setzen die Kommunen und die vernetzten 

Akteure teils individuelle Schwerpunkte. 

Am wichtigsten und häufigsten vertreten 

waren 2018 die Themen Frühe Hilfen (in 

38 Netzwerken) und die Vorstellung regio-

naler Beratungs- und Unterstützungsan-

gebote (in 36 Netzwerken). Das Thema 

Kindeswohlgefährdung (35), Ziele und 

Aufgaben für die weitere Netzwerkarbeit 

zu diskutieren (34), sowie über die Aufga-

be, Organisation und Angebote des Ju-

gendamtes zu informieren (32), haben an 

Bedeutung gewonnen. Wichtig sind 2018 

ebenfalls die Themen Schnittstelle zwi-

schen dem Jugendamt und weiteren Ko-

operationspartnern (28) sowie spezielle 

Zielgruppen (25). Das Interesse an Daten-

schutz, medizinischen Fachbeiträgen und 

Aufgabe, Organisation und Angebot des 

Gesundheitsamtes ist 2018 im Vergleich 

zum Vorjahr gestiegen (12 Kommunen). 

Daneben bearbeiten die Netzwerke vielfäl-

tige „sonstige“ Themen. Bei den weiteren 

Themen zeigen sich 2018 viele Nennun-

gen rund um das Thema Medien (Auf-

wachsen in digitalen Welten, Kindesschutz 

in sozialen Medien, Kinderschutz und Me-

dien, Leben im medialen Zeitalter, körper-

liche und soziale Folgen übermäßiger 

Nutzung digitaler Medien für Kinder und 

Jugendliche), sowie Armut, 

Sucht/Traumata und psychische Erkran-

kungen. Jeweils eine Nennung bezieht 

sich auf Migration sowie einen kultursen-

siblen Kinderschutz. Daneben verweisen 

die Kommunen auf diverse Methoden 

(Kommunikation mit kleinen Kindern, hilf-

reiche Methoden für schwierige Gesprä-

che mit Eltern, systemische Handlungsan-

sätze, (interdisziplinäre) Qualitätszir-

kel/Supervision/ Fallbesprechungen und 

videogestützte Begleitung und Beratung). 
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Abbildung 29 Welche Themen wurden in den Netzwerkkonferenzen und Arbeitsgruppen bearbeitet? 
(absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2017 und 2018, n=39/41) 

 

Berichte in fachpolitischen Gremien 

Die Jugendämter haben die Möglichkeit, 

die Ergebnisse ihrer Netzwerkarbeit in 

fachpolitischen Gremien zu präsentieren. 

22 Jugendämter berichteten 2018 von den 

Ergebnissen (20 im Vorjahr). 22 trugen 

Ergebnisse im Jugendhilfeausschuss vor, 

vereinzelt im Kreistag (5), im Sozialaus-

schuss (2) oder sonstigem Gremium (2 

Nennungen, Kreisausschuss und Kreis- 

und Umweltausschuss (Hauptausschuss) 

sowie Bürgermeister-Dienstbesprechung) 

(vgl. Abbildung 30, Mehrfachnennungen 

möglich). 
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Abbildung 30 Waren Ergebnisse der Netzwerkarbeit Gegenstand in einem fachpolitischen Gremium? 
(absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2016, 2017 und 2018, n=23/20/22) 

 

 

Bewertungen der lokalen Netzwerk-

arbeit durch die Jugendämter 

Die für die Netzwerkarbeit zuständigen 

Fachkräfte der Jugendämter können jedes 

Jahr im Fragebogen verschiedene Aspek-

te der Zusammenarbeit im Netzwerk be-

werten. Für 2018 zeigt sich, dass die Zu-

sammenarbeit im lokalen Netzwerk insge-

samt überwiegend als gut bewertet wird. 

Die durchschnittliche Bewertung reicht von 

1,9 bis 2,2. Wie schon in den Vorjahren 

wird auch 2018 die Zusammenarbeit im 

Einzelfall am positivsten bewertet (1,9), 

gemeinsam mit der zeitnahen und pass-

genauen Reaktion auf eine Kindeswohlge-

fährdung (1,9) (vgl. Abbildung 31). Der 

Informationsfluss im Netzwerk wird mit 

einem Durchschnitt von 1,9 ebenfalls gut 

bewertet, die Kenntnis über andere Institu-

tionen schneidet mit 2,2 etwas schlechter 

ab (im Vorjahr 2,0). Die konzeptionelle 

Entwicklung von Angeboten und Maß-

nahmen erhält mit 2,3 eine etwas bessere 

Bewertung als im Vorjahr (2,4). Hier 

schätzen acht Ämter die Zusammenarbeit 

als lediglich „befriedigend“ ein und weitere 

drei als nur „ausreichend“. Bei diesem 

Item zeigt sich die größte Diskrepanz (vie-

le positive aber auch negative Bewertun-

gen). Die Bewertung „mangelhaft“ wurde 

nicht vergeben. 
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Abbildung 31 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit im lokalen Netzwerk in 2018? (absolute Zahlen, 

Skala 1-5, wobei 5=mangelhaft nicht vorkam, Durchschnittswerte, n=41) 

 

Schwierigkeiten und „Höhepunkte“ 

der Netzwerkarbeit 

In der Gesamtschau bewerten die Ju-

gendämter die Zusammenarbeit im Netz-

werk positiv, auch wenn einzelne Jugend-

ämter die Bewertungen „befriedigend“ und 

„ausreichend“ vergeben haben. Im Erhe-

bungsbogen ist ebenfalls die Möglichkeit 
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ten in der Netzwerkarbeit näher zu be-

schreiben. 31 Jugendämter gaben an, 
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ligten, die teils wenig Eigeninitiative zeig-

ten. Auch Personalwechsel in der Koordi-

nation des Netzwerkes werden als 

Schwierigkeit benannt.  

 

Abbildung 32 Kam es im Rahmen der Netzwerkarbeit zu Problemen bzw. Schwierigkeiten? (2017 
und 2018, absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

25 Jugendämter nutzten im Bogen die 

Möglichkeit, ein „Highlight“ der Netzwerk-

arbeit zu beschreiben. Dabei beziehen sie 

sich auf ganz unterschiedliche Aspekte: 

Viele benennen die eigenen Netzwerkkon-

ferenzen und Fachveranstaltungen zu ver-

schiedenen Themen als Highlight11, sowie 

                                                           
 

11
 z.B. große Ressonanz auf die Netzwerkkonferenz 

mit dem Thema „Trauma"; Netzwerktreffen unter 
dem Thema "Alles normal? - Was brauchen Kinder 
für eine gute Entwicklung"; Wertschätzung des 10-
jährigen Bestehens des Netzwerkes Kinderschutz 
Frankenthal zum Rückblick und Ausblick in Form  
einer Jubiläumsveranstaltung im Congressforum FT; 
ergänzend zur Netzwerkkonferenz Vorbereitung 
zweier Begleitveranstaltungen mit Netzwerkpartnern 
zum Thema Medien/neue Medien; Synergieeffekte 

                                                                                    
 

bei der gemeinsamen Netzwerkkonferenz mit der 
Stadtverwaltung Worms; Fachtag der Schwange-
renberatungsstellen des Landkreis Mainz-Bingen 
(Organisation und Durchführung Netzwerkkoordina-
torin); Fachtag „Zusammenhang Adultismus und 
Kinderschutz“ - Kooperation mit der Sprachförder-
kraft für Kitas; Fachtag „Jugendschutz und Kindes-
wohlgefährdung“ - Kooperation mit der Fachkraft 
Kinder-und Jugendförderung; Mitorganisation Fach-
tag „Kinder Psychisch kranker Eltern“; Durchführung 
einer Transparenzveranstaltung zum Thema "Die 
Arbeit der insoweit erfahrenen Fachkräfte, der Ju-
gendämter und des Familiengerichts bei Meldungen 
nach §8a/b SGB VIII“ gemeinsam mit insoweit er-
fahrenen Fachkräften, dem Familiengericht und 
dem Allgemeinen Sozialdienst von Stadt- und Kreis-
jugendamt; gemeinsamer Fachtag mit dem Landes-
krankenhaus Andernach – „Kindeswohlgefährdung 
erkennen bei psychisch erkrankten und suchter-
krankten Eltern“; große überregionale Veranstaltung 
(mehr als 500 Personen): Fachtag Forum Kita: 
Marte Meo mit Maria Aarts; Kinderschutz-
Netzwerkkonferenz mit Dr. Hipp; Netzwerkkonferenz 
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Schulungen und Fortbildungen der Ar-

beitskreise und einzelner Berufsgruppen12. 

Auch der Austausch mit anderen Akteuren 

und die Erarbeitung von Kooperationswe-

gen13 werden explizit als Highlights be-

nannt, sowie Ergebnisse der Öffentlich-

                                                                                    
 

mit dem Thema "Kindesschutz in den sozialen Me-
dien"; Weltkindertag; Fachtag "Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche in Vereinen und Institutionen" mit 
Referent Dr. Allroggen, Uniklinikum Ulm.  
12

 z.B. das Angebot des in 2018 4 x stattgefundenen 
interdisziplinären Fallzirkels, das sehr gut durch 
Fachkräfte unterschiedlicher Fachdisziplinen in 
Anspruch genommen wurde; Mitwirkung der Netz-
werkkoordination an Fortbildung: "Genau hinschau-
en" für Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen; Interdis-
ziplinäre Fortbildung für Mediziner und Jugendhilfe 
mit Rechtsmedizin Mainz "Kindesmisshandlung 
erkennen".  
13

 z.B. erstmalige Teilnahme an der Netzwerkkonfe-
renz vieler neuer Personen insbesondere aus dem 
medizinischen und schulischen Bereich als Erfolg; 
Aufbau der Kinderschutzgruppe am Klinikum Worms 
und Abschluss der Kooperationsvereinbarung zwi-
schen der Kinderschutzgruppe und dem Jugend-
amt; Informationen über das Frühförderzentrum; der 
AK KWG Abläufe in der Schule arbeitet sehr kon-
struktiv mit Vertreter*innen aller relevanten Beteili-
gungsgruppen; positiv ist weiter, dass sich nach und 
nach neue Professionen an der Koordinationsstelle 
melden (Verfahrenspflegerin, Psychotherapeutin, 
Familientherapeutin), die von dem Netzwerk gehört 
haben und gerne mitwirken möchten; Gründung 
einer Arbeitsgruppe für Schulsozialarbeiter, Installa-
tion von Präventionsangeboten in Grundschulen; 
die erfolgreiche Neubelebung der gemeindebezo-
genen Netzwerktreffen, die in den vergangenen 
Jahren etwas eingeschlafen waren, werden als 
Highlight benannt; sowie die Schaffung von neuen 
Strukturen, Einbeziehung neuer Teilnehmer, Ände-
rung des Turnus. Bei Umfragen und in Gesprächen 
schildern die Teilnehmer vieler Netzwerke, dass sie 
die Netzwerke als Bereicherung für Ihre Arbeit und 
großen Nutzen in den regelmäßigen Netzwerktref-
fen sehen; erstmaliges gemeinsames Arbeitstreffen 
der Arbeitskreise Frühe Hilfen und Familienbildung, 
Durchführung der Netzwerkkonferenz in Kooperati-
on mit der Netzwerkkoordinatorin Familienbildung; 
es ist gelungen in Kooperation mit fast allen Netz-
werkpartner*Innen ein Leitbild zur „Kooperation im 
Kinderschutz" für die Stadt Mainz zu erstellen, was 
auch im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde 
und in 2019 in bestimmten Formaten in die Praxis 
umgesetzt werden soll; Kooperationsvertrag zur 
Zusammenarbeit im Kinderschutz zwischen Ju-
gendamt und Kinderschutzgruppe des St. Elisabeth 
Krankenhauses, Wittlich und erster Praxis-
Austausch.  

keitsarbeit (damit verbunden sind die Er-

arbeitung von Materialien14 sowie weitere 

Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür 

oder Ferienprogramme). Auch die Schaf-

fung neuer Strukturen und Dienste wird als 

Highlight benannt15.  

Auf- und Ausbau von Angeboten im 

Bereich des Kindesschutzes und 

der Frühen Hilfen 

Die Jugendämter dokumentieren weiter-

hin, ob vorhandene Angebote oder Dienst-

leistungen ausgebaut oder neue geschaf-

fen wurden. Wie schon in den Jahren zu-

vor, bleibt auch 2018 der Bereich der An-

gebote zu den Themenfeldern Kinder-

schutz und Frühe Hilfen in Bewegung. 37 

Jugendämter gaben an, dass sie 2018 

Angebote ausgebaut oder neu geschaffen 

hatten. Dieser Auf- und Ausbau bezieht 

sich 2018 insbesondere darauf, anhand 

von Flyern, Datenbanken etc. einen Über-

blick über familienunterstützende Leistun-

gen zu geben (28) sowie anhand von In-

                                                           
 

14
 z.B. konzeptionelle Entwicklung des Sozialen 

Wegweisers im Landkreis Birkenfeld 
(www.sozialerwegweiser-bir.de) und der Homepage 
des Netzwerks (www.kinderschutz-online.de); Ver-
breitung des Leitfadens zum Umgang mit Schulab-
sentismus für den Landkreis Kusel. 
15

 z.B. erste Förderung einer Hebammenzentrale; 

Einrichtung einer regelmäßigen Sprechstunde einer 
FGKiKP in einer Arztpraxis; Erweiterung des För-
derprogrammes "Stärkung der Elternkompetenz"; 
gelungene Verstetigung des präventiven Angebotes 
"Welcome" (Jubiläumsveranstaltung: 5 Jahre); Initi-
ierung des Arbeitskreises Alkohol in der Schwan-
gerschaft; Erweiterung der Familienbildung und 
zugehenden Beratung für Familien bis 31.12.2018 
aus Mitteln des Betreuungsgeldes mit Projektstel-
len; positiver Verlauf des Pilotprojekts Frühkindliche 
Karies, Etablierung des Netzwerks und Zugang 
neuer Teilnehmer.  

http://www.kinderschutz-online.de/
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formationsmaterialien für die Themen Kin-

derschutz und Frühe Hilfen zu werben 

(26). Diese Angebote wurden von über der 

Hälfte der Jugendämter ausgebaut oder 

neu geschaffen. Weiterhin wichtig war die 

Fortführung oder Einführung von Bil-

dungs-, Beratungs- und Unterstützungs-

angeboten für alle Familien (17) sowie 

Familien in Problemlagen (15). Zudem 

zeigt sich ein Interesse an interdisziplinä-

ren Fortbildungen (17) sowie institutionen-

übergreifenden Einzelfallberatungen (16) 

und – im Vergleich zum Vorjahr etwas 

häufiger – Fortbildungen für sozialpäda-

gogische Fachkräfte (16). Die Befunde 

deuten insgesamt auf eine Intensivierung 

des Auf- und Ausbaus von Angeboten 

insbesondere im (primär-)präventiven Be-

reich hin (vgl. Abbildung 33). Unterstützt 

wurde der Auf- und Ausbau dieser Ange-

bote 2018 neben dem Landeskinder-

schutzgesetz auch durch das Bundeskin-

derschutzgesetz, die Bundesstiftung Frühe 

Hilfen sowie durch das rheinland-

pfälzische Programm „Familienbildung im 

Netzwerk“.

 

Abbildung 33 Wurden im Zusammenhang mit dem Landeskinderschutzgesetz bereits vorhandene 
Angebote bzw. Dienstleistungen ausgebaut bzw. neue geschaffen? (2017 und 2018, absolute Zahlen, 
Mehrfachnennungen möglich) 
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Verwendung der Landesmittel 

Der größte Anteil der im Rahmen des 

Landeskinderschutzgesetzes von der 

Landesregierung zur Verfügung gestellten 

Mittel wurde 2018, wie auch schon in den 

Vorjahren, zur Finanzierung von Personal-

ressourcen im Jugendamt genutzt: 76,0% 

der durch die Landesregierung insgesamt 

zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe 

von 1.503.348 Euro wurden dafür einge-

setzt (vgl. Abbildung 34, Angaben zur 

Verwendung der Landesmittel wurden von 

41 Jugendämtern gemacht). Hierüber 

konnten 21,83 Vollzeitäquivalente finan-

ziert werden, insbesondere in der Netz-

werkkoordination (17,72), dem Allgemei-

nen Sozialen Dienst (1,5) sowie Spezial-

diensten (1,81) (hierzu gehörten der 

Fachdienst Guter Start ins Kinderleben 

und andere Sonderdienste). Kleinere An-

teile entfielen auf Planung (0,05), eine 

gemeinsame Stelle Jugend-

amt/Gesundheitsamt (0,5) sowie sonstige 

(0,25, die Stelle bezog sich auf Frühe Hil-

fen, Planung, Qualitätsentwicklung) (ohne 

Abbildung). 39 der 41 Jugendämter hatten 

2018 Personalstellen im Jugendamt aus 

Mitteln des Landeskinderschutzgesetzes 

finanziert (Bereiche vgl. Abbildung 35). Die 

mehrheitliche Verwendung der Mittel für 

Personalressourcen im Jugendamt war 

auch in den vergangenen Jahren üblich. 

Seit 2008 wurden im Zuge der Umsetzung 

des Landeskinderschutzgesetzes zahlrei-

che Stellen, insbesondere für die Netz-

werkkoordination oder im ASD, geschaf-

fen, die auch weiterhin aus diesen Mitteln 

finanziert werden. Die Finanzmittel im 

Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes 

tragen damit insbesondere zu personeller 

Kontinuität in der Netzwerkkoordination 

und Planung bei. Diese Kontinuität kann 

als zentraler Wirkfaktor für eine gelingen-

de Netzwerkarbeit angesehen werden, 

worauf auch die Ausführungen zu Schwie-

rigkeiten und Highlights der Fachkräfte in 

den Jugendämtern hindeuten. Wie schon 

in den Jahren zuvor wurden auch 2018 die 

im Rahmen des Landeskinderschutzge-

setzes freigegebenen Mittel seitens der 

Jugendämter fast ausschließlich zur struk-

turellen Absicherung der Netzwerkarbeit 

verwendet: Die Ausgaben für Personalmit-

tel im Jugendamt wie auch Infrastruktur-

kosten und Personalkosten bei freien Trä-

gern betrugen in der Summe 81,6 % an 

allen im Rahmen des Landeskinder-

schutzgesetzes verfügbaren Mittel. Rund 

18 % verbleiben für konkrete Maßnahmen 

wie Projekte, Fortbildungen, Öffentlich-

keitsarbeit und ähnliches (vgl. Abbildung 

34). 
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Abbildung 34 Wofür wurden die Gelder zur Umsetzung des LKindSchuG in 2018 eingesetzt? (Anga-
ben in % der gesamten eingesetzten Mittel, 41 Jugendämter haben Angaben zu den Geldern ge-
macht, Mehrfachnennungen möglich) 
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Abbildung 35 Wurden Personalstellen in Ihrem Jugendamt aus Mitteln des LKindSchuG finanziert? 
Wenn ja, in welchen Bereichen? (2017 und 2018, Anzahl der Jugendämter, die Personalstellen im 
jeweiligen Bereich finanziert haben, Mehrfachnennungen möglich, keine Stellenangaben; Angaben 
von39 Jugendämtern, die 2018 Personalstellen finanziert hatten) 
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1. Einführung: Entwicklung 

und Stellenwert des Lan-

deskinderschutzgesetzes 

 
Das rheinland-pfälzische Landeskinder-

schutzgesetz (Landesgesetz zum Schutz 

von Kindeswohl und Kindergesundheit, 

kurz LKindSchuG vom März 2008) trat 

lange vor dem Bundeskinderschutzgesetz 

(2012) in Kraft. Vorangegangen war dem 

Gesetz eine bundesweite Debatte über 

Handlungsbedarf im Kinderschutz in 

Deutschland, ausgelöst durch tragisch ver-

laufene Fälle von Kindesmisshandlung 

und -vernachlässigung, bei denen Kinder 

zu Tode. Das rheinland-pfälzische Gesetz 

war an vielen Stellen beispielgebend für 

den Bundesgesetzgeber und enthält ein 

sehr abwägendes Verhältnis von Präven-

tion, Schutz und Kontrolle. 

 

1. Im Rahmen des rheinland-pfälzischen 

Kinderschutzgesetzes wurde schon sehr 

früh erkannt, dass ein qualifizierter Kinder-

schutz am Aufbau Früher Hilfen ansetzen 

muss, die vor 2008 fast nirgends vorhan-

den waren und auf eine deutliche Lücke in 

der sozialen Infrastruktur verwiesen. Etwa 

zeitgleich wurde das Nationale Zentrum 

Frühe Hilfen (NZFH) auf Bundesebene ge-

gründet (2007). 

 

2. Ebenfalls beispielgebend war und ist 

weiterhin im Landeskinderschutzgesetz 

die strukturelle Verankerung von Netz-

werkstrukturen auf kommunaler Ebene 

insbesondere zwischen Kinder- und Ju-

gendhilfe und der Gesundheitshilfe und al-

len weiteren Akteuren, die es mit Kindern 

und Jugendlichen in professionellen und 

interdisziplinären Zusammensetzungen zu 

tun haben. Das Besondere im rheinland-

pfälzischen Kinderschutzgesetz ist – und 

das war bis dato einmalig –, dass die 

Kommunen beim Aufbau der Netz-

werkstrukturen und der Frühen Hilfen fi-

nanziell unterstützt werden. Im Rahmen 

des Landeskinderschutzgesetzes erhalten 

die Kommunen jährlich 7 Euro für jedes 

Kind unter 6 Jahren, das im jeweiligen Ju-

gendamtsbezirk lebt. Weitere 3 Euro pro 

Kind gehen an die Träger der Gesund-

heitsämter. Damit wird anerkannt, dass 

Netzwerkarbeit ein eigenständiger Aufga-

benbereich ist und nicht nebenbei bearbei-

tet werden kann.  

Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinder-

schutzgesetzes wurde ein bundesgesetzli-

cher Rahmen für den Aufbau von Koope-

rationsnetzwerken von Jugend- und Ge-

sundheitshilfe geschaffen (vgl. BKiSchuG 

§ 3 Abs. 1). Rheinland-Pfalz verfügte zu 

diesem Zeitpunkt bereits über solide Netz-

werkstrukturen, die im Rahmen des LKind-

schuG bereits 2008 initiiert und weiterent-

wickelt wurden. Der Entwicklungsstand der 

lokalen Netzwerkarbeit im Bereich des 

Kindesschutzes und der Frühen Hilfen in 

Rheinland-Pfalz wird seit 2008 im Rahmen 

des Monitorings zum Landeskinderschutz-

gesetz abgebildet (vgl. de Paz Martínez 

2018). Das Gesetz überträgt die Planung 

und Steuerung der lokalen Netzwerke an 
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die 41 Jugendämter in Rheinland-Pfalz. 

Seit 2011/2012 werden mit der Implemen-

tierung der im Landeskinderschutzgesetz 

vorgesehenen Anforderungen kommunale 

Strukturen aufgebaut. Die lokalen Netz-

werke haben sich in allen Jugendamtsbe-

zirken zu Arbeitszusammenhängen im 

Kontext von Kinderschutz und Frühen Hil-

fen etabliert und entwickeln sich fortwäh-

rend weiter. Aktuell wird eine zunehmende 

kommunale Ausdifferenzierung der The-

men und Arbeitsschwerpunkte sichtbar. 

 

3. Zudem wurde ein verbindliches Einla-

dungs- und Erinnerungswesen zu den pä-

diatrischen Früherkennungsuntersuchun-

gen für Kinder (U4 bis U9) aufgebaut. 

Auch hier zeigt sich in Rheinland-Pfalz ein 

beispielgebender fachlicher Sonderweg. 

Wie in fast allen anderen Bundesländern 

auch, wurde die Früherkennungsuntersu-

chung als Präventions-, Schutz- und Kon-

trollinstrument identifiziert. Die Bundeslän-

der gehen hier unterschiedliche Wege. In 

manchen Ländern wurde nur das Einla-

dungs- und Erinnerungswesen aufgebaut 

und gestärkt. In anderen Bundesländern 

wurden die Kontrollaspekte hervorgeho-

ben und Nicht-Inanspruchnahmen von 

Früherkennungsuntersuchungen als „Kin-

deswohlgefährdung“ mit auslösender In-

tervention des Jugendamts gewertet. Der 

rheinland-pfälzische Weg zielt auf einen 

Prozess, der sowohl die Stärkung von Prä-

vention durch eine bessere Kindergesund-

heit, durch bessere Information und Wer-

bung ebenso versucht, als auch mehr 

„Schutz“ durch ein gründliches Erinne-

rungswesen und Kontrolle durch das Ju-

gendamt, wenn alle vorangehenden 

Schritte erfolglos blieben. 

 

Die vorliegende Expertise zeichnet basie-

rend auf den Daten aus dem Monitoring 

zum Landeskinderschutzgesetz die zent-

ralen Trends der letzten 10 Jahre nach 

und setzt diese in den Kontext gesamtge-

sellschaftlicher Veränderungen, die die 

breite Kinderschutzdebatte angestoßen 

hat. Hierzu werden auch Entwicklungen 

aus den angrenzenden Feldern der Hilfen 

zur Erziehung und des institutionellen Kin-

derschutzes in einem engeren Sinne (Ge-

fährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB 

VIII) beleuchtet, für die in Rheinland-Pfalz 

ebenfalls Daten aus dem Monitoring im 

Kontext des Projekts „Qualitätsentwicklung 

durch Berichtswesen“ vorliegen. Basie-

rend auf diesen Daten wird der Versuch 

einer Gesamtschau und fachpolitischen 

Einbettung der Entwicklungstrends, Aus-

wirkungen und Herausforderungen rund 

um den Kinderschutz in Rheinland-Pfalz 

vorgenommen. Abschließend werden auf-

scheinende Problemstellungen, Zielgrup-

pen und Herausforderungen für die kom-

menden Jahre skizziert.   
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2. Fachliche Rahmung: 

Entwicklungen im Kinder-

schutz im letzten Jahrzehnt 
 

Das Thema Kinderschutz entfaltet auch 

weiterhin eine hohe mediale und (fach-) 

politische Aufmerksamkeit, die in den letz-

ten 15 Jahren zu vielfältigen gesellschaftli-

chen Veränderungen auf verschiedenen 

Ebenen führte, so etwa: 

 der (Fach-)Politik (KICK und § 8a 

SGB VIII, Kinderschutzgipfel 2007 

und 2008, Landeskinderschutzge-

setze, Gründung des Nationalen 

Zentrums Frühe Hilfen mit den 

Schwerpunkten Frühe Hilfen und 

Qualitätsentwicklung im Kinder-

schutz, Bundesstiftung Frühe Hil-

fen, Bundeskinderschutzgesetz 

2012),  

 der Öffentlichkeit (erhöhte Sensibi-

lität in der Bevölkerung und Institu-

tionen, Anstieg der Kinderschutz-

verdachtsmeldungen bei den Ju-

gendämtern, vermehrte Berichter-

stattung durch die Medien),  

 sowie der Fachpraxis der Sozialen 

Arbeit (vielfältige Angebote und 

Maßnahmen, Ausbildung und Ver-

breitung der „insoweit erfahrenen 

Fachkräfte“, neue Verfahrenswege 

und erhöhte Anforderungen an pro-

fessionelles Handeln) 

Im Zentrum der politischen und fachlichen 

Diskussion steht das Ringen um die 

Frage, welche Maßnahmen zur Verbesse-

rung des Kinderschutzes in Deutschland 

notwendig sind, und das weit über die Kin-

der- und Jugendhilfe hinaus an den 

Schnittstellen zum Gesundheitssystem 

und der Schule. Sehr früh wurde erkannt, 

dass ein wirksamer Kinderschutz nur als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe im abge-

stimmten Zusammenwirken aller Akteure 

gelingen kann. 

In den vergangenen zehn Jahren wurden 

der Kinderschutz und darauf bezogene 

Verfahren deutlich ausgebaut und kontinu-

ierlich qualifiziert.  

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz 

griff früh die mediale und fachliche De-

batte auf und nahm mit den Regelungen 

des LKindschuG wesentliche Elemente 

der bundesweiten Entwicklung voraus: 

Rückblickend sind die Bemühungen um ei-

nen besseren Kinderschutz in den letzten 

10 Jahren insbesondere in drei Hand-

lungsstrategien gemündet, die auf unter-

schiedliche Weise Eltern bei der Wahrneh-

mung ihrer erzieherischen Verantwortung 

und der Sicherstellung des Kindeswohls 

unterstützen sollen, den Aufbau von Infra-

struktur und Kooperation in den Fokus 

nehmen und andererseits auf eine Qualifi-

zierung der Verfahren in den professionel-

len Diensten abzielen: 

 

1) Auf- und Ausbau Früher Hilfen  

Mit den Frühen Hilfen wurden ganz neue 

Angebote unter anderem an der Schnitt-

stelle zum Gesundheitssystem geschaf-

fen, um Familien möglichst frühzeitig auf 
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die Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufga-

ben vorzubereiten und zu unterstützen. 

Dabei sollen (werdende) Eltern frühzeitig 

hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Ver-

antwortung in der Versorgung, Pflege und 

Erziehung ihrer Kinder unterstützt werden. 

Ziel ist es, die Eltern präventiv in ihren Be-

ziehungs- und Erziehungskompetenzen zu 

stärken, die als zentraler Schlüssel für das 

gesunde Aufwachsen von Kindern gelten. 

Erfahrungen in der frühen Kindheit beein-

flussen zentral die sozial-emotionale, psy-

chische und physische Entwicklung und 

wirken sich in der Konsequenz auf die wei-

teren Lebenschancen in der Biographie 

von jungen Menschen aus. 

 

2) Etablierung und kontinuierliche Weiter-

entwicklung von kommunalen bzw. regio-

nalen Netzwerken 

In den Jugendämtern wurden Netz-

werkstrukturen innerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe und mit anderen zentralen Ak-

teur*innen u.a. aus der Gesundheitshilfe, 

der Polizei, Schulen und Familiengerichten 

auf- und ausgebaut. 

Durch verbindliche Strukturen der Zusam-

menarbeit zwischen allen Akteuren, die 

mit jungen Familien mit (kleinen) Kindern 

in Kontakt stehen, sollen Förder- und Hil-

febedarfe oder auch Hinweise auf Gefähr-

dungslagen von Kindern frühzeitig erkannt 

werden. 

 

 

 

3) Qualifizierung der Verfahren, Standards 

und professionellen Handlungsmuster 

In den Jugendämtern wurden zudem auf 

der Basis der Neuregelungen durch den 

§ 8a SGB VIII Verfahren, Methoden und 

(Organisations-)Konzepte qualifiziert. 

Hierzu gehört die Präzisierung des 

Schutzauftrags im Zuge der Einführung 

des § 8a SGB VIII 2005 und der Verab-

schiedung des Bundeskinderschutzgeset-

zes 2012, in dessen Rahmen auch eine 

Erweiterung der Kinder- und Jugendhil-

festatistik um die Gefährdungseinschät-

zungen nach § 8a SGB VIII eingeführt 

wurde (in Rheinland-Pfalz bereits seit 

2010). In Rheinland-Pfalz erfolgte die Ein-

richtung der Servicestelle Kindesschutz 

beim Landesamt für Soziales, Jugend und 

Versorgung, die eine fortlaufende Qualifi-

zierung und Beratung der Jugendämter 

begleitet, sowie seit 2008 die sukzessive 

Implementierung des Projekts „Guter Start 

ins Kinderleben“ in einem Großteil der Ge-

burtskliniken in Rheinland-Pfalz. Für den 

Bereich „Förderung der Kindergesundheit“ 

wurde im Fachbereich Gesundheit eine 

„Zentrale Stelle“ eingerichtet, die das Ein-

ladungsverfahren für die Früherkennungs-

untersuchungen organisiert und als An-

sprechpartner für die Fachkräfte der Ge-

sundheitsämter sowie weiterer Akteure bei 

Fragen rund um das verbindliche Einla-

dungswesen zur Verfügung steht. 
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Mit Blick auf Forschungen zum Kinder-

schutz wurden in den letzten Jahren ins-

gesamt vielfältige Anstrengungen unter-

nommen, um den Kinderschutz und Maß-

nahmen seiner Verbesserung im Rahmen 

von Gesetzesinitiativen und Bundespro-

grammen, aber auch lokalen Evaluatio-

nen, Forschungsprojekten und Dissertatio-

nen methodisch fundiert zu analysieren. 

So sind zunehmend Veröffentlichungen 

zur Risiko- und Fehlerforschung (vgl. z.B. 

BMFSFJ 2008; Fegert 2010a; b; Wolff et 

al. 2013; Gerber 2011; MIFKJF 2012; 

NZFH 2018b), zu Standards und Indikato-

ren für Qualität (vgl. Kindler 2013) sowie 

zu Instrumenten für die Fachpraxis, die 

den schwierigen Prozess der Gefähr-

dungseinschätzung qualifizieren (vgl. für 

einen Überblick Universitätsklinikum Ham-

burg-Eppendorf 2010), in der Diskussion.  

Ein weiterer Diskussionsstrang bezieht 

sich auf die Kompetenzen und Qualifizie-

rungsbedarfe der Fachkräfte, die als „die 

wichtigste Ressource im Kinderschutz“ 

gelten (vgl. NZFH 2013: 22). Hier werden 

neue Fortbildungsangebote entwickelt, die 

einerseits auf die Vermittlung von Wissen 

und Stärkung der Selbstreflexionsfähigkeit 

setzen, andererseits über das bloße case 

management hinaus aber auch Fertigkei-

ten in Moderation und Kommunikation ver-

mitteln, die im „lebendigen System“ Kin-

derschutz dringend benötigt werden, aber 

nicht ohne weiteres vorauszusetzen sind 

(vgl. Wolff et al. 2013: 15). Weitere As-

pekte von Qualitätsentwicklung betreffen 

z.B. den migrationssensiblen Umgang mit 

Kinderschutzfragen (vgl. Jagusch et al. 

2012, Projekt "Migrationssensibler Kinder-

schutz"; MFFJIV 2018). Im rheinland-pfäl-

zischen Projekt "Qualitätsentwicklung für 

den Kinderschutz in Jugendämtern in 

Rheinland-Pfalz“ beschäftigte sich die For-

schergruppe um Christian Schrapper 

2009-2011 mit Risikomustern in der Fall-

bearbeitung (vgl. MIFKJF 2012). Weitere 

Aspekte betreffen die Rechtssicherheit im 

Handlungsfeld, Organisationsstrukturen 

und professionelles Handeln im Kinder-

schutz (vgl. NZFH 2013). Inzwischen ist es 

üblich, aufgedeckte Fälle von Misshand-

lung oder Vernachlässigung durch die Ein-

setzung von Kommissionen zu bearbeiten 

(vgl. Bremische Bürgerschaft 2017 (Fall 

Kevin); Bürgerschaft der Freien und Han-

sestadt Hamburg 2018 (Fall Yagmur); Mi-

nisterium für Soziales und Integration Ba-

den-Württemberg 2019 (Fall Staufen), 

MKFFI 2019 (Fall Lügde)). Es etabliert 

sich mittlerweile eine „Aufarbeitungsfor-

schung“ (vgl. Baader u.a. 2020 zum Fall 

Kentler). Die aktuellen Berichtskommissio-

nen bekräftigen in ihren Empfehlungen die 

große Bedeutung des systematischen Ler-

nens aus Fehlern sowie von Aufarbei-

tungsprozessen. Fehleranalysen wird in 

der fachlichen Debatte bereits seit Jahren 

ein großes Potenzial zugeschrieben, ein-

hergehend mit der Forderung, das Lernen 

aus problematischen Kinderschutzverläu-

fen zu einem zentralen Bestandteil eines 

Qualitätsmanagementkonzeptes im Kin-

derschutz zu machen (vgl. Gerber 2011; 
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NZFH 2018a; 2018b). Davon zu unter-

scheiden sind Aufarbeitungsprozesse, die 

extern durchgeführt werden und sich nicht 

nur auf die internen organisationalen Pro-

zesse als Teil des Qualitätsmanagements 

in Jugendämtern beziehen. Aufarbeitungs-

prozesse stellen das Recht der Betroffe-

nen auf Aufarbeitung (und vielfach auch 

Entschädigung) sowie die grundsätzliche 

Verantwortungsübernahme und Prüfung 

von Kindeswohlgefährdung in öffentlicher 

Verantwortung in den Fokus (vgl. Aufar-

beitung des Falls Kentler, zuletzt Baader 

et al. 2020).  

Über die Aufarbeitung der Unrechts-, Ge-

walt- und Missbrauchserfahrungen in der 

Heimerziehung der 50er und 60er Jahre 

wurde der Blick auf Gefährdungen in pä-

dagogischen Institutionen gelenkt. Daran 

hat sich eine breite fachliche Konzeptde-

batte zu Schutzkonzepten vor (sexualisier-

ter) Gewalt in pädagogischen und anderen 

Institutionen entfaltet (vgl. UBSKM/DJI 

2019; Wolff u.a. 2017, Hochdorf 2020; Di-

akonieverbund Schweicheln e.V. 2004). 

Ein zentrales Ergebnis der Aufarbeitung 

von Erfahrungen ehemaliger Heimkinder 

besteht in der Begründung zur Schaffung 

unabhängiger Ombudsstellen (vgl. Moos 

et al. 2018). Kinder, Jugendliche und ihre 

Eltern erhalten hier die Möglichkeit, sich 

niedrigschwellig an eine unabhängige In-

stitution zu wenden, die einen Klärungs- 

und Vermittlungsprozess gestaltet. Auch 

hier gehört Rheinland-Pfalz zu den ersten 

Bundesländern, die eine unabhängige 

Ombudsstelle als Beschwerdestelle für die 

Kinder- und Jugendhilfe eingerichtet ha-

ben. Die Ombudsstelle ist bei der Bürger-

beauftragten angesiedelt und verfügt da-

mit über weitgehende Rechte (z.B. Akten-

einsicht, Anhörung) und ist nur dem Parla-

ment rechenschaftspflichtig (nähere Infor-

mationen unter https://www.diebuergerbe-

auftragte.rlp.de). 
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3. Empirische Befunde: Er-

kenntnisse aus dem Moni-

toring zu den Hilfen zur Er-

ziehung, Kinderschutz und 

Frühen Hilfen in Rheinland-

Pfalz 2010 bis 2018 

 

3.1 Was wissen wir über die 

Hilfen zur Erziehung und die 

Ausstattung der Jugendämter 

im Kontext der Weiterentwick-

lung und Qualifizierung des 

Kinderschutzes in Rheinland-

Pfalz? 

 

Die Sicherstellung eines qualifizierten Kin-

derschutzes gehörte schon immer zu den 

zentralen Kernaufgaben der Kinder- und 

Jugendhilfe und des Jugendamtes. Die 

bundesweit geführte Kinderschutzdebatte 

sowie die rechtlichen Veränderungen 

durch das Landes- und Bundeskinder-

schutzgesetz und weitere Änderungen im 

SGB VIII (z. B. § 8a SGB VIII) haben zu 

deutlichen Auswirkungen in den Rahmen-

bedingungen der Jugendämter, fachlichen 

Arbeitsweisen und bei den Hilfen zu Erzie-

hung (§ 27 ff. SGB VIII) geführt. 

Seit 2002 haben sich die Hilfen zu 

Erziehung (§ 27 ff SGB VIII) nahezu 

verdoppelt 

Eine erzieherische Hilfe (§ 27 ff SGB VIII) 

wird dann gewährt, wenn eine dem Wohl 

des Kindes oder Jugendlichen entspre-

chende Erziehung nicht gewährleistet ist 

und die Hilfe für seine Entwicklung geeig-

net und notwendig ist. Mit dem Inkrafttre-

ten des SGB VIII 1990/1991 hat die Kin-

der- und Jugendhilfe ein differenziertes 

und durch individuelle Rechtsansprüche 

abgesichertes Instrumentarium von fami-

lienunterstützenden, -ergänzenden und -

ersetzenden Hilfen erhalten, die zentral im 

Kinderschutz sind. Sie reichen von der 

Möglichkeit, junge Menschen und Familien 

niedrigschwellig zu unterstützen, und Kri-

sen und Risiken frühzeitig zu vermeiden 

bis hin zu Herausnahmen der jungen Men-

schen mit und ohne familiengerichtliche 

Unterstützung in Not- und Gefahrensituati-

onen. Die Gewährleistung eines qualifi-

zierten Kinderschutzes stellt die fachlich 

anspruchsvollste Aufgabe in der Kinder- 

und Jugendhilfe dar. In jedem Einzelfall 

muss im Hilfeprozess sehr genau und un-

ter Einbindung der Adressatinnen und Ad-

ressaten das Verhältnis von Hilfe/Schutz 

und Kontrolle gut analysiert, mit den betei-

ligten Akteuren kommuniziert und abgewo-

gen werden (vgl. AGJ 2019). 

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, 

sind die Fallzahlen im Bereich der Hilfen 

zur Erziehung von 2002 bis 2019 von 

15.370 auf 28.400 Fälle angestiegen. D.h. 

die Fallzahlen haben sich fast verdoppelt 

(ohne unbegleitete Flüchtlinge).  
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Abbildung 1: Entwicklung der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII; laufend und 
beendet; ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) in Rheinland-Pfalz von 2002 bis 2018, vgl. ISM 
2020, eigene Berechnungen 

 

An der Abbildung wird ebenfalls ersicht-

lich, dass der größte Zuwachs in dem Zeit-

raum erfolgte, als auch die Kinderschutz-

debatte ihre öffentliche Bedeutung entfal-

tete, nämlich zwischen 2006 und 2012. 

Das Jahr 2006 markiert mit dem tragi-

schen Tod von „Kevin“ in Bremen den Be-

ginn der medialen und politischen Kinder-

schutzdebatte. Im Jahr 2012 trat das Bun-

deskinderschutzgesetz in Kraft und kodifi-

zierte eine Reihe notwendiger und richti-

ger Ansätze eines qualifizierten Kinder-

schutzes in Deutschland. Auch nach 2012 

kam es zu tragischen Fällen von Kindestö-

tungen und Missbrauch. Mittlerweile wer-

den die Konsequenzen aus diesen tragi-

schen Fällen auf Landesebene mit der in-

berufung von Kommissionen und Qualifi-

zierungsprogrammen bearbeitet (z. B.  

 

Hamburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-

Westfalen).  

Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass eine 

höhere Sensibilität und öffentliche Auf-

merksamkeit bei Kindern und Jugendli-

chen auch mit einer Zunahme an Hilfen 

und Interventionen einhergeht. Die politi-

schen Forderungen und auch der öffentli-

che Druck auf Jugendämter zogen eine 

deutliche Ausweitung von Hilfen nach sich. 

Damit lassen sich auch die zum Teil er-

heblichen Ausgabensteigerungen bei den 

Hilfen zur Erziehung in den 41 Kommunen 

mit eigenem Jugendamt begründen. Ein 
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qualifizierter Kinderschutz ist auch mit ent-

sprechenden Aufwendungen in den Kom-

munen verbunden.  

Ein qualifizierter Kinderschutz und 

eine gut ausgebaute Hilfe- und Un-

terstützungsstruktur für junge Men-

schen und deren Familien kostet 

Geld. 2018 wurden etwa 430 Millio-

nen Euro für Hilfen zu Erziehung in 

Rheinland-Pfalz aufgewendet 

Auf eine Hilfe zur Erziehung (§§ 27 ff. 

SGB VIII) haben Eltern einen eigenständi-

gen Rechtsanspruch, der nicht zwingend 

mit einer Kindeswohlgefährdung verbun-

den ist. Die Errungenschaft des SGB VIII 

besteht vor allem darin, dass über eine 

frühzeitige und von Eltern und Kindern mit-

gestaltete und akzeptierte Hilfe kritische 

Lebensereignisse, Notlagen und konflikt-

hafte Lebenssituationen durch differen-

zierte Hilfe- und Unterstützungsformen be-

arbeitet werden können. Durch nied-

rigschwellige Zugänge und nichtstigmati-

sierende Ansätze sollen die Hürden mög-

lichst niedrig gehalten werden. Eine Sub-

summierung aller Hilfen zur Erziehung (§§ 

27 ff. SGB VIII) unter Kinderschutz und 

Kindeswohlgefährdungen würde diese 

fachlich und rechtlich notwendigen Bestre-

bungen konterkarieren, zudem auch im-

mer mehr Hilfen im Kontext der Armutsfol-

genbekämpfung notwendig werden.   

Der Fallzahlanstieg ging auch mit erhebli-

chen Mehrausgaben bei den rheinland-

pfälzischen Jugendämtern einher. Im Jahr 

2018 wurden in Rheinland-Pfalz knapp 

430 Millionen Euro für Hilfen zu Erziehung 

aufgewendet (ohne unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge, vgl. Abbildung 2). Das 

sind 200 Millionen Euro mehr als im Jahr 

2005, kurz bevor die Kinderschutzdebatte 

in Deutschland ihren Anfang nahm. Das 

Land beteiligt sich mit knapp 50 Mio. Euro 

jährlich an den Aufwendungen der Kom-

munen für die Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 ff. SGB VIII) und unterstützt Modell-

projekte zur fachlichen Weiterentwicklung 

bei öffentlichen und freien Trägern.
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Abbildung 2: Entwicklung der Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz in den Jahren 
2005 bis 2018 (Angaben in Mio. Euro), vgl. ISM 2020, eigene Berechnungen 

 

Die Entwicklungen im Kinderschutz 

haben zu paradigmatischen Verän-

derungen in der Altersstruktur der 

Kinder und jungen Menschen in den 

Hilfen zu Erziehung geführt  

Kinderschutz betrifft alle Altersgruppen. 

Dennoch stellen Kinder und vor allem die 

unter 3-jährigen eine besonders vul-

nerable Gruppe dar. Die öffentliche Kin-

derschutzdebatte nach den tragischen Tö-

tungen von Kleinkindern haben zu Recht 

darauf aufmerksam gemacht, dass Hilfe- 

und Schutzkonzepte für diese Alters-

gruppe zum Teil neu entwickelt und aus-

gebaut werden müssen. Der Ausbau der 

Frühen Hilfen sollte diese Lücke ebenso 

schließen wie eine verbesserte  

 

 
 

Inanspruchnahme der Früherkennungsun-

tersuchungen, die Qualifizierung von Heb-

ammen und Geburtskliniken in diesem Be-

reich oder die Einführung von Hausbe-

suchsprogrammen nach der Geburt eines 

Kindes.  

Die vorliegenden Daten zeigen, dass sich 

bei der Inanspruchnahme von Hilfen zu 

Erziehung strukturelle Veränderungen in 

der Altersstruktur ergeben haben. Der 

deutlichste Anstieg bei der Inanspruch-

nahme von Hilfen fand im Zeitraum von 

2008 bis 2018 bei den unter 3-jährigen 

statt. Wie die nachfolgende Abbildung ver-

deutlicht, waren 2018 etwa 1.400 unter 3-

jährige mehr bei den neu begonnenen Hil-

fen als zehn Jahre zuvor.
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Abbildung 3: Entwicklung der Hilfen zur Erziehung bei unter 3-Jährigen in Rheinland-Pfalz 2008 bis 
2017 (absolute Zahlen und Eckwert), vgl. ISM 2020, eigene Berechnungen 

 

Mit diesem Befund kann nachgewiesen 

werden, dass an den Zielen eines wirksa-

men und verbesserten Kinderschutzes ins-

besondere von Kindern sehr konsequent 

auf allen Ebenen gearbeitet wurde und 

sich bei einer höheren Inanspruchnah-

mequote von Kleinkindern die gewünsch-

ten Effekte zeigen – also Kinder früher zu 

erreichen und mit entsprechenden Hilfen 

auch besser zu schützen. Damit steht die 

Kinder und Jugendhilfe allerdings auch vor 

der neuen Aufgabe, ihre Infrastrukturange-

bote und Hilfen anders zu strukturieren 

und aufzubauen. Wenn Familien mit Klein-

kindern sehr viel früher und auch konse-

quenter erreicht werden, dann sind neue  

 

 

Angebote jenseits von Pflegefamilien und 

Sozialpädagogischer Familienhilfe not-

wendig, die gegebenenfalls mit wechseln-

den Bedarfslagen Familien über eine län-

gere Zeit unterstützen. Jenseits von ziel-

gruppenspezifischen Maßnahmen zeigt 

dieser Befund, dass die gesamte Infra-

struktur der Kinder- und Jugendhilfe neu 

gedacht werden muss, um Familien mit 

Kindern zu unterstützen und Schutz zu ge-

währleisten, so z.B. bezüglich der Konzep-

tion von Unterstützungsstrukturen, die 

sehr viel stärker in Kindertagesstätten und 

Schulen integriert sind, Kontinuität sichern 

und sich dem Biographieverlauf ebenso 

anpassen wie sich verändernden Bedarfs-

lagen. 
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Zur Umsetzung eines verbesserten 

Kinderschutzes haben die rhein-

land-pfälzischen Jugendämter die 

Personalressourcen in den Sozialen 

Diensten deutlich ausgebaut 

In den rheinland-pfälzischen Jugendäm-

tern gehen täglich Kinderschutzverdachts-

meldungen ein. Je größer die Sensibilität 

in der Bevölkerung und allen Institutionen, 

die es mit Kindern und Jugendlichen zu 

tun haben ist, desto größer ist auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass Not- und Konflikt-

lagen sowie Schutzbedürfnisse erkannt 

werden. Das Jugendamt muss in jedem 

Einzelfall sehr genau mit allen zur Verfü-

gung stehenden fachlichen und rechtli-

chen Instrumenten prüfen, ob und gegebe-

nenfalls welche Intervention notwendig 

und geeignet ist. Eine verfrühte und unan-

gemessene Intervention in einer Familie 

kann schwerwiegende Folgen für diese 

ebenso nach sich ziehen, wie wenn Risi-

ken nicht beziehungsweise zu spät er-

kannt werden. Diese Aufgabe bedarf ho-

her Fachkompetenz, unterstützender Or-

ganisationsstrukturen im Amt und aus-

kömmlicher Rahmenbedingungen.  

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, 

wurden die Personalstellen in den Sozia-

len Diensten der Jugendämter kontinuier-

lich seit 2002 ausgebaut, bis 2007 eher 

geringfügig und seit her stetig. Seit 2006 

wurden in den Sozialen Diensten der Ju-

gendämter 300 Personalstellen neu ge-

schaffen – nicht nur im Kinderschutz aber 

auch zur Qualifizierung des Kinderschut-

zes in den unterschiedlichen Diensten und 

zum Aufbau von Netzwerkstrukturen. 

Durch den Personalausbau konnte das 

Verhältnis von zu bearbeitenden Fällen 

pro Vollzeitstellenäquivalent trotz deutli-

chem Fallzuwachs auf dem Niveau von 

2002 gehalten werden. 
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Abbildung 4: Entwicklung des Verhältnisses von Personalstellen und Hilfen zur Erziehung in Rhein-
land-Pfalz 2002 bis 2018, vgl. ISM 2020, eigene Berechnungen 

 

Die vorliegenden Daten sagen noch nichts 

darüber aus, ob die Ausstattung der Ju-

gendämter damit schon ein aufgabenan-

gemessenes Niveau erreicht hat. Hier 

zeigt sich weiterhin Entwicklungsbedarf zu 

Erarbeitung und Umsetzung fachlicher 

Standards und zur kontinuierlichen Anpas-

sung der dazu erforderlichen Rahmenbe-

dingungen. 
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3.2 Was wissen wir über die 

Entwicklung und Ausgestal-

tung der Gefährdungseinschät-

zungen gem. § 8a SGB VIII bei 

den Jugendämtern in Rhein-

land-Pfalz? 

 

Im Zuge der Verabschiedung des Bundes-

kinderschutzgesetzes wurde eine Erweite-

rung der Kinder- und Jugendhilfestatistik 

eingeführt: Seit 2012 gibt es eine bundes-

weite Pflichtstatistik zu den Gefährdungs-

einschätzungen gem. § 8a SGB VIII, die in 

den Jugendämtern durchgeführt werden. 

Für Rheinland-Pfalz liegt bereits ab dem 

Erhebungsjahr 2010 eine fundierte Daten-

basis vor, da die Jugendämter im Kontext 

des bereits seit 2002 etablierten Projekts 

„Qualitätsentwicklung durch Berichtswe-

sen“ selbst auf eine Erweiterung der Erhe-

bung um Gefährdungsmeldungen gem. 

§ 8a SGB VIII hingewirkt hatten. In Rhein-

land-Pfalz werden zusätzliche Variablen 

erhoben, die zum Beispiel Aussagen zur 

Lebenssituation und zu Belastungen der 

Familien sowie zu Verfahren im Jugend-

amt in Folge einer Meldung ermöglichen, 

über die die Bundesstatistik aktuell keine 

Aussagen machen kann. Die detaillierten 

aktuellen Ergebnisse dieser jährlichen Er-

hebung werden im Bericht „Kinderschutz 

und Hilfen zur Erziehung – Ergebnisse zur 

Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Pra-

xis der Jugendämter in Rheinland-Pfalz“ 

ein Mal pro Jahr veröffentlicht (für 2018 

vgl. MFFJIV 2019b). In diesem Kapitel 

wird ein kurzer Überblick über die Gefähr-

dungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII 

im Zeitverlauf seit 2010 bzw. 2012 gege-

ben.  

Die Anzahl der von einer Kindes-

wohlverdachtsmeldung betroffenen 

Kinder und Jugendlichen hat sich 

seit 2010 mehr als verdoppelt: rund 

ein Prozent der Kinder und Jugend-

lichen wird 2018 zu einem Kinder-

schutzverdachtsfall in Rheinland-

Pfalz 

Im Jahr 2018 wurden in den 40 (von 41) 

sich beteiligenden Jugendämtern in Rhein-

land-Pfalz insgesamt 7.555 Gefährdungs-

einschätzungen nach § 8a SGB VIII durch-

geführt. Damit gab es etwa 12,1 Gefähr-

dungseinschätzungen je 1.000 Kinder im 

Alter von unter 18 Jahren. Unter der An-

nahme, dass jede Gefährdungseinschät-

zung ein anderes Kind betrifft, wären da-

mit über 1 % der Kinder und Jugendlichen 

in Rheinland-Pfalz betroffen. Zu Beginn 

der Erhebung im Jahr 2010 lag der Eck-

wert noch bei 7,4, wobei in den ersten 

Jahren von Untererfassungen ausgegan-

gen werden muss, bis sich das Verfahren 

und die Dokumentation in den Ämtern 

etabliert hatten. Interkommunal variiert der 

Eckwert 2018 zwischen 1,1 und 28,4. Im 

Durchschnitt der Landkreise fällt der Eck-

wert regelmäßig deutlich niedriger aus 

(10,8 im Jahr 2018) als in den kreisange-

hörigen (18,0 in 2018) und den kreisfreien 

Städten (14,3 Eckwertpunkte in 2018). 
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Abbildung 5: Entwicklung der Gefährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII in den Jahren 2010 
bis 2018, vgl. MFFJIV 2019b, eigene Berechnungen 

 

Eine Folge der Kinderschutzdebatte und 

der damit einhergehenden erhöhten Auf-

merksamkeit und öffentlichen Sensibilität 

für das Thema zeigt sich beim kontinuierli-

chen Anstieg von Gefährdungsmeldungen 

gem. § 8a SGB VIII in den Jugendämtern. 

Seit 2010 hat sich die Anzahl der Meldun-

gen mehr als verdoppelt. Seit der Einfüh-

rung der Bundesstatistik 2012 gab es ei-

nen Fallzahlenanstieg von 4.898 auf 

7.555, das entspricht einer Steigerung um 

54,2 % (vgl. Abbildung 5). Das veränderte 

Meldeverhalten erhöht demgemäß auch 

die Arbeitsbelastung in den Jugendäm-

tern. Dabei führt die breitere gesellschaftli-

che Verantwortungsübernahme auch zu 

einem „öffentlichen Blick“ auf das Handeln 

der Jugendämter, deren Handlungen und 

Entscheidungen insbesondere bei Fällen  

 

von Kindesmisshandlungen oder gar -tö-

tungen auf den Prüfstand gestellt werden. 

Es wird der Frage nachgegangen, ob zum 

richtigen Zeitpunkt die richtige Interven-

tions- oder Hilfeentscheidung getroffen 

und nach den „Regeln der Kunst“ gearbei-

tet wurde. Die Fachkräfte der Jugendäm-

ter, die jeden Hinweis eingehend prüfen 

müssen, sehen sich dementsprechend so-

wohl hinsichtlich des quantitativ zu bewäl-

tigenden Umfangs als auch bezogen auf 

die „neue“ Qualität fachlichen Handelns 

vor erhebliche Herausforderungen gestellt. 

Auch wenn Kinderschutzarbeit schon im-

mer originäre Arbeit der Fachkräfte der Ju-

gendämter war, lässt sich feststellen, dass 

die Anforderungen an das diesbezügliche 

fachliche Wissen und Können immer an-

spruchsvoller werden (vgl. AGJ 2019). 
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Jede Meldung – unabhängig davon, wie 

die abschließende Gefährdungseinschät-

zung durch die Fachkräfte ausfällt – zieht 

ein aufwendiges Verfahren nach sich. Mitt-

lerweile sind die Standards und Instru-

mente zur Sicherstellung von qualifizierten 

Gefährdungseinschätzungen und Verfah-

ren gut ausgearbeitet (vgl. NZFH 2018a; 

b).  

In rund einem Drittel (37,7 %) aller 

gemeldeten Fälle bestätigt sich 2018 

der Verdacht auf eine Kindeswohl-

gefährdung 

Im Berichtsjahr 2018 wurde bei 37,7 % der 

Kinder und Jugendlichen im Rahmen der 

Gefährdungseinschätzung eine Kindes-

wohlgefährdung (16,8 %) oder eine latente 

Kindeswohlgefährdung (20,5 %) festge-

stellt. Bei weiteren 33,6 % kamen die 

Fachkräfte im Rahmen der Gefährdungs-

einschätzung zu dem Ergebnis, dass 

keine Kindeswohlgefährdung vorlag, je-

doch wurde ein Hilfebedarf bei der Familie 

festgestellt. Auch hier wurde ein Tätigwer-

den des Jugendamtes in unterschiedli-

chem Umfang notwendig, um einen Hilfe-

zugang zu Familien und deren Kindern zu 

schaffen. In 29,1 % der Fälle wurden we-

der eine Gefährdungslage noch ein weite-

rer Hilfebedarf festgestellt. Das schließt al-

lerdings auch solche Fälle mit ein, in de-

nen bereits zum Meldungszeitpunkt eine 

Hilfe eingerichtet war. Bei rund 63 % der 

Familien, in denen im Jahr 2018 eine Ge-

fährdungseinschätzung durchgeführt 

wurde, wurde ein Hilfebedarf sichtbar bzw. 

musste eine mögliche Kindeswohlgefähr-

dung abgewendet bzw. qualifiziert interve-

niert werden. In der folgenden Abbildung 

sind die Anteile der festgestellten Kindes-

wohlgefährdungen bzw. Hilfebedarfe seit 

2012 abgebildet. Die Verteilung der An-

teile bleibt im Zeitraum sei 2012 relativ 

konstant. Der Anteil der Meldungen, an 

denen „nichts dran“ ist, hat in den letzten 

Jahren leicht zugenommen. Dies kann auf 

die erhöhte Aufmerksamkeit und Sensibili-

tät der Öffentlichkeit bezogen auf das 

Thema Kindeswohl und Kindeswohlge-

fährdung zurückgeführt werden. Die 

Hemmschwelle, das Jugendamt zu kon-

taktieren, scheint geringer geworden zu 

sein. Gleichzeitig nimmt der Anteil der ein-

geschätzten „latenten“ Gefährdungen ten-

denziell ab. Dies deckt sich mit der fachli-

chen Debatte, in der die Einschätzung von 

Fällen als „latent“ bzw. im „Graubereich“ 

problematisiert werden und eher zu ver-

meiden sind (vgl. NZFH 2018b).   
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Abbildung 6: Gesamtbewertung der Gefährdungssituation (Angaben in Prozent; 2012 bis 2018, 
„KWG“ bedeutet Kindeswohlgefährdung) 

 

Im Vergleich zwischen kreisfreien bzw. 

kreisangehörigen Städten und Landkrei-

sen fällt auf, dass 2018 sowie auch in den 

Vorjahren insbesondere in kreisangehöri-

gen Städten mit eigenem Jugendamt der 

Anteil der festgestellten Kindeswohlgefähr-

dungen vergleichsweise hoch ausfällt 

(23,7 % im Jahr 2018) (ohne Abbildung). 

In den kreisnagehörigen Städten mit eige-

nem Jugendamt zeigen sich zugleich auch 

die starken Zunahmen bei der Kinderar-

mut und den Hilfen zur Erziehung. 

Die Vernachlässigung ist über die 

Jahre hinweg mit etwa 60 % die häu-

figste Art der Kindeswohlgefähr-

dung 

 

 

Die Vernachlässigung stellt die mit Ab-

stand häufigste Form der Kindeswohlge-

fährdung dar, 2018 in annähernd zwei 

Drittel der Fälle (61,3 %). Dieses Ergebnis 

deckt sich mit verschiedenen deutschen 

und internationalen Studien, die ebenfalls 

belegen, dass eine Vernachlässigung des 

Kindes quantitativ betrachtet die bedeu-

tendste Gefährdungslage darstellt, wobei 

hohe Überlappungsraten mit weiteren Ge-

fährdungslagen üblich sind (vgl. Galm et 

al. 2010: 7, 40). In über einem Drittel der 

Fälle wurde in den letzten Jahren eine 

psychische Misshandlung als Art der Kin-

deswohlgefährdung angegeben. Die psy-

chische Misshandlung erhält im Zeitverlauf 

mehr Gewicht: 2012 gaben die Fachkräfte 
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in lediglich 22,7 % der Fälle an, dass 

(auch) eine psychische Misshandlung vor-

liegt. Seit 2016 liegt der Wert bei über 

30 %, 2018 bei 35,5 %. Als Erklärung für 

diesen Anstieg ist eine höhere Sensibilität 

und größeres fachliches Wissen der Fach-

kräfte hinsichtlich des Phänomens der 

psychischen Misshandlung sowie der ver-

schiedenen Formen, damit verbundenen 

Anhaltspunkte und Folgen für die jungen 

Menschen denkbar (vgl. auch die fachliche 

Debatte zu den Auswirkungen von Hoch-

strittigkeit). Der Wert der festgestellten kör-

perlichen Misshandlungen ist im gesamten 

Zeitverlauf konstant und liegt bei 27 % bis 

29 %. Die Anteile für sexuelle Gewalt wa-

ren mit ca. 4 % in allen bisherigen Be-

richtsjahren auf einem vergleichsweise 

sehr geringen Niveau und auch der An-

teilswert auf der Bundesebene fällt nahezu 

identisch aus. Nichtsdestotrotz wird eine 

hohe Dunkelziffer vermutet. Eine Reihe 

von Studien verweist auf ein großes Dun-

kelfeld: Sexueller Missbrauch ist ein Delikt 

im Nahbereich, und insofern aufgrund von 

großer Angst und Scheu der Betroffenen 

schwerer aufzudecken. Gemeldet werden 

eher Fremdtäter (Schätzungen zum Dun-

kelfeld vgl. Deegener/Körner 2005). Der 

geringe Anteil könnte auch damit erklärt 

werden, dass Anzeichen auf einen sexuel-

len Missbrauch womöglich erst im weite-

ren Verlauf einer Hilfe/Intervention deutlich 

werden, nicht bereits im Zeitraum der Ge-

fährdungseinschätzung, indem das gege-

benenfalls auffällige Verhalten des Kindes 

noch nicht mit einem sexuellen Miss-

brauch in Verbindung gebracht wird. 
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Abbildung 7: „Art der Kindeswohlgefährdung“ 2012 bis 2018 (nur Fälle mit (latenter) Gefährdung, An-
gaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich, Rheinland-Pfalz) 

 

Kindeswohlgefährdungen betreffen 

alle Altersgruppen 

Knapp ein Viertel der Kinder, die 2018 von 

einer Gefährdungseinschätzung betroffen 

waren, gehörten zur Gruppe der unter 3-

Jährigen (23,5 %). Gut die Hälfte der Ge-

fährdungseinschätzungen bezog sich auf 

Kinder, die zwischen drei und 12  

 

 

 

Jahren alt waren (52,0 %). Je älter die Kin-

der und Jugendlichen sind, desto seltener 

werden sie in Rheinland-Pfalz zu einem 

Kinderschutzverdachtsfall. Trotzdem be-

zieht sich jeder zehnte Fall (10,6 %) auf ei-

nen Jugendlichen zwischen 15 und 18 

Jahren. Die Altersverteilung ist im Zeit-

raum der Erhebungen sehr stabil (vgl. Ab-

bildung 8). 
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Abbildung 8: Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Meldung in den Jahren 2010 bis 2018 in Rheinland-
Pfalz (Angaben in Prozent)

 

Der Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr-

dung bestätigt sich bei Kindern im Alter 

von unter einem Jahr sowie bei älteren 

Kindern und Jugendlichen (zwischen 12 

und 15 sowie zwischen 15 und unter 18 

Jahren) vergleichsweise häufiger. Bei der 

Gruppe der unter 1-Jährigen lässt sich die-

ses Ergebnis sicher auf die hohe Vulnera-

bilität von Säuglingen und Kleinkindern zu-

rückführen. Für Risiko- und Gefährdungs-

einschätzungen im Bereich der frühen 

Kindheit steht nicht immer viel Zeit zur 

Verfügung, und daher ist „eine rasche und 

präzise Entscheidung im Einzelfall“ (Ostler 

& Ziegenhain 2008: 68) notwendig. Ju-

gendliche ab 12 Jahren stellen im Zeitver-

gleich 2010 und 2018 deutlich wachsende  

 

Anteile an allen Gefährdungseinschätzun-

gen. Der Anteil der 15 bis unter 18-Jähri-

gen hat sich dabei am stärksten erhöht. 

Dieser Befund verdeutlicht, dass ältere 

Kinder und Jugendliche im institutionellen 

Kinderschutz zunehmend Beachtung fin-

den (vgl. Böllert & Wazlawik 2012). Vor al-

lem jugendliche Mädchen wenden sich 

häufiger vertrauensvoll hilfesuchend an 

das Jugendamt als Selbstmelder. 
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Kinder und Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund sind 2018 entspre-

chend ihrem Bevölkerungsanteil 

von Gefährdungseinschätzungen 

betroffen 

Im Jahr 2018 bezogen sich 35,4 % der 

Gefährdungseinschätzungen nach 

§ 8a SGB VIII auf Kinder und Jugendliche, 

die einen Migrationshintergrund haben 

(vgl. Abbildung 9). In der Gesamtbevölke-

rung betrug der Anteil von Kindern und Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund im 

Jahr 2018 39,8 % (vgl. Statistisches Lan-

desamt Rheinland-Pfalz 2018). Kinder und 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

stellen inzwischen einen wachsenden und 

selbstverständlichen Teil der Bevölkerung 

Deutschlands dar. Der Befund macht deut-

lich, dass Kinder und Jugendliche mit Mig-

rationshintergrund – entgegen der öffentli-

chen Wahrnehmung – weder häufiger 

noch seltener vom Verdacht auf eine Kin-

deswohlgefährdung betroffen sind als Kin-

der ohne Migrationshintergrund. Dieser 

Befund zieht sich durch alle Berichtsjahre. 

Damit zeigen die Daten, dass Familien mit 

Migrationshintergrund eine zentrale Ziel-

gruppe im Kinderschutz darstellen. Jedoch 

nicht, weil sie weniger in der Lage sind, 

ihre Kinder zu schützen, sondern weil sie 

zunehmend hohe Anteile an der Gesamt-

bevölkerung stellen (Ergebnisse zu Migra-

tion auch ausführlich veröffentlicht in Mül-

ler et al. 2018). Bei den Hilfen zur Erzie-

hung lag der Anteil der Kinder und Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund in 

Rheinland-Pfalz lediglich bei 21,4 % (Wert 

aus 2017). 
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Abbildung 9: Migrationshintergrund des von der Gefährdungseinschätzung betroffenen Kindes in den 
Jahren 2010 bis 2018 in Rheinland-Pfalz (Angaben in Prozent) 

 

Kindeswohlgefährdung entsteht 

häufig im Kontext prekärer Lebens-

verhältnisse 

Die vorliegenden Daten zeigen, dass so-

zial belastete Familien im Kinderschutz im 

betrachteten Zeitfenster deutlich überre-

präsentiert sind: Dies betrifft z.B. den 

Transferleistungsbezug (ALG II Bezug), al-

leinerziehende Lebensformen, junge Müt-

ter und kinderreiche Familien. Über 40 % 

der Eltern, zu denen eine Kindeswohlge-

fährdungsmeldung einging, bestritten ihren 

Lebensunterhalt 2018 durch Transferleis-

tungen (ALG I und ALG II, Sozialgeld). 

Dieser Befund zeigt sich stabil seit Beginn 

der Erhebungen 2010. Mangelnde materi-

elle Ressourcen sind an sich kein Hinweis  

 

 

auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung. 

Wohl aber können prekäre Lebenslagen 

von Eltern(-teilen) das Risiko erhöhen, ihre 

Kinder nicht adäquat versorgen (z.B. As-

pekte von Vernachlässigung) oder Le-

bensrisiken hinreichend abfedern zu kön-

nen. Prekäre Lebenslagen gehen in der 

Regel mit einem höheren Unterstützungs-

bedarf der Kinder einher, damit sie ihre 

Teilhabechancen wie andere Kinder auch 

in den Bereichen Bildung, Gesundheit und 

Freizeit realisieren können. Die PISA-Stu-

dien weisen für Deutschland regelmäßig 

auf diesen Zusammenhang von sozialer 

Benachteiligung und Bildungsbenachteili-

gung hin. Hier stellt sich die Herausforde-

rung, Hilfekonzepte zu entwickeln, die den 
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Bedarfen dieser Familien besser gerecht 

werden.  

 

Abbildung 10: „Über welche Einkommensarten verfügte die betreuende Familie zum Zeitpunkt des 
Kontakts?“ (Angaben in Prozent; 2012, 2015, 2018, Mehrfachnennungen möglich, Rheinland-Pfalz) 

 

Nicht nur die materiellen, sondern auch 

die familialen Ressourcen entscheiden in 

Deutschland darüber, wie sich die Teilha-

bechancen von Kindern und Jugendlichen 

darstellen. Der Wandel der Familienfor-

men ist längst gesellschaftliche Normalität. 

Dennoch stellen Alleinerziehende mit 

(mehreren) Kindern eine Lebensform dar, 

die vielfältigen Benachteiligungen (z.B. Ar-

mut) und Herausforderungen ausgesetzt  

 

 

sind. Diese Lebenslage geht mit hohen 

Lebensrisiken auch im Kinderschutz  

einher (z.B. Überforderungen, psychische 

Erkrankungen, Notlagen). Wie die nachfol-

gende Abbildung zeigt, beziehen sich 

2018 40 % aller Gefährdungseinschätzun-

gen zu Kindeswohlgefährdungen auf al-

leinerziehende Lebensformen. Der Anteil 

hat sich seit 2012 um einige Prozent-

punkte erhöht.  
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Abbildung 11: Gewöhnlicher Aufenthaltsort des/der Minderjährigen zum Zeitpunkt der Gefährdungs-
einschätzung (Angaben in Prozent, 2012, 2015, 2018, Rheinland-Pfalz) 

 

Neben der materiellen Situation und famili-

alen Lebensform spielen psychische Er-

krankungen ebenfalls eine zentrale Rolle 

im Kinderschutz. Bundesweit wachsen 

schätzungsweise 3,8 Mio. Kinder bei ei-

nem Elternteil mit einer psychischen bzw. 

Suchterkrankung auf (vgl. Plass/Wiegand-

Grefe 2012; Christiansen et al. 2014; Sch-

menger/Schmutz 2019). Dabei handelt es 

sich in der Mehrzahl der Fälle um nicht di-

agnostizierte Erkrankungen. Die Auswer-

tung der Bundesstatistik zur Kinder- und 

Jugendhilfe zeigt, dass bei einer Kindes-

wohlgefährdung etwa bei 40 % aller Fälle 

eine psychische Erkrankung eines Eltern-

teils angegeben wurde und hier die höchs-

ten Steigerungsraten vorliegen. Im Hin-

blick auf alle  

 

Gefährdungseinschätzungen mit dem Er-

gebnis Kindeswohlgefährdung oder latente 

Kindeswohlgefährdung wird auch in der 

§ 8a-Statistik ersichtlich, dass mit 33,6 % 

Suchtproblematiken und/oder psychische 

Auffälligkeiten/Erkrankungen der erziehen-

den Personen die am zweithäufigsten be-

nannte Gefährdungslage darstellen (ne-

ben unangemessenem/inkonsistentem Er-

ziehungsverhalten der Eltern mit 46,4 %), 

wenn eine Kindeswohlgefährdung oder la-

tente Kindeswohlgefährdung eingeschätzt 

wurde (ohne Abbildung). Der Anhaltspunkt 

„psychische Erkrankung/Sucht“ als Risiko-

faktor im Kinderschutz wurde im § 8a-Be-

richt 2017 im Rahmen einer Sonderaus-

wertung näher beleuchtet (vgl. MFFJIV 

2018).  



   
 

30 

 

Keineswegs darf aus diesen Befunden der 

Rückschluss gezogen werden, dass Fami-

lien in Armutslagen oder Alleinerziehende 

weniger in der Lage sind, ihre Kinder gut 

zu erziehen. Aus einer Vielzahl an Unter-

suchungen ist allerdings bekannt, dass be-

stimmte familiale Lebens- und Rahmenbe-

dingungen das Risiko von kindeswohlge-

fährdenden Handlungen und Situationen 

erhöhen. Überforderungssituationen auf-

grund prekärer und perspektivloser Le-

benslagen, mangelnder Ressourcen, Infor-

mationen und Handlungsalternativen, oft-

mals in Verbindung mit Sucht, psychi-

schen Erkrankungen, massiven Bezie-

hungskonflikten und Gewalt erhöhen deut-

lich das Risiko einer Kindeswohlgefähr-

dung.  

Im Kontext der Frühen Hilfen wird diesen 

Risikokonstellationen besondere Aufmerk-

samkeit geschenkt. Allerdings fehlen nach 

wie vor strukturelle Ansatzpunkte, die auf 

die Verbesserung der Lebenssituation und 

damit die auslösenden Rahmenbedingun-

gen für Kindeswohlgefährdung zielen. Hier 

zeigt sich fachlich-konzeptionell wie poli-

tisch Handlungsbedarf. 
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3.3 Was wissen wir über den 

Aufbau eines verbindlichen 

Einladungs- und Erinnerungs-

wesens, die Entwicklung nied-

rigschwelliger Angebote früher 

Förderung und früher Hilfen, 

sowie den Aufbau lokaler und 

interdisziplinärer Netzwerke 

Frühe Hilfen und Kinderschutz 

in Rheinland-Pfalz?  

 

Die beiden zentralen Säulen des Landes-

kinderschutzgesetzes sind zum einen der 

Aufbau lokaler Netzwerke und der Ausbau 

Früher Hilfen sowie zum anderen das ver-

bindliche Einladungs- und Erinnerungswe-

sen (vgl. Abbildung 12).  

Durch den Aufbau lokaler Netzwerke soll 

das systematische Zusammenwirken aller 

Akteure, insbesondere der Jugend- und 

Gesundheitshilfe, zur Stärkung der frühen 

Förderung und des Schutzes von Kindern 

gefördert und unterstützt werden.  

Zudem wurde ein verbindliches Einla-

dungs- und Erinnerungswesen zu den pä-

diatrischen Früherkennungsuntersuchun-

gen für Kinder (U4 bis U9) aufgebaut. Mitt-

lerweile erreicht das Einladungs- und Erin-

nerungswesen nahezu alle Familien: fast 

alle Vorsorgeuntersuchungen werden in 

Anspruch genommen.  

Die Gesundheitsämter machen eine Mel-

dung an das zuständige Jugendamt in je-

nen Fällen, bei denen es in der Kontakt-

aufnahme seitens der Gesundheitsämter 

Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung, 

einen Missbrauch oder eine Misshandlung 

eines Kindes gab oder die Familie selbst 

Hilfebedarf äußert. Außerdem können die 

Gesundheitsämter auch Fälle an die Ju-

gendämter melden, in denen trotz der ei-

genen Intervention keine Vorsorgeuntersu-

chung stattgefunden hat oder sich dies 

nicht feststellen ließ (vgl. Landesamt 

2019). 

Für die Jugendämter werden über das 

Einladungs- und Erinnerungswesen Kon-

taktanlässe zu Familien mit Säuglingen 

und Kleinkindern geschaffen, im Rahmen 

derer Hilfebedarfe und ggf. auch Anhalts-

punkte für eine Kindeswohlgefährdung er-

kannt werden können.  

Trotz hoher Inanspruchnahmequoten 

macht sich das Einladungs- und Erinne-

rungswesen nicht überflüssig: Jedes Jahr 

kommen neue Familien mit dem Meldewe-

sen in Kontakt. Daher ist es sinnvoll, wei-

terhin einzuladen, durch Information und 

Aufklärung für eine Teilnahme zu werben 

und die hohe Inanspruchnahmequote zu 

halten.  

Für das Einladungs- und Erinnerungswe-

sen werden jährlich rund 1,6 Mio. Euro 

verausgabt. Dieser Betrag setzt sich zum 

einen aus einer Pauschale von 3 Euro je 

Kind im Zuständigkeitsbereich des Ge-

sundheitsamtes im Alter zw. 0-6 Jahren für 

die Gesundheitsämter und einer Pau-

schale für das Zentrum für Kindervorsorge 

u.a. für die Versendung der Einladungs-



   
 

32 

 

/Erinnerungsschreiben von 2,00 Euro für 

die Einladungen/Erinnerungen U4-U9 und 

0,70 Euro für die Einladungsschreiben zur 

J1 zusammen. Hinzu kommt die Über-

nahme der Untersuchungskosten für nicht-

versicherte Kinder, die auf Antrag durch 

das Land erstattet werden können. Diese 

Kosten variieren jährlich, je nach Anzahl 

der Antragstellungen durch die Sorgebe-

rechtigten beim Landesamt für Soziales, 

Jugend und Versorgung. 

Die lokalen Netzwerke haben sich seit 

dem Inkrafttreten des Landeskinderschutz-

gesetzes 2008 zu einem festen Bestand-

teil der sozialen Infrastruktur im Kontext 

von Kinderschutz und Frühen Hilfen entwi-

ckelt. Dabei haben sich die Aufgaben im 

Netzwerk aufgefächert und sind inzwi-

schen sehr vielfältig, anspruchsvoll und 

komplex geworden. Die Verstetigung der 

lokalen Netzwerke führt zu gesteigerten 

Anforderungen an Planung, Steuerung 

und Netzwerkkoordination – Aufgaben, die 

in der Verantwortung der Jugendämter lie-

gen. Die Verknüpfung von fachlicher Bera-

tung durch die Servicestelle Kindesschutz 

einerseits und die Bereitstellung von finan-

ziellen Mitteln des Landes andererseits 

können als wichtige Gelingensfaktoren für 

den erfolgten Aufbau der lokalen Netz-

werke angesehen werden. 

Die Kommunen werden ebenfalls beim 

Aufbau der Netzwerkstrukturen und der 

Frühen Hilfen finanziell durch das Land 

unterstützt. Im Rahmen des Landeskinder-

schutzgesetzes erhalten sie jährlich 7 

Euro für jedes Kind unter 6 Jahren, das im 

jeweiligen Jugendamtsbezirk lebt. 2018 

waren dies rund 1,5 Mio. Euro. 

 

Im Folgenden werden die Befunde zum 

verbindlichen Einladungs- und Erinne-

rungswesen zu den Früherkennungsunter-

suchungen sowie der Aufbau der lokalen 

Netzwerke und die Entwicklung Früher Hil-

fen ausführlicher und im Zeitvergleich be-

schrieben (vgl. für das Berichtsjahr 2018 

auch MFFJIV 2019a). 
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Abbildung 12: Zentrale Elemente aus dem rheinland-pfälzischen Landeskinderschutzgesetz für die 
Verbesserung von Kinderschutz und Kindergesundheit 

 

Die Meldequoten der Meldungen des 

Zentrums für Kindervorsorge an die 

Gesundheitsämter konsolidieren 

sich auf einem stabilen Niveau 

2018 wurden 264.833 Einladungsschrei-

ben für die Untersuchungsstufen U4 bis 

U9 von der Zentralen Stelle Landeskinder-

schutzgesetz, die beim Landesamt für So-

ziales, Jugend und Versorgung mit der 

Umsetzung des Einladungs- und Erinne-

rungswesens beauftragt ist, versendet. Die 

24 Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz 

erhielten im Jahr 2018 von der Zentralen 

Stelle 29.929 Meldungen einer nicht er-

folgten oder nicht bestätigten Teilnahme 

an den pädiatrischen Früherkennungsun-

tersuchungen U4 bis U9. Auf der nächsten  

 

 

Stufe des Verfahrens wurden bei den 41 

rheinland-pfälzischen Jugendämtern ins-

gesamt 1.813 Meldungen durch die Ge-

sundheitsämter dokumentiert.  

Die Gesamtzahl der Meldungen des Zent-

rums für Kindervorsorge an die Gesund-

heitsämter stieg 2018 insgesamt auf 

29.929, etwa 1.600 mehr als 2017 (2017 

28.336), analog zum Anstieg der Einladun-

gen. Die Meldequote bleibt damit im Ver-

gleich zum Vorjahr relativ konstant bei 

11,3 % (11,2 % 2017), d.h. etwa jede 

neunte eingeladene Vorsorgeuntersu-

chung wurde nicht auf direktem Weg im 

Verfahren durchgeführt (bzw. es war keine 

Bestätigung über die Durchführung in der 
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Zentralen Stelle eingegangen). Nach der 

Einführung des Meldewesens sank die 

Meldequote 2011 und 2012 zunächst. 

Nach einem leichten Anstieg zwischen 

2015 und 2017 stagniert die Meldequote 

aktuell bei 11,3 % (vgl. Abbildung 13). 

Bei knapp der Hälfte der Meldungen über 

nicht erfolgte Vorsorgeuntersuchungen 

(13.607) handelt es sich um sogenannte 

"falsche" Meldungen, bei denen sich im 

Nachgang herausstellte, dass die Untersu-

chung innerhalb oder außerhalb von 

Rheinland-Pfalz bereits durchgeführt 

wurde, ohne dass eine Bestätigung bei der 

Zentralen Stelle einging.  

 

Abbildung 13: Entwicklung der Meldungen an die Gesundheitsämter von 2010 bis 2018 (absolute 
Zahlen) und Meldequoten (Anzahl der Meldungen im Verhältnis zu den versendeten Einladungen), 
vgl. MFFJIV 2019a 

 

Die Steigerung der Inanspruch-

nahme der pädiatrischen Früherken-

nungsuntersuchungen als zentrale 

Zielsetzung des Landeskinder-

schutzgesetzes: 97,4 % der Vorsor-

geuntersuchungen werden wahrge-

nommen 

Auf der ersten Stufe des Verfahrens wurde 

2018 durch das schriftliche Einladen und  

 

Erinnern zu den Früherkennungsuntersu-

chungen U4 bis U9 bereits eine Inan-

spruchnahmequote von rund 89 % er-

reicht. Diese Quote konnte durch die Inter-

ventionen der Gesundheitsämter noch 

weiter auf 97,4 % gesteigert werden. Die 

meisten Meldungen über eine Nicht-Inan-

spruchnahme der Vorsorgeuntersuchun-

gen beziehen sich auch 2018 auf die U8,  
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gefolgt von der U7a und der U7. Mit zu-

nehmendem Alter des Kindes steigen – 

absolut gesehen – die Nicht-Inanspruch-

nahmen. Das bedeutet, dass die Untersu-

chungen im jungen Alter bis ca. 2 Jahre 

(U7) häufiger wahrgenommen werden. 

Dieses Ergebnis zeigt sich stabil für den 

gesamten Berichtszeitraum seit 2011.  

Insgesamt sind die Früherkennungsunter-

suchungen für den Großteil aller Eltern in 

Rheinland-Pfalz ein akzeptiertes Angebot, 

das sie gerne nutzen; das Einladungs- und 

Erinnerungswesen unterstützt sie bei der 

Inanspruchnahme. Das zeigen die Daten 

zu vergessenen oder versäumten Untersu-

chungen: In 1.370 Fällen hatten die Eltern 

2018 den vereinbarten Termin versäumt, 

in weiteren 1.661 Fällen hatten sie bisher 

nichts veranlasst bzw. noch keinen Termin 

vereinbart.  

Regelmäßig bleibt ein kleiner Teil „echter“ 

Nicht-Inanspruchnahmen. 2018 war bei 

833 Fällen die Toleranzgrenze für die 

Durchführung der Untersuchung abgelau-

fen. In 351 Fällen wurde das verbindliche 

Einladungswesen von den Eltern abge-

lehnt oder es lag ein Auslandsaufenthalt 

des Kindes (341) vor. Die fehlende Kran-

kenversicherung des Kindes wurde in 43 

Fällen als Grund angegeben. In 381 Fällen 

wurde nachgewiesen, dass das Kind an-

derweitig ärztlich betreut wird. Die Anteile 

der Gründe sind im Laufe der Berichts-

jahre relativ stabil. Der Anteil der „falschen 

Meldungen“ sinkt leicht (ohne Abbildung). 

Im Jahr 2018 gingen etwa 1.800 Mel-

dungen in Folge der Nicht-Inan-

spruchnahme von Früherkennungs-

untersuchungen bei den rheinland-

pfälzischen Jugendämtern ein, die 

Höhe der Meldungen hat sich seit 

2009 zwischen 1.300 und 1.800 be-

wegt und steigt seit 2016 an. In 161 

Familien wurde ein Hilfebedarf er-

kannt.  

In erster Linie sind die kinderärztlichen 

Früherkennungsuntersuchungen ein In-

strument zur Förderung des gesunden 

Aufwachsens von Kindern. Dabei leistet 

das Einladungs- und Erinnerungswesen 

gleichwohl auch einen Beitrag zum Schutz 

des Kindeswohls. Die 41 Jugendämter in 

Rheinland-Pfalz erhielten im Berichtsjahr 

2018 1.813 Meldungen der Gesundheits-

ämter über eine Nicht-Inanspruchnahme 

der Früherkennungsuntersuchung, d.h. 

nur ein Bruchteil aller versendeten Einla-

dungen (0,7 %) wurde letztendlich an die 

Jugendämter weitergeleitet (vgl. Abbildung 

14). Die Entwicklung der Gesamtfallzahlen 

folgt der Entwicklung der Meldungen der 

Zentralen Stelle an die Gesundheitsämter, 

was auch mit dem Anstieg der berechtig-

ten Kinder bzw. Einladungen zu den Vor-

sorgen zusammenhängt. Die Fallzahlen 

der Meldungen an die Jugendämter sind 

seit 2014 um 19,5 % angestiegen, der 

nach der Gesetzesänderung 2014 tenden-

ziell erwartete Rückgang ist nicht eingetre-

ten.  
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Abbildung 14: Entwicklung der Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter 2009 bis 2018 
(absolute Zahlen), vgl. MFFJIV 2019a 

 

Das Verfahren sieht vor, dass die Fach-

kräfte im Jugendamt Kontakt zu den Fami-

lien aufnehmen und für die Inanspruch-

nahme der Vorsorgeuntersuchung werben 

oder im Falle von Anhaltspunkten für eine 

Gefährdung sich unverzüglich ein Bild von 

der Familie machen bzw. eine Gefähr-

dungseinschätzung vornehmen (Verfahren 

gem. § 8a SGB VIII). In über zwei Drittel 

der Weiterleitungen durch die Gesund-

heitsämter gelingt die Kontaktaufnahme 

der Jugendämter zu den Familien. Dabei 

wählen die Jugendämter verschiedene 

Wege der  

 

Kontaktaufnahme. Die Fachkräfte nahmen 

2018 am häufigsten schriftlich Kontakt auf 

(in 53 % der Fälle), oder in Form von 

Hausbesuchen (in 41 % der Fälle). 2018 

erhöhte sich insbesondere  

der Anteil der schriftlichen Kontaktaufnah-

men. Auch in den Vorjahren war ein hoher 

Anteil von Hausbesuchen dokumentiert 

worden (2011: 49,8 %, 2014: 49,6 %). Hier 

zeigt sich, dass die Bearbeitung der Mel-

dungen zeit- und personalintensiv ist (vgl. 

Abbildung 15). 
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Abbildung 15: Form des ersten und ggf. weiterer Kontakte mit den Eltern in 2011, 2014 und 2018 
(Angaben in % aller gültigen Fälle, Mehrfachnennungen möglich) 

 

Kinder aus Familien mit Migrations-

hintergrund sind verglichen mit ih-

rem Anteil an der Bevölkerung über-

repräsentiert 

Der Anteil von Familien mit Migrationshin-

tergrund an den Meldungen der Gesund-

heitsämter an die Jugendämter stieg seit 

2010 kontinuierlich, sinkt aber 2018 wieder 

und liegt bei 53,3 % (vgl. Abbildung 16). 

Die Anteile unterscheiden sich auch stark 

nach Städten und Landkreisen: Die Mel-

dungen betreffen 2018 am häufigsten Fa-

milien mit Migrationshintergrund in kreis-

freien Städten (der Anteil liegt hier bei 

64,9 %), gefolgt von kreisangehörigen 

Städten (54,2 %). Seltener betrafen die 

Meldungen Kinder mit  

 
 

Migrationshintergrund in den Landkreisen 

(46,5 %). In der Gesamtbevölkerung in 

Rheinland-Pfalz ist der Anteil der Kinder 

unter sechs Jahren mit Migrationshinter-

grund 2018 ebenfalls auf 43,4 % angestie-

gen (2017 noch 40,7 %, 2016 40,4 %, 

2015 38,1 %): Im Vergleich zeigt sich so-

mit eine Überrepräsentanz von Migranten-

familien bei den Meldungen der Gesund-

heitsämter an die Jugendämter. Betrachtet 

man die Gruppe der Familien mit Migrati-

onshintergrund, wurde für 11,2 % (in den 

Vorjahren 11,6 % (2017) und 15,8 % 

(2016)) markiert, dass ein Hilfebedarf fest-

gestellt wurde; bei den Familien ohne Mig-

rationshintergrund lag dieser Wert bei 
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14,4 % (im Vorjahr 17,2 %), also etwas hö-

her. Daher ist nicht davon auszugehen, 

dass eine „migrationsspezifische“ Überfor-

derung oder Belastung in der Versorgung 

und Erziehung des Kindes vorliegt, son-

dern, dass eher ein Informations- und Auf-

klärungsmangel für die Nicht-Inanspruch-

nahme der Vorsorgeuntersuchung seitens 

Familien mit Migrationshintergrund verant-

wortlich ist. Trotzdem lässt sich konstant 

bei etwa jeder zehnten Familie mit Migrati-

onshintergrund ein Hilfebedarf erkennen, 

der möglicherweise auch auf den gestie-

genen Anteil an Familien mit Fluchthinter-

grund zurückzuführen ist, die sich auf-

grund ihres Status in einer besonders vul-

nerablen Situation befinden. 

 

 

Abbildung 16: Migrationshintergrund der von einer Meldung betroffenen Kinder 2010 bis 2018 

 

Bei mehr als jeder zehnten Familie, 

mit der die Jugendämter über das 

Einladungs- und Erinnerungswe-

sens in Kontakt kommen, wird ein 

Hilfebedarf festgestellt 

Im Zuge der Kontaktaufnahme durch die 

Jugendämter wurde 2018 für 161 Familien  

 
 
ein Hilfebedarf durch die Fachkräfte des 

Jugendamtes eingeschätzt, d.h. jede 

achte Familie, die über die Meldungen der 

Gesundheitsämter erreicht werden konnte 

(12,8 %). Der Anteil ist im Vergleich zu 

den Vorjahren leicht rückläufig, 2011 z.B. 

lag der Anteil bei 17,2 %, d.h. etwa jede 
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sechste Familie war betroffen (vgl. Abbil-

dung 17). Knapp drei Viertel der Familien 

mit Hilfebedarf waren dem Jugendamt be-

reits bekannt (118 in 2018), 43 (27 %) wa-

ren bislang unbekannt. Diese Familien ka-

men über das Einladungs- und Erinne-

rungswesen neu in den Fokus der Jugend-

ämter – so entstand für diese Familien und 

Kinder über die Meldung erstmals ein Zu-

gang zu Frühen Hilfen und früher Förde-

rung. In den meisten Fällen werden die 

Familien beraten oder niedrigschwel-

lige/ambulante Hilfen eingeleitet.  

Der Anteil der Migrationsfamilien innerhalb 

der Familien mit Hilfebedarf lag 2018 bei 

40,9 % und ist in den letzten Jahren konti-

nuierlich angestiegen (2011 lag er noch 

bei lediglich 25,1 %). 

 

Abbildung 17: Fachliche Einschätzung eines (weiteren) Hilfebedarfs in der Familie 2010 bis 2018 
(Angaben in % aller gültigen Fälle) 

 

Im Zuge des Verfahrens des Einla-

dungs- und Erinnerungswesens 

werden auch Kindeswohlgefährdun-

gen festgestellt 

Der primäre Nutzen des Einladungs- und 

Erinnerungsverfahrens ist die Steigerung  

 
 

 
 

der Inanspruchnahme der Vorsorgeunter-

suchungen sowie die Aufdeckung von Hil-

febedarfen. Im Zuge des Verfahrens 

kommt es als „Nebeneffekt“ auch zur Auf-

deckung von Kindeswohlgefährdungen: 

2010 bis 2018 wurden 252 Fälle von Kin-
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deswohlgefährdung entdeckt, auch in Fa-

milien, die dem Jugendamt bis dahin un-

bekannt gewesen waren (Anteil variiert, 

vgl. Abbildung 18).  

2018 schätzten die Fachkräfte im Zuge 

der Kontaktaufnahme bei 23 Kindern eine 

Gefährdung des Kindeswohls ein. Der An-

teil ist im Vergleich zum Vorjahr relativ 

konstant. Drei dieser Familien waren dem 

Jugendamt bisher nicht bekannt gewesen 

– somit konnte über das Einladungs- und 

Erinnerungswesen der Kontakt des Ju-

gendamtes zu drei neuen Familien entste-

hen, in denen das Wohl des Kindes ge-

fährdet war. Am häufigsten wurde 2018 in 

den Landkreisen eine Kindeswohlgefähr-

dung festgestellt (12 Fälle). In den kreis-

freien Städten wurden 7 weitere Fälle do-

kumentiert, in den kreisangehörigen Städ-

ten weitere 4. 

Es handelt sich hier zwar um Einzelfälle, in 

denen über das Einladungs- und Erinne-

rungswesen Kindeswohlgefährdungen be-

kannt werden. Dennoch erhält das Einla-

dungs- und Erinnerungswesen für das ein-

zelne Kind eine existentiell hohe Bedeu-

tung, indem es dazu beiträgt, die Gefähr-

dungslage (frühzeitig) zu erkennen und 

durch entsprechende Maßnahmen abzu-

wenden. Solche Fälle liegen seit der Ein-

führung des Monitorings in jedem Be-

richtsjahr vor. 

 

Abbildung 18: Anzahl der Fälle, in denen nach fachlicher Einschätzung eine Gefährdung des Kindes-
wohls erkennbar war, 2010 bis 2018 im Vergleich (absolute Zahlen und Anteil an allen Meldungen an 
die Jugendämter in %) 
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Guter Start ins Kinderleben: Koope-

ration gezielt qualifizieren  

Insbesondere durch den Aufbau der kom-

munalen Netzwerke Frühe Hilfen und Kin-

derschutz wurde im Rahmen des Landes-

kinderschutzgesetzes ein Grundstein für 

die bessere Vernetzung der Hilfen mit dem 

Gesundheitswesen gelegt. Zudem wurden 

im Rahmen des länderübergreifenden Mo-

dellprojekts „Guter Start ins Kinderleben“ 

an den Standorten Ludwigshafen und Trier 

beispielhafte Ansätze an der Schnittstelle 

zum Gesundheitswesen entwickelt (vgl. 

NZFH 2011). Neben dem Aufbau von 

Netzwerkstrukturen gehört hierzu insbe-

sondere die Entwicklung eines Lotsen-

dienstes aus der Geburtshilfe in die Frü-

hen Hilfen. „Guter Start ins Kinderleben“ 

wurde seit 2008 sukzessive in einem 

Großteil der Geburtskliniken in Rheinland-

Pfalz implementiert. Dabei steht die Sensi-

bilisierung von Ärzteschaft, Pflegekräften 

und Hebammen für Unterstützungsbedarfe 

von Schwangeren und werdenden Vätern 

sowie von Müttern und Vätern von Neuge-

borenen im Fokus, um bedarfsorientiert 

gezielt in (Frühe) Hilfen vermitteln zu kön-

nen. Im Rahmen der Bundesstiftung Frühe 

Hilfen (früher Bundesinitiative Frühe Hil-

fen) sind seit 2012 Standards erarbeitet 

und Finanzierungsmöglichkeiten geschaf-

fen worden, die diese Strukturen auf 

Dauer ermöglichen. Neben den Geldern, 

die den Kommunen im Rahmen des Lan-

deskinderschutzgesetzes zur Verfügung 

stehen, nutzen diese auch Mittel aus an-

deren Förderprogrammen (z. B. der Bun-

desstiftung Frühe Hilfen), um Angebote für 

den Bereich der Frühen Hilfen teilzufinan-

zieren, insbesondere den Einsatz von Fa-

milienhebammen, Projekte der Frühen Hil-

fen sowie die Einbindung von Ehrenamtli-

chen (vgl. MFFJIV 2019a). 

Inzwischen gibt es in 12 von 16 Bundes-

ländern vergleichbare Lotsendienste aus 

Geburtskliniken in die Frühen Hilfen. Zwar 

bestehen zwischen diesen Lotsendiensten 

z. T. konzeptionelle Unterschiede. Kern-

element aller Dienste ist jedoch eine mög-

lichst frühe, systematische Wahrnehmung 

von Familien mit Unterstützungsbedarfen 

in der Geburtsklinik sowie bei Bedarf de-

ren Vermittlung in weiterführende Hilfen. 

Dabei spielt die Vernetzung mit den Frü-

hen Hilfen eine entscheidende Rolle. Die 

Finanzierung dieser Lotsendienste ist un-

terschiedlich; u. a. können hier Mittel der 

Bundesstiftung Frühe Hilfen eingesetzt 

werden (vgl. NZFH 2019). 

Seit Inkrafttreten des Landeskinder-

schutzgesetzes 2008 haben sich die 

lokalen Netzwerke zum Schutz von 

Kindeswohl und Kindergesundheit 

zu einem festen Bestandteil der so-

zialen Infrastruktur im Kontext von 

Kinderschutz und Frühen Hilfen ent-

wickelt 

Die Etablierung und Ausdifferenzierung 

der Netzwerke wird an der Struktur, den 

Arbeitsformen und Inhalten der Netzwerk-

arbeit deutlich. Entsprechend des regiona-

len Bedarfs setzen die Jugendämter dabei 
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zunehmend individuelle Akzente. Die Auf-

gaben im Netzwerk sind vielfältig: Im Rah-

men der Netzwerkarbeit werden eine Viel-

zahl von Aktivitäten, Angeboten und Maß-

nahmen, wie z. B. die meist jährlich statt-

findenden Netzwerkkonferenzen, stadteil-

bezogene Arbeitskreise, Runde Tische 

und kleinräumige Netzwerke auf der 

Ebene von Verbandsgemeinden oder grö-

ßeren Sozialräumen begleitet bzw. initiiert. 

Die Netzwerke Kinderschutz sind 2018 in 

36 Kommunen stadt-/landkreisweit struktu-

riert, in 21 Kommunen (zudem) stadt- bzw. 

landkreisübergreifend (Angaben von 40 

Jugendämtern). Unterhalb dieser allgemei-

nen Netzwerkebene haben sich zusätzlich 

weitere Arbeitsformen etabliert (vgl. 

MFFJIV 2019a: 57). 

Es ist eine Vielzahl von Institutionen 

und Diensten an den Netzwerken 

Frühe Hilfen und Kinderschutz be-

teiligt 

Inzwischen ist eine große Vielfalt an Ak-

teurinnen und Akteuren aus unterschiedli-

chen Handlungsfeldern an den Netzwer-

ken beteiligt (vgl. Abbildung 19). Diese 

Vielfalt macht die Stärke der Netzwerke 

aus: 2018 gehörten in allen Jugendamts-

bezirken in Rheinland-Pfalz die Gesund-

heitsämter, Familienhebammen und 

Schwangerenberatungsstellen zu den 

Netzwerken. In jeweils 40 Bezirken waren 

Träger von Angeboten und Diensten der 

Hilfen zur Erziehung sowie Mitarbeitende 

der Erziehungsberatung, Ehe-, Familien- 

und Lebensberatung Teil des Netzwerks. 

Häufig waren Hebammen, Kitas, Schulen, 

Suchtberatungsstellen, Geburtskliniken 

und ARGEN an der Netzwerkarbeit betei-

ligt. (vgl. MFFJIV 2019a: 59). Insgesamt 

gelingt es den lokalen Netzwerken, ein 

breites Spektrum an Einrichtungen und 

Diensten, sowohl der Kinder- und Jugend-

hilfe als auch der Gesundheitshilfe und 

weiterer Bereiche, zu erreichen und für die 

Mitarbeit zu gewinnen. 

Allerdings wird deutlich, dass die Netz-

werke stark „in Bewegung“ sind, d.h. von 

Jahr zu Jahr scheiden einzelne Akteure 

aus und neue kommen hinzu. Interessant 

ist die Beobachtung der letzten Jahre, 

dass das Thema „Migration“ in Verbindung 

mit der Fluchtzuwanderung in den Netz-

werken an verschiedenen Stellen eine 

hohe Bedeutung erlangte, die aber wieder 

„abgeflaut“ ist (seltener sind Migrations-

dienste beteiligt, seltener Thema bei den 

AGs und Netzwerkkonferenzen).  

Der Vergleich der Jahre 2010 und 2018 

zeigt, dass die Teilnahme der Akteure, die 

bereits 2010 in fast allen Netzwerken ver-

treten waren, ungefähr gleichbleibend 

hoch ist. Dazu gehören z. B. Kindertages-

stätten, Familienhebammen und Gesund-

heitsämter. Bei den übrigen Akteuren 

konnte die Teilnahme im Laufe der Jahre 

deutlich gesteigert werden, z.B. Kinder- 

und Jugendpsychiaterinnen und -psychia-

ter, Sozialpädiatrische Zentren (2010 nur 

in der Hälfte der Netzwerke, jetzt in zwei 

Dritteln). Die Akteure oberhalb der roten 
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Linie in Abbildung 19 sind in drei Viertel al-

ler Jugendämter aktiv an deren Netzwer-

ken beteiligt.  

Auch die Einbindung der Gesundheitshilfe 

ist über die Jahre gut gelungen: Hebam-

men, Familienhebammen und die Gesund-

heitsämter sind in allen lokalen Netzwer-

ken vertreten. Ein Grund dafür ist sicher 

die Zusammenarbeit im Einladungs- und 

Erinnerungswesen sowie der Ausbau 

Frühe Hilfen. Dank des Programms Guter 

Start ins Kinderleben sind auch die Ge-

burtskliniken gut eingebunden. Da jedoch 

an manchen Orten Geburtskliniken ge-

schlossen oder zusammengelegt wurden, 

hat sich ihre Teilnahme nach einem Hoch 

im Jahr 2014 in 2018 wieder verringert. 

Die weiteren Daten aus dem Monitoring 

verweisen auf die anhaltende Herausfor-

derung, die niedergelassenen Kinderärz-

tinnen und -ärzte und Gynäkologinnen und 

Gynäkologen einzubinden (vgl. MFFJIV 

2019a).  

Die Gewinnung und Motivation der Netz-

werkpartner bleibt eine anspruchsvolle 

Daueraufgabe. 

 

 

Abbildung 19: Welche Akteure gehörten dem Netzwerk an? (absolute Zahlen, Mehrfachnennungen 
möglich, 2010 und 2018 im Vergleich) 
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Themen und Gestaltungsformen der 

lokalen Netzwerke haben sich zu-

nehmend ausdifferenziert und ent-

wickeln sich entlang regionaler Be-

darfe 

Im Rahmen der gemeinsamen Netzwerk-

arbeit haben die Akteure viele gemein-

same Formate und Angebote geschaffen 

und durchgeführt (zahlreiche Praxisbei-

spiele – „Highlights“ – können nachgele-

sen werden im Monitoringbericht, vgl. 

MFFJIV 2019a: 65f.).  

Mit Blick auf die Themen waren zu Beginn 

des Netzwerkaufbaus die Frühen Hilfen 

als zentraler Gegenstand der Netzwerkar-

beit wichtig neben den Themen Kinder-

schutzgesetz und Kindeswohlgefährdung, 

sowie dem Kennenlernen der Netzwerk-

partner und der regionalen Beratungs- und 

Unterstützungsangebote (vgl. Abbildung 

20). 2018 werden weiterhin häufig die Frü-

hen Hilfen, die Vorstellung von Beratungs- 

und Unterstützungsangeboten, Kindes-

wohlgefährdung sowie spezielle Zielgrup-

pen und Schnittstellenfragen (JA/GA, JA 

und weitere Kooperationspartner) be-

nannt. 

 

Abbildung 20: Welche Themen wurden in den Netzwerkkonferenzen und Arbeitsgruppen bearbeitet? 
(absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2010, 2014, 2018) 
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Aus der Verstetigung der lokalen 

Netzwerke folgen gesteigerte Anfor-

derungen an Planung, Steuerung 

und Netzwerkkoordination – in der 

Verantwortung der Jugendämter  

Die Verknüpfung von fachlicher Beratung 

durch die Servicestelle Kindesschutz ei-

nerseits und die Bereitstellung von finanzi-

ellen Mitteln des Landes andererseits kön-

nen als wichtige Gelingensfaktoren für den 

erfolgten Aufbau der lokalen Netzwerke 

angesehen werden. Insbesondere die 

jährlich stattfindenden Netzwerkkonferen-

zen werden von den Fachkräften der Ju-

gendämter als Höhepunkte der Netzwerk-

arbeit benannt. Diese zielen vor allem auf 

Information und Fortbildung zu relevanten 

Themen im Feld der Frühen Hilfen und 

des Kinderschutzes. Sie fungieren gleich-

zeitig als Plattform, um Themen und Er-

gebnisse der Netzwerkarbeit einer (Fach-) 

Öffentlichkeit vorzustellen, sowie als Fo-

rum für den Austausch mit Netzwerkpart-

nern, Wissenschaft und Praxis. Die Erar-

beitung von Vereinbarungen und Verfah-

rensweisen oder die Entwicklung von Kon-

zepten erfolgt eher in kleineren, zeitlich 

dichteren Arbeitszusammenhängen, die 

inzwischen nahezu überall aufgebaut wor-

den sind. Die entstandenen vielfältigen Ar-

beitsstrukturen dokumentieren die Weiter-

entwicklung der lokalen Netzwerke von lo-

sen Vernetzungs- zu konkreten Arbeitszu-

sammenhängen im Kontext von Kinder-

schutz und Frühen Hilfen.  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklun-

gen sind die Planung und Koordinierung 

der Netzwerke, die der Gesetzgeber dem 

Jugendamt übertragen hat (§ 3 Abs. 1 

LKindSchuG), anspruchsvoller und kom-

plexer geworden. Zu den zentralen Aufga-

ben der Netzwerkkoordination gehören 

insbesondere die Vorbereitung und Durch-

führung der Netzwerkkonferenzen und 

weiterer kleiner Veranstaltungsformen 

(Fachtage, Fortbildungsreihen u. ä.), die 

Steuerung der Arbeitsgruppen und sozial-

räumlichen Netzwerke sowie die Kommu-

nikation der Ergebnisse der Netzwerkar-

beit in politischen Gremien oder anderen 

Settings. Diese Tätigkeiten können von 

den zuständigen Fachkräften im Jugend-

amt nicht „nebenher“ bewältigt werden, 

d. h. neben der eigentlichen Tätigkeit im 

ASD o. ä.. Daher wurde die Netzwerkar-

beit bzw. –koordination in vielen Jugend-

amtsbezirken an eine Organisationseinheit 

bzw. Stelle mit einem klaren diesbezügli-

chen Aufgabenprofil übertragen. Die Da-

ten im Berichtsjahr 2018 belegen, dass die 

Mehrzahl der Jugendämter einen Spezial-

dienst „Kinderschutz/Netzwerkkoordina-

tion“ eingerichtet hat: In 37 der Jugendäm-

ter wurden im Jahr 2018 Stellen im Be-

reich der Netzwerkkoordination aus den 

Mitteln des Landeskinderschutzgesetzes 

finanziert.  
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Die von der Landesregierung im 

Rahmen des Landeskinderschutzge-

setzes zur Verfügung gestellten Mit-

tel (§ 4 Abs. 2 LKindSchuG) werden 

überwiegend zur Finanzierung von 

Personalressourcen im Jugendamt 

genutzt 

Wie schon in den Jahren zuvor, wurden 

auch 2018 die im Rahmen des Landeskin-

derschutzgesetzes eingestellten Mittel sei-

tens der Jugendämter fast ausschließlich 

zur strukturellen Absicherung der Netz-

werkarbeit verwendet: die Ausgaben für 

Personalmittel im Jugendamt wie auch Inf-

rastrukturkosten und Personalkosten bei 

freien Trägern betrugen insgesamt 81,6 % 

an allen im Rahmen des Landeskinder-

schutzgesetzes verfügbaren Mitteln. 

18,4 % verbleiben für konkrete Maßnah-

men wie Projekte, Fortbildungen, Öffent-

lichkeitsarbeit und ähnliches. 

Somit wurden auch 2018 wie in den Jah-

ren zuvor die im Rahmen des Landeskin-

derschutzgesetzes freigegebenen Mittel 

seitens der Jugendämter fast ausschließ-

lich zur strukturellen Absicherung der 

Netzwerkarbeit verwendet. Im Zuge der 

Umsetzung des Landeskinderschutzgeset-

zes seit 2008 wurden zahlreiche Stellen 

(insbesondere Netzwerkkoordination oder 

Spezialdienst/ASD) geschaffen. Die 

Summe der Stellenanteile, die in Rhein-

land-Pfalz durch Mittel des Landes finan-

ziert wurden, beläuft sich 2018 insgesamt 

auf etwa 22 Vollzeitäquivalente. Somit tra-

gen diese Finanzmittel insbesondere zu 

personeller Kontinuität in der Netzwerkko-

ordination und Planung bei. Diese Konti-

nuität kann als zentraler Wirkfaktor für eine 

gelingende Netzwerkarbeit angesehen 

werden. Es zeigt sich demnach, dass un-

ter anderem auch das Landeskinder-

schutzgesetz zu dem Personalausbau in 

den Kernaufgabenfeldern der Sozialen 

Dienste in den Jugendämtern beigetragen 

hat. 
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Abbildung 21: Wofür wurden die Gelder zur Umsetzung des LKindSchuG eingesetzt eingesetzt? (An-
gaben in % der gesamten eingesetzten Mittel, Mehrfachnennungen möglich 
 
 

Die Fachkräfte benennen sowohl 

Schwierigkeiten als auch vielfältige 

Highlights der Netzwerkarbeit. Die 

Zusammenarbeit im lokalen Netz-

werk bewerten sie überwiegend po-

sitiv 

Bei der jährlichen Datenerhebung doku-

mentieren die Fachkräfte Aktivitäten, Be-

wertungen und Entwicklungen der Netz-

werke. Die Daten deuten auf eine Konsoli-

dierung auf einem hohen Niveau und eine 

breit gefächerte Angebotspalette hin. Zent-

rale Institutionen und Dienste im Themen-

feld des Kinderschutzes arbeiten bereits 

regelhaft zusammen, wobei – wie in ande-

ren Bereichen auch –, aufgrund von insti-

tutionellen oder personellen Besonderhei-

ten vor Ort immer mit einer gewissen Dy-

namik und Fluktuation in der Beteiligung 

der Akteure im Netzwerk zu rechnen ist. 

Die Gewinnung und Motivation der Netz-

werkpartner zur Beteiligung und lebendi-

gen Gestaltung des Netzwerks bleibt da-

her eine anspruchsvolle Daueraufgabe. 

In der Gesamtschau bewerten die meisten 

Jugendämter die Zusammenarbeit im 

Netzwerk 2018 positiv, einzelne Jugend-

ämter vergeben die Bewertungen „befrie-

digend“ und „ausreichend“ (vgl. Abbildung 

22). Die Bewertungen haben sich im Ver-

gleich zu 2011 im Durchschnitt verbessert.  
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Abbildung 22: Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit im lokalen Netzwerk in 2018? (absolute Zah-
len, Skala 1-5, wobei 5=mangelhaft nicht vorkam, Durchschnittswerte, n=41), vgl. MFFJIV 2019a 

 

Im Erhebungsbogen ist ebenfalls die Mög-

lichkeit vorgesehen, Probleme und 

Schwierigkeiten in der Netzwerkarbeit nä-

her zu beschreiben (vgl. Abbildung 23). 

Diese Schwierigkeiten bezogen sich 2018 

am häufigsten darauf, bestimmte Berufs-

gruppen einzubinden (in 29 Jugendäm-

tern). Ebenfalls häufig genannt wurden 

mangelnde zeitliche Ressourcen für eine 

regelmäßige Beteiligung (16 Jugendäm-

ter). Im Zeitverlauf wurden deutlich selte-

ner „mangelnde personelle Ressourcen“ 

benannt (2011 bei 13 Jugendämtern, 2018 

nur noch bei 6), was mit der finanziellen 

Absicherung und Schaffung von Stellen 

der Netzwerkkoordination zusammenhän-

gen könnte. Unter „sonstigen Problemen“ 

wurde 2018 angegeben, dass sich die Zu-

sammenarbeit im Netzwerk insbesondere 

häufig personenbezogen gestaltet, abhän-

gig von einem persönlichen Interesse und 

der Erkenntnis eines Mehrwertes für die 

eigene Arbeit. Verbindliche Strukturen lie-

ßen sich vor diesem Hintergrund nur 

schwer gestalten. Zudem stellen Fach-

kräfte fest, dass es in Bezug auf die Frü-

hen Hilfen nur sehr selten Überleitungen 

direkt von Ärztinnen und Ärzten gibt (aus-

genommen eine Klinik, mit der seit Jahren 

eine klare Vorgehensweise besteht). 

Schwierigkeiten zeigen sich auch darin, 

die niedergelassenen Mediziner einzubin-

den (z.B. auch Gynäkologinnen und Gynä-

kologen). 
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Abbildung 23: Kam es im Rahmen der Netzwerkarbeit zu Problemen bzw. Schwierigkeiten? (2011, 
20124, 2018, absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich) 
 

 

Nichtsdestotrotz verweist die weiterhin 

breite Beteiligung der unterschiedlichen In-

stitutionen und Berufsgruppen auf eine 

Etablierung und Verstetigung der lokalen 

Netzwerke.   

Die Highlights der Netzwerkarbeit bezie-

hen sich insbesondere auf die eigenen 

Netzwerkkonferenzen und Fachveranstal-

tungen zu verschiedenen Themen, Schu-

lungen und Fortbildungen der Arbeits-

kreise und einzelner Berufsgruppen, den 

Austausch mit anderen Akteuren und die 

Erarbeitung von Kooperationswegen, Er-

gebnisse der Öffentlichkeitsarbeit (erarbei-

tete Materialien, Produkte) sowie die 

Schaffung neuer Strukturen und Dienste 

(die Highlights der letzten Jahre werden  

 

 

ausführlich in den jährlichen Monitoringbe-

richten benannt). 

Auf- und Ausbau von Angeboten im 

Bereich des Kindesschutzes und 

der Frühen Hilfen 

Wie schon in den Jahren zuvor bleibt auch 

2018 der Bereich der Angebote zu den 

Themenfeldern Kinderschutz und Frühe 

Hilfen in Bewegung. 37 Jugendämter ga-

ben an, dass sie im Jahr 2018 Angebote 

ausgebaut oder neu geschaffen hatten. 

Dieser Auf- und Ausbau bezieht sich 2018 

insbesondere darauf, anhand von Flyern, 

Datenbanken etc. einen Überblick über fa-

milienunterstützende Leistungen zu geben 

(28) sowie anhand von Informationsmate- 
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rialien für die Themen Kinderschutz und 

Frühe Hilfen zu werben (26). Diese Ange-

bote wurden von über der Hälfte der Ju-

gendämter ausgebaut oder neu geschaf-

fen (vgl. Abbildung 24). Weiterhin wichtig 

war die Fortführung oder Einführung von 

Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungs-

angeboten für alle Familien (in 17 Jugend-

amtsbezirken) sowie Familien in Problem-

lagen (15). Zudem zeigt sich ein Interesse 

an interdisziplinären Fortbildungen (17) 

sowie institutionenübergreifenden Einzel-

fallberatungen (16) und – im Vergleich 

zum Vorjahr etwas häufiger – Fortbildun-

gen für sozialpädagogische Fachkräfte 

(16). Unterstützt wurde der Auf- und Aus-

bau dieser Angebote 2018 neben dem 

Landeskinderschutzgesetz auch durch das 

Bundeskinderschutzgesetz, die Bun-

desstiftung Frühe Hilfen sowie durch das 

rheinland-pfälzische Programm „Familien-

bildung im Netzwerk“ (vgl. MFFJIV 2019a: 

67f.). 

Die häufigen Nennungen zu interdiszipli-

nären Fortbildungen in der Rubrik „High-

lights“ deuten darauf, dass diese weiterhin 

gut angenommen werden, auch wenn sie 

2018 beim Auf- und Ausbau nicht mehr so 

häufig eine Rolle spielen wie noch in der 

Anfangsphase der Netzwerke, wo ein 

Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Qualifi-

zierung der Fachkräfte lag.  

Die Befunde deuten insgesamt auf eine In-

tensivierung des Auf- und Ausbaus von 

Angeboten insbesondere im (primär-) prä-

ventiven Bereich hin.
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Abbildung 24: Wurden im Zusammenhang mit dem Landeskinderschutzgesetz bereits vorhandene 
Angebote bzw. Dienstleistungen ausgebaut bzw. neue geschaffen? (2011, 2014, 2018, absolute Zah-
len, Mehrfachnennungen möglich) 
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3.4 Kinderschutzdienste als 

Beratungsstruktur für Kinder-

schutzfälle 

 

Eine rheinland-pfälzische Besonderheit bil-

den die Kinderschutzdienste. Rheinland-

Pfalz und Thüringen sind die beiden einzi-

gen Länder in der Bundesrepublik, die 

spezielle Kinderschutzdienste fördern und 

unterstützen. In Rheinland-Pfalz gibt es 

derzeit 16 Kinderschutzdienste an 18 

Standorten für 26 Städte und Kreise. 

Kinderschutzdienste schützen, begleiten 

und stabilisieren niedrigschwellig ohne 

lange Wartezeiten und kostenfrei Mäd-

chen und Jungen, Kinder und Jugendliche. 

Zu den Aufgaben des Kinderschutzdiens-

tes gehört es, Mädchen und Jungen, die 

Opfer von Misshandlungen oder sexuel-

lem Missbrauch geworden sind oder bei 

denen ein entsprechender Verdacht be-

steht, ein Ansprechpartner zu sein, der 

sich den jungen Menschen zuwendet und 

ihren Aussagen vertraut. Kinderschutz-

dienste haben die Aufgaben, vor weiteren 

Gefährdungen zu schützen, erzieherische, 

soziale, ärztliche und psychotherapeuti-

sche Hilfen aufzuzeigen und bei der Inan-

spruchnahme zu helfen. Durch Beratung 

und Hilfevermittlung soll zur Stabilisierung 

der Familiensituation beigetragen werden, 

soweit dies ohne Beeinträchtigung des 

Vertrauensverhältnisses zu dem Mädchen 

oder dem Jungen möglich ist. 

Im Jahr 2018 wurden in rheinland-pfälzi-

schen Kinderschutzdiensten 2.846 Bera-

tungen durchgeführt, der überwiegende 

Anteil davon mit einer Beratungsdauer von 

weniger als drei Monaten. Es waren fast 

doppelt so viele Mädchen in Beratung wie 

Jungen. Die thematisierten Hauptproble-

matiken waren sexueller Missbrauch, ge-

folgt von körperlicher Gewalt, Vernachläs-

sigung und seelischer Gewalt. 

Die Fachkräfte der Kinderschutzdienste 

sind über die Begleitung der Mädchen und 

Jungen hinaus auch fachberatend tätig 

und bieten für Berufsgruppen anderer In-

stitutionen Unterstützung an. Des Weite-

ren werden sie als insoweit erfahrene 

Fachkräfte nach § 8b SGB VIII in An-

spruch genommen. 
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4. Zusammenfassung und 

Ausblick: Entwicklungen, 

Erträge und neue Heraus-

forderungen nach zehn 

Jahren Landeskinder-

schutzgesetz in Rheinland-

Pfalz  

Zehn Jahre Landeskinderschutzge-

setz in Rheinland-Pfalz – ein Impuls-

geber im Land und auf Bundes-

ebene 

Durch tragische Fälle von Kindestötungen 

setzte 2006 eine breite öffentliche und po-

litische Debatte über Verbesserungen im 

Kinderschutz ein. Über diese Debatte, die 

oftmals sehr verkürzt auf das Versagen 

von Jugendämtern reduziert wurde, 

konnte deutlich gemacht werden, dass 

Kinderschutz eine gesamtstaatliche und 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt. 

Keine staatliche oder gesellschaftliche In-

stitution kann je für sich alleine einen qua-

lifizierten Kinderschutz gewährleisten. 

Vielmehr sind ein abgestimmtes Gesamt-

system von präventiven und frühen Hilfen, 

eine qualifizierte Information aller, die mit 

Kinder und Jugendlichen zu tun haben, ef-

fektive Hilfen und Schutzkonzepte sowie 

qualifizierte Verfahren in den Strukturen 

erforderlich. In den Anfangsjahren 2006 

und den folgenden Jahren wurden über 

diese Debatten auch Strukturprobleme er-

kennbar, die im Bund, den Ländern und 

Kommunen angegangen werden sollten. 

Besonders deutlich wurden die Potentiale 

des Gesundheitswesens durch regelhafte 

und nicht-stigmatisierende Zugangswege. 

Ebenso deutlich wurde, dass für werdende 

Mütter und Mütter und Väter mit Kleinkin-

dern so gut wie keine Angebote verlässlich 

und für alle zugänglich vorhanden waren. 

Frühe Hilfen fehlten weitgehend. Die 

Schnittstellen zwischen Jugendhilfe und 

Gesundheitshilfe waren überwiegend nicht 

geklärt. 

Das Landeskinderschutzgesetz in Rhein-

land-Pfalz gehört zu den ersten im Bun-

desgebiet, das diese Erkenntnisse syste-

matisch aufgenommen, gesetzliche Rege-

lungen hierzu erlassen und mit konkreten 

Maßnahmen zur Praxisentwicklung hinter-

legt hat. In dieser Konsequenz und fach-

politischen Ausrichtung in Verbindung mit 

konkreten Maßnahmen zur Unterstützung 

der Jugend- und Gesundheitsämter liegen 

keine Gesetze in den Bundesländern vor. 

Zu den Maßnahmen zählt die Einrichtung 

der Servicestelle Kindesschutz beim Lan-

desjugendamt ebenso wie der systemati-

sche Auf- und Ausbau des Einladungs- 

und Erinnerungswesens zur Inanspruch-

nahme von kinderärztlichen Früherken-

nungsuntersuchungen, die finanzielle För-

derung Früher Hilfen und Netzwerkstruktu-

ren in den Kommunen sowie die Imple-

mentierung von Modellprojekten wie „Gu-

ter Start ins Kinderleben“, die Qualifizie-

rung der Jugendämter und die Förderung 

von Familienbildung im Netzwerk. Eine 

Bewertung des Ertrags des Landeskinder-

schutzgesetzes kann nur vor dem Hinter-
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grund dieses ausdifferenzierten Gesamt-

paketes von landesrechtlichen Regelun-

gen, Praxisqualifizierungen und der finan-

ziellen Förderung von Frühen Hilfen und 

Netzwerkstellen bei Jugend- und Gesund-

heitsämtern erfolgen. Das vier Jahre spä-

ter in Kraft getretene Bundeskinderschutz-

gesetz konnte auf den Erfahrungen in 

Rheinland-Pfalz aufsetzen. 

Die medial geführte Kinderschutzde-

batte hat zu einer hohen Aufmerk-

samkeit in der Bevölkerung und bei 

den Fachkräften, die es mit Kindern 

und Jugendlichen zu tun haben, ge-

führt. Etwa 1 % der Minderjährigen 

in Rheinland-Pfalz wird den Jugend-

ämtern als Verdachtsfall für eine 

Kindeswohlgefährdung gemeldet 

2018 erfolgten nahezu 7.600 Gefähr-

dungseinschätzungen in Folge einer Ver-

dachtsmeldung über eine Kindeswohlge-

fährdung bei den rheinland-pfälzischen Ju-

gendämtern. Die Anzahl der Meldungen 

hat sich seit 2010 nahezu verdoppelt. Die 

frühere oder besser rechtzeitige Erken-

nung von Hilfe- und Schutzbedarf gehört 

von Anfang an zu den zentralen Zielen der 

Kinderschutzdebatte. Nur wenn der Hilfe- 

oder Schutzbedarf von Kindern und Ju-

gendlichen frühzeitig erkannt wird, lassen 

sich präventive Ansätze beziehungsweise 

wirksame Interventionen strukturell ausar-

beiten und im Einzelfall angemessen um-

setzen. 

 

Kindeswohlgefährdungsmeldungen: 

Hilfe, Kontrolle und Schutz. In etwa 

40 % aller Fälle bestätigt sich der 

Verdacht auf eine (mögliche) Kin-

deswohlgefährdung 

Nur bei einem Drittel aller Gefährdungs-

einschätzungen lag kein weiterer Hand-

lungsbedarf für die Fachkräfte des Ju-

gendamtes vor. Dieser Befund bedeutet 

umgekehrt, dass in immerhin zwei Drittel 

aller Fälle eine Gefährdung des Kindes 

abgewendet werden konnte beziehungs-

weise eine Hilfe zur Unterstützung der Fa-

milie eingeleitet werden konnte. Mit dieser 

hoch anspruchsvollen Aufgabe sind die 

Fachkräfte der Sozialen Dienste der Ju-

gendämter betraut, die aufgrund einer Ver-

dachtsmeldung weder zu schnell Kinder 

aus Familien herausnehmen noch infolge 

von Fehleinschätzungen zu lange mit an-

gemessenen Interventionen warten dür-

fen. Um diese Aufgabe qualifiziert erfüllen 

zu können, sind ausreichende personelle 

Ressourcen sowie Fachkonzepte in den 

Jugendämtern erforderlich.  

Im Zuge der Kinderschutzdebatte 

und –gesetzgebung sowie anstei-

gender Hilfebedarfe wurden die Per-

sonalressourcen in den rheinland-

pfälzischen Jugendämtern deutlich 

ausgebaut 

Seit 2006 wurden circa 300 Personalstel-

len in den Sozialen Diensten der Jugend-

ämter neu geschaffen. Diese notwendige 

Ausweitung des Fachpersonals lässt sich 
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nicht nur mit einer verbesserten Wahrneh-

mung von Kinderschutzaufgaben begrün-

den, aber dennoch zu einem nicht uner-

heblichen Teil. Ein Teil der neu geschaffe-

nen Personalstellen in den Jugendämtern 

wird auch aus Mitteln des Landeskinder-

schutzgesetzes zum Auf- und Ausbau Frü-

her Hilfen und Netzwerkkoordination finan-

ziert (2018 ca. 22 Stellen).  

Ein qualifizierter Kinderschutz kos-

tet Geld. Seit 2006 haben sich die 

Ausgaben für erzieherische Hilfen 

nahezu verdoppelt (430 Millionen 

Euro) 

Ein wirksamer Kinderschutz besteht nicht 

nur aus einer frühzeitigen Wahrnehmung 

von Not- und Schutzlagen junger Men-

schen und qualifizierten Verfahren in den 

Jugendämtern, sondern erfordert ebenso 

adäquate Unterstützungs-, Hilfe- und 

Schutzmaßnahmen in der sozialen Infra-

struktur. Wenn sich Hilfe- und Schutzbe-

darf bei Kindern oder Jugendlichen zeigt, 

dann muss auch gehandelt werden. Dazu 

braucht es die passenden Angebote. Bei 

den Hilfen zu Erziehung (§ 27 ff. SGB VIII) 

handelt es sich neben anderen präven-

tiven gesundheitsbezogenen oder thera-

peutischen Maßnahmen um die am häu-

figsten eingesetzten Interventionen. Aller-

dings muss klargestellt werden, dass er-

zieherische Hilfen nicht nur bei Kindes-

wohlgefährdung installiert werden. Wenn 

Eltern das Wohl und die Erziehung ihrer 

Kinder nicht ausreichend sicherstellen 

können, dann haben sie einen individuel-

len Rechtsanspruch auf Beratung, Unter-

stützung und Hilfe. Je früher sich Eltern 

mit Unterstützungsbedarf ans Jugendamt 

wenden, desto besser. Allerdings machen 

sie das nur, wenn ihre Elternrechte ge-

wahrt und niedrigschwellige und nicht-stig-

matisierende Zugangswege bestehen. Im 

Jahr 2018 wurden für Hilfen zur Erziehung 

etwa 430 Millionen Euro aufgewendet, 

etwa 200 Millionen mehr als in 2006. Die-

ser Ausgabenanstieg geht mit einem 

ebenso deutlichen Fallzahlzuwachs ein-

her. 2018 wurden in Rheinland-Pfalz etwa 

28.000 Hilfen zu Erziehung von den 41 

rheinland-pfälzischen Jugendämtern ge-

währt. Der Fallzahl- und Ausgabenzu-

wachs steht in einem engen Zusammen-

hang mit dem Bestreben, junge Menschen 

besser zu schützen und Familien frühzeiti-

ger zu unterstützen. Die Hilfen zur Erzie-

hung stellen hierzu ein wesentliches In-

strument dar. 

Kinder kommen viel früher ins Blick-

feld der Kinder- und Jugendhilfe 

Kinder stellen eine besonders vulnerable 

Gruppe dar. Bei den bekannt gewordenen 

Fällen von Kindestötungen handelte es 

sich in der Regel um Kleinkinder und Kin-

der. Sie können sich selbst nicht hinrei-

chend vor Gefahren, Gewalt und Miss-

brauch schützen und sind deshalb ganz 

besonders auf Schutz durch Erwachsene, 

Professionelle und schützende Institutio-

nen angewiesen. Viele neu entstandene 
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Maßnahmen seit 2006 haben in besonde-

rer Weise Kleinkinder und Kinder im Blick. 

Darauf zielt die Hinwirkung auf die Inan-

spruchnahme der pädiatrischen Früher-

kennungsuntersuchungen ebenso wie die 

Qualifizierung von Geburtskliniken, Heb-

ammen und Hausbesuchsprogrammen im 

Rahmen des Ausbaus Früher Hilfen, wie 

sie in Rheinland-Pfalz ebenfalls angeregt 

und ausgebaut wurden. Etwa jede vierte 

Gefährdungseinschätzung im Kontext ei-

ner Kindeswohlverdachtsmeldung bezieht 

sich auf ein Kind unter 3 Jahren. Der 

größte Zuwachs an Hilfen zur Erziehung 

findet ebenfalls bei dieser Altersgruppe 

statt. Bei diesen Befunden ist sehr klar zu 

erkennen, dass an den Zielen und Maß-

nahmen zur Umsetzung eines verbesser-

ten Kinderschutzes auf allen Ebenen von 

Bund, Ländern und Kommunen sehr er-

folgreich gearbeitet wurde. Auch zehn 

Jahre nach Inkrafttreten des Landeskin-

derschutzgesetzes und sechs Jahre nach 

dem Bundeskinderschutzgesetz bedeutet 

diese Erfolgsgeschichte nicht, dass die 

Strukturen eines qualifizierten Kinder-

schutzes schon ausreichend vorhanden 

sind. Hier zeigen sich deutliche Weiterent-

wicklungsbedarfe. Die Frühen Hilfen befin-

den sich nach wie vor im Aufbau und sind 

keineswegs flächendeckend und ausrei-

chend vorhanden. Die Befunde verweisen 

ebenso darauf, dass für (Familien mit) 

Kleinkinder(n) neue Hilfekontexte erarbei-

tet werden müssen.  

Hier liefern die Befunde deutliche Hin-

weise darauf, Präventionsketten auszuar-

beiten und neue Konzepte Früher Hilfen 

an der Schnittstelle zu Kindertagesstätten 

und Hilfen zur Erziehung zu entwickeln. 

Kinderschutz betrifft alle Altersgrup-

pen und junge Menschen mit Migra-

tionshintergrund gleichermaßen 

Auch wenn Kinder eine besonders vul-

nerable Gruppe darstellen, darf der Schutz 

von Jungen und Mädchen aller Altersklas-

sen dabei nicht aus dem Blick geraten  

oder gegeneinander ausgespielt werden. 

Die Kindeswohlgefährdungsmeldungen 

beziehen sich auf alle Altersgruppen. Bei 

den Inobhutnahmen der Jugendämter fällt 

auf, dass jugendliche Mädchen besonders 

häufig um Schutz ersuchen oder in Schutz 

genommen werden müssen. Die Befunde 

zeigen ebenfalls, dass immer mehr junge 

Menschen mit Migrationshintergrund ent-

sprechend ihrem Bevölkerungsanteil im 

Kinderschutz repräsentiert sind. Dieser 

Befund ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Sie 

sind nicht überrepräsentiert, also Jugend-

ämter intervenieren hier nicht häufiger und 

auch nicht seltener als bei anderen Bevöl-

kerungsgruppen. Da allerdings die Bevöl-

kerung mit Migrationshintergrund weiter 

anwächst wird der Qualifizierungsbedarf 

für einen migrationssensiblen Kinder-

schutz und migrationssensible Hilfen deut-

lich anwachsen. Hier gibt es Handlungsbe-

darf. 
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Kindeswohlgefährdungen entstehen 

häufig im Kontext von prekären Le-

benslagen, mangelnden familialen 

Ressourcen und psychischen Er-

krankungen 

In der Regel versuchen Eltern ihre Kinder 

bestmöglich zu erziehen und gute Bedin-

gungen für ihr Aufwachsen zu schaffen. 

Allerdings gibt es Lebenslagen und Prob-

lemkonstellationen, die das Risikopotential 

für schädigende, vernachlässigende oder 

gefährliche Situationen in deren Kinderle-

ben erhöhen. Mangelnde materielle Res-

sourcen (Armut), oft in Kombination mit 

mangelnden familialen Ressourcen (allein-

erziehende Lebensformen) erhöhen die 

Wahrscheinlichkeit, dass in Not-, Krisen- 

oder Konfliktlagen der Schutz der Kinder 

in der Familie nicht mehr gewährleistet ist. 

Im Rahmen der neueren Forschung wird 

ebenfalls auf die Bedeutung von psychi-

schen Erkrankungen und Sucht im Kontext 

der Entstehung von Kindeswohlgefährdun-

gen aufmerksam gemacht. Mit Blick auf 

diese drei besonders relevanten Zielgrup-

pen und Lebenslagen bedarf es der Wei-

terentwicklung von präventiven Ansätzen, 

der Stärkung und Qualifizierung der Re-

gelstruktur und neuer spezifischer Ansätze 

an der Schnittstelle zum Gesundheitssys-

tem (z.B. Präventionsgesetz, Psychiatrie). 

Durch das Landeskinderschutzge-

setz sollten die Aspekte Kinderge-

sundheit und Kinderschutz besser 

miteinander verbunden werden. 

Zentrale Elemente stellen die Steige-

rung der Inanspruchnahme der pä-

diatrischen Früherkennungsunter-

suchungen und der Aufbau von 

Netzwerkstrukturen in den Kommu-

nen dar 

Durch das Landeskinderschutzgesetz 

konnten zwei zentrale Ansatzpunkte zur 

Verbesserung der Kindergesundheit und 

des Kinderschutzes angeschoben und um-

gesetzt werden. Mit Hilfe des Einladungs- 

und Erinnerungswesens werden heute die 

Früherkennungsuntersuchungen zu fast 

98 % realisiert. Der hierzu notwendige 

Aufwand ist nicht unerheblich, erreicht 

aber durch kontinuierliche Nachbesserun-

gen im Verfahren sein Ziel. Nur wenige El-

tern nehmen aus ganz spezifischen Grün-

den die Früherkennungsuntersuchungen 

nicht in Anspruch. Bei diesen Fällen prü-

fen die Jugendämter die Gründe und er-

kennen in Einzelfällen Hilfebedarf sowie 

Kindeswohlgefährdungen. 

Ebenso zielführend ist der notwendige 

Aufbau von Netzwerkstrukturen in den 

Kommunen. Die Befunde zeigen, dass in 

allen Jugendamtsbezirken Arbeitsstruktu-

ren zwischen den unterschiedlichen Sozi-

alleistungsbereichen, Schulen und dem 

Gesundheitssystem etabliert wurden. Über 

das Gesundheitssystem werden frühzeitig 

Hilfebedarfe erkannt, die über Kooperati-

ons- und Arbeitsstrukturen in gemeinsame 

Prozessabläufe und Konzepte überführt 

werden müssen. Die Netzwerke sind 

hierzu der notwendige Rahmen, um alle 

Akteure im Kinderschutz systematisch ein-

zubinden. Weiterentwicklungsbedarf zeigt 
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sich bei der Finanzierung von Kooperati-

onszeit z.B. im Gesundheitsbereich. 

Kinderschutz ist eine gesamtgesell-

schaftliche und fachpolitische Auf-

gabe 

Deutlich wird, dass die Weiterentwicklung 

und Ausgestaltung der Kinderschutzaufga-

ben ein Dauerthema der Kinder- und Ju-

gendhilfe bleibt, sowohl mit Blick auf die 

anspruchsvolle Aufgabe der frühzeitigen 

und fachlich angemessenen Einschätzung 

von Risikolagen als auch für die Ausge-

staltung von tragfähigen Kooperations-

strukturen, die über das Gesundheitssys-

tem hinaus noch systematisch aus- und 

aufgebaut werden müssen. Kinderschutz 

als gesamtgesellschaftliche Aufgabe be-

schränkt sich nicht auf die Intervention in 

akuten Krisen und Notlagen, sondern ist 

insgesamt auf das Vorhandensein fami-

lienfreundlicher Strukturen angewiesen, 

welche Familien in unterschiedlichen Le-

benslagen unterstützen. Diese gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe erfordert demnach 

das fachlich abgestimmte Zusammenwir-

ken vieler unterschiedlicher Beteiligter – 

auch der Aufbau von Netzwerken und das 

Investieren in Kooperation erfordern ent-

sprechende Ressourcen in den dafür ver-

antwortlichen Jugendämtern. 

Die Daten zeigen, dass sich in Rheinland-

Pfalz rund um den Kinderschutz ein diffe-

renziertes und breites Vorgehen mit Blick 

auf Prävention, Frühe Hilfen, Netz-

werkstrukturen sowie qualifizierte Fachver-

fahren im Jugendamt etabliert hat. Die 

Herausforderung besteht nun darin, diese 

Elemente gut weiterzuführen. Die Steue-

rung auf der Landesebene und der kom-

munalen Ebene ist anspruchsvoll. Hier er-

halten die aufgebauten Arbeitsstrukturen 

eine große Bedeutung. Hierzu zählen die 

Servicestelle Kindesschutz, das Einla-

dungs- und Erinnerungswesen und die 

Zentrale Stelle im Fachbereich Gesund-

heit, das systematische und kontinuierli-

che Monitoring und die Förderung von Mo-

dellprojekten, wenn Handlungsbedarf of-

fenkundig wird, um neue Ansätze und Lö-

sungen für die Weiterentwicklung der Re-

gelstruktur zu schaffen. 

Die vorliegenden Befunde für die letzten 

zehn Jahre zeigen, dass sich ein koordi-

niertes und systematisches Vorgehen auf 

der Basis von Fachlichkeit und Koopera-

tion ausgezahlt hat. Rheinland-Pfalz gilt im 

Bereich Kinderschutz sicherlich als Vorbild 

– Bundesland. Der rheinland-pfälzische 

Landtag hat schon früh mit dem Landes-

kinderschutzgesetz die richtigen Weichen-

stellungen vorgenommen.  
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